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1. Schwimmclub Ravensburg e.V. • 1. Tischtennisclub Wangen e.V. • Akademischer Segelclub Bodensee-

Oberschwaben e.V. • Allgemeiner Sportverein Waldburg e.V. • Amateurtanzsportclub Blau-Rot Ravensburg 

e.V. • ASV Allgemeiner Sportverein Wangen im Allgäu e.V. • Badmintonclub Wolfegg e.V. • 

Behindertensportgemeinschaft Weingarten e.V. • Billardclub Weingarten e.V. • Bodensee-Openwater e.V. • 

Bogensportverein Weingarten e.V. • Boule Club Weingarten e.V. • Box-Club 1938 Wangen e.V. • 

Bürgergarde zu Pferd "Gelbe Husaren" Altshausen e.V. • CHAMP Boxakademie Ravensburg e.V. • 

Dartagnans Leutkirch e.V. • Dartclub Rainbow Bad Waldsee e.V. • Dartfreunde Bergatreute • DC Schotte 

e.V. • DJK Schwarz-Gelb Bad Wurzach e.V. • Eisenbahner-Sportverein Aulendorf e.V. • 

Eishockeymannschaft Highlanders Ravensburg e.V. • Eisschützenclub Weingarten e.V. • Eissportclub 

Ravensburg e.V. • Eissportverein Ravensburg e.V. • FC Wuchzenhofen 06 e.V. • Fechtakademie 

Ravensburg e.V. • Frauenturnverein Immenried e.V. • Fürstlicher Golfclub Oberschwaben e.V. • Fußball Club 

KOSOVA Weingarten e.V. • Fußballclub 1905 Wangen e.V. • Fussball-Club Isny e.V. • Fußballclub Leutkirch 

e.V. • Fußballgemeinschaft 2010 Wilhelmsdorf-Riedhausen-Zussdorf e.V. • Fußballverein 1893 Ravensburg 

e.V. • Fußballverein 1964 Molpertshaus e.V. • Fußballverein Bad Waldsee e.V. • Fußballverein Sportfreunde 

Altshausen e.V. • Fußballverein Waldburg e.V. • Gesundheits- und Sportverein Wangen e.V. • 

Gesundheitssport Leutkirch e.V. • Gesundheitssportverein Aitrach e.V. • GRF "Pedalquäler" Isny e.V. • 

Gymnastikgruppe Deuchelried e.V. • Handball-Club Landjugendgruppe Vogt e.V. • Im Zeichen des Boule 

Leutkirch e.V. • Islandpferdefreunde u. Züchter Oberschwaben e.V. • Judoclub Weingarten e.V. • 

Kampfkunstschule Rovithis e.V. • Kanuclub "Welfen" Ravensburg e.V. • Karate Dojo Bad Waldsee e.V. • 

Karate Horgenzell e.V. • Karate-Dojo Butoku Kai Wangen im Allgäu e.V. • Karatesportevents e.V. • 

Kegelsportclub Ravensburg e.V. • Kegelsportverein Baienfurt e.V. • Kegelsportverein Bergatreute e.V. • 

Kings Gym Ravensburg e.V. • KJC Ravensburg e.V. • KK-Schützenclub Steinach e.V. • Kleinhaslacher 

Sportclub e.V. • Kleinkaliber Schützenverein "Wilhelm Tell" Karsee e.V. • Kraftsportverein Germania 

Weingarten e.V. • Kyffhäuser und Sportschützenkameradschaft Weingarten 1828 e.V. • 

Kyffhäuserkameradschaft Ebersbach e.V. • Lauf- und Triathlon Club Wangen • Männer-Turn-Gemeinde 

Wangen 1849 e.V. • Marineverein 1926 Wangen e.V. • Miniaturgolf-Club (MGC) Ravensburg-Weingarten • 

Minigolfclub Bad Waldsee e.V. • Pferdefreunde Luppmanns e.V. • Pferdesportverein Aulendorf e.V. • 

Pferdesportverein Leutkirch-Haid e.V. • Pistolen-Sportschützen Leutkirch e.V. • Post- und Telekom-

Sportverein Ravensburg e.V. • PSV Allgäuer-Western-Reiter e.V. • PSV Oberstaig e.V. • Radfahrerverein 

1894 Weingarten e.V. • Radfahrerverein Ravensburg e.V. • Radfahrverein Concordia Eisenharz 1911 e.V. • 

Radfahrverein Concordia Mochenwangen e.V. • Radfahrverein Concordia Rohrdorf e.V. • Radfahrverein 

Wanderlust Wolpertswende e.V. • Radsportverein Oberschwaben Baindt e.V. • Radunion 1913 Wangen e.V. 

• Ravensburger Billard-Club e.V. • Ravensburger ESV 2014 e.V. • Ravensburger Yacht-Club e.V. • Reha + 

Sport Allgäu e.V. • Reit- und Fahrverein Allisreute e.V. • Reit- und Fahrverein Bad Waldsee • Reit- und 

Fahrverein Bad Wurzach e.V. • Reit- und Fahrverein Ebersbach-Musbach e.V. • Reit- und Fahrverein 

Fronhofen e.V. • Reit- und Fahrverein Hauerz e.V. • Reit- und Fahrverein Isny-Rohrdorf e.V. • Reit- und 

Fahrverein Kemmerlang e.V. • Reit- und Fahrverein Kißlegg e.V. • Reit- und Fahrverein Leutkirch e.V. • Reit- 

und Fahrverein Oberschwaben e.V. • Reit- und Fahrverein Schomburg-Amtzell e.V. • Reit- und Fahrverein 

Staibshof e.V. • Reit- und Fahrverein Urlau e.V. • Reit- und Fahrverein Waldburg e.V. • Reit- und Fahrverein 

Waltershofen e.V. • Reit- und Fahrverein Wangen e.V. • Reit- und Fahrverein Wolfegg e.V. • Reit- und 

Fahrverein Zollenreute e.V. • Reitclub Bergatreute e.V. • Reitergruppe Baindt e.V. • Reitergruppe Hofs 

Leutkirch e.V. • Reitergruppe Neuravensburg e.V. • Reiterkameraden Schmalegg e.V. • Reitsportclub Amtzell 

e.V. • Reitverein Bergatreute-Dobelmühle e.V. • Reitverein Reute e.V. • Rock'n Roll Club Oberschwaben 

Weingarten e.V. • Rock'n Roll Club Ravensburg e.V. • Ruderverein Waldsee 1900 e.V. • Schachclub 72 

Leutkirch e.V. • Schachclub Wangen 1922 e.V. • Schachclub Weiler im Allgäu e.V. • Schachfreunde 

Ravensburg e.V. • Schachfreunde Wetzisreute e.V. • Schachverein Weingarten • Schneelaufverein Falken 

Wangen e.V. • Schneelaufverein Ravensburg e.V. • Schulsportverein Wilhelmsdorf e.V. • Schützenclub 

Hubertus Bodnegg 1914 e.V. • Schützengesellschaft 1762 Ziegelbach e.V. • Schützengesellschaft Tell 

Wolfegg e.V. • Schützengilde 1469 Ravensburg e.V. • Schützengilde 1487 Wangen e.V. • Schützengilde 

1882 Deuchelried e.V. • Schützengilde Achberg e.V. • Schützengilde Altshausen e.V. • Schützengilde Baindt 

e.V. • Schützengilde Eglofs e.V. • Schützengilde Hubertus Vogt e.V. • Schützengilde Isny im Allgäu 1478 

e.V. • Schützengilde Neuravensburg e.V. • Schützengilde Wolpertswende e.V. . • Schützenkameradschaft 

Schmalegg e.V. • Schützenriege Grünkraut e.V. • Schützenverein "St.  
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1. SPORTKREISTAG 

1.1 Einladung zum ordentlichen Sportkreistag am 21. Mai 2022 
 

in der Gemeindehalle Bergatreute (Schmidstraße 5, 88368 Bergatreute) 

Liebe Sportfreund*innen in den Sportvereinen und den Sportfachverbänden, 
liebe Gäste und geschätzte Partner des Sportkreises Ravensburg, 
 
am Samstag, 21. Mai 2022 sind die Vereine und Fachverbände im Sportkreis Ravensburg 
aufgerufen, mit ihren delegierten Personen am Sportkreistag in Bergatreute teilzunehmen. 
Unsere Mitgliederversammlung beginnt um 09.30 Uhr in der Gemeindehalle in Bergatreute. 
Wir empfehlen die kostenfreien Parkplätze rund um die Gemeindehalle zu nutzen. 
 
Herzlichen Dank an die Gemeinde Bergatreute, stellvertretend Herrn Bürgermeister 
Helmfried Schäfer, für die Überlassung der Gemeindehalle sowie unseren 
Vorstandsmitgliedern Roland Fitz und Roland Haug, dem Sportverein Bergatreute e.V. und 
dem Jugendblasorchester Bad Waldsee für die Unterstützung bei der Ausrichtung des 
Sportkreistages 2022. 
 
Vier langjährige Wegbegleiter und hochverdiente Persönlichkeiten des Sports werden aus 
ihren Funktionen im Sportkreis ausscheiden. 
 
Aufgrund von aktuellen allgemeinen Lebenssituationen sowie rechtlichen Vorgaben 
(DSGVO) und dem technischen Fortschritt möchten wir den gesellschaftlichen 
Erfordernissen Rechnung tragen und entsprechend Anpassungen in unserer Sportkreis-
Satzung vornehmen. 
 
Liebe Delegierte der Vereine und Fachverbände, geben Sie durch ihre hoffentlich große 
Teilnahme am Sportkreistag 2022 den zur Wahl stehenden Personen die notwendige 
Unterstützung und das Vertrauen für die Herausforderungen der nächsten vier Jahre. 
 
Zum Sportkreistag 2022 dürfen wir Sie im Namen des Sportkreispräsidiums und -vorstandes 
als auch persönlich sehr herzlich einladen. Allen Gästen, Delegierten und Partnern des 
Sportkreises Ravensburg gilt unser herzliches Willkommen. 
 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

 

 

Karlheinz Beck   Uschi Riegger   Eberhard Heurich 
Präsident    Vizepräsidentin   Vizepräsident  
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1.2 Tagesordnung des Sportkreistages 2022 
 

Samstag, 21. Mai 2022 in der Gemeindehalle Bergatreute 

09.00 Uhr Saalöffnung und Ausgabe Stimmkarten 
09.30 Uhr Beginn 

Eröffnung 

1) Begrüßung 
2) Totenehrung 
3) Grußworte 
4) Berichte 

• Präsident Karlheinz Beck 

• Präsidiumsmitglied für Finanzen Josef Müller 
5) Aussprache zu den Berichten 
6) Bericht der Kassenprüfer 
7) Entlastung 
 
Show-Act 
 
8) Beschlussfassung neue Sportkreis-Satzung 
9) Wahlen auf Grundlage der geänderten Satzung gemäß §§7-9 

• Wahlausschuss 

• Sportkreispräsidium 

• Sportkreisvorstand 

• Kassenprüfer 

• (Ersatz-) Delegierte Landessportbundtag 

• Vereinsdelegierter Vollversammlung der Sportkreise und Mitgliedsvereine 
10) Bestätigung Sportkreisjugendleiter 
11) Ehrungen/ Verabschiedungen 
12) Anträge 
13) Verschiedenes 
 

IMPRESSUM 

Herausgeber: 

Sportkreis Ravensburg e.V. Für den Inhalt verantwortlich: 
Sauterleutestraße 34   Sportkreis Ravensburg e.V. 
88250 Weingarten   (Karlheinz Beck, Uschi Riegger, Eberhard Heurich) 
 
Telefon +49 751 85 1985  Schriftsatz und Gestaltung: 
Fax       +49 751 85 1988  Geschäftsstelle Sportkreis Ravensburg e.V. 
     Nadine Grösch 
info@sportkreis-ravensburg.de 
www.sportkreis-ravensburg.de Fotos: Sportkreis Ravensburg e.V. 
     Auflage: 500 
  

mailto:info@sportkreis-ravensburg.de
http://www.sportkreis-ravensburg.de/
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2. TOTENGEDENKEN 

 
 
 

Von dem Menschen, den wir geliebt haben, 
wird immer etwas in unseren Herzen zurückbleiben. 

 
 

ETWAS 
von ihren Träumen 

 
 

ETWAS 
von ihrer Hoffnung 

 
 

ETWAS 
von ihrem Leben 

 
 

ALLES  
von ihrer Liebe 

 
 
 
In den vergangenen Jahren haben wir wieder Sportkamerad*innen durch den Tod verloren. 
Wir gedenken Ihrer in Dankbarkeit. 
 
Ihr Idealismus, Ihr selbstloser Einsatz und Ihre Tatkraft in und für unsere Vereine und 
Verbände sind uns Vorbild und auch Ansporn.  
 
Wir werden Ihnen ein ehrendes Andenken bewahren. Der Sportkreis Ravensburg e.V. 
 
Stellvertretend für alle verstorbenen Personen in den Vereinen des Sportkreises Ravensburg 
seien genannt: 

- Fritz Boneberger (Vereins-Vertreter im Sportkreis) 
- Roland Albrecht (WLSB-Vizepräsident Finanzen, Aufsichtsratsvorsitzender der 

WLSB-GmbH) 
- Alfons Wick (jahrzehntelange Tätigkeit als stellvertretender Sportkreis-Vorsitzender) 
- Prof. Paul Hempfer (Sportkreis-Ehrenpräsident) 
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Prof. Paul Hempfer 

 
Prof. Paul Hempfer (Ehrenpräsident des Sportkreises Ravensburg) ist nach schwerer 
Krankheit am 22. September 2021 im Alter von 80 Jahren verstorben. 
 
Sport beschäftigte Herrn Professor Hempfer in Theorie und Praxis, im Berufs- und 
Privatleben. Neben seiner sportwissenschaftlichen Tätigkeit an der Pädagogischen 
Hochschule Weingarten, zu der auch die Ausbildung von Sportlehrer*innen gehörte, war er 
als Übungsleiter und Vorsitzender für den ASV Waldburg und für den TC Schlier-Ankenreute 
tätig. Ab 1989 übernahm Herr Professor Hempfer den Vorsitz des Sportkreises Ravensburg 
und prägte in dieser Zeit den Sport in der Region entscheidend. Nach seinem Ausscheiden 
im Jahr 2001 wurde er zum Ehrenpräsidenten des Sportkreises Ravensburg ernannt. Durch 
sein außerordentliches Engagement, seine Umsicht und Kompetenz wurde er im Jahr 1995 
zum Vizepräsidenten Bildung des Württembergischen Landessportbundes berufen. Dieses 
Amt hatte er 17 Jahre inne und war darüber hinaus in zahlreichen Kommissionen, 
Ausschüssen und Gremien des Württembergischen Landessportbundes eingebunden. 
Außerdem war Herr Professor Hempfer von 1995 bis 2012 im Präsidium des 
Landessportverbandes Baden-Württemberg und Vorsitzender der LSVBW-Kommission 
„Sport und Bildung“. Ab 1998 prägte er als Vorsitzender die Geschicke des Instituts für 
Sportgeschichte Baden-Württemberg und wurde nach seinem Ausscheiden im Jahr 2012 
zum Ehrenvorsitzenden ernannt. 
 
Herr Paul Hempfer hat sich in außerordentlicher Weise für den Sport eingesetzt und verdient 
gemacht. Neben der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes und zahlreichen Ehrungen des 
Sports wurde er in Würdigung seiner Verdienste 2012 mit der höchsten Auszeichnung des 
Württembergischen Landessportbundes, dem Ehrenring, ausgezeichnet. 
 
Der Sportkreis und der WLSB werden Herrn Professor Paul Hempfer als engagierten 
Sportler, überaus sympathischen Menschen und guten Freund in dankbarer Erinnerung 
behalten.  
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3. AKTUELLE SPORTKREISFÜHRUNG 
 

PRÄSIDIUM 

Hinweis: Personenbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. 

 
Funktion 
 

Aktuelle Besetzung 

Präsident 
Präsidiums- und Vorstandssprecher 
Kooperation Schule/ Kindergarten & Verein 
 
 

Karlheinz Beck 

Vizepräsident 
Kommunale Beziehungen, Umwelt, Deutsche 
Olympische Gesellschaft 
 
 

Eberhard Heurich 

Vizepräsidentin 
Frauen im Sport, Soziales 
 
 
 

Uschi Riegger 

Präsidiumsmitglied für Finanzen, Zuschüsse, 
Rechnungsprüfung 
 
 
 

Josef Müller 

Präsidiumsmitglied für Jugendarbeit/ 
Sportkreisjugendleiter 
 
 
 

Werner Seeger 

Präsidiumsmitglied für Medien, Marketing, Spenden, 
Sponsoring 
 
 
 

Michael Gresens 

Präsidiumsmitglied für Internationales 
 
 
 
 

Martin Diez 

Präsidiumsmitglied für Inklusion & Behindertensport 
 
 
 
 

Michael Stäbler 

 

EHRENPRÄSIDENT Prof. Paul Hempfer († 22.09.2021) 

EHRENMITGLIED Dieter Gmeinder  
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VORSTAND 

Funktion 
 

Aktuelle Besetzung 

Vertretung der Mitgliedsvereine 
 
 
 
 

Dr. Helmut Fischer 

Vertretung der Mitgliedsvereine 
 
 
 

Roland Fitz 

Vertretung der Mitgliedsvereine 
 
 
 
 

Michael Schrimpf 

Vertretung der Fachverbände (Turnen) 
 
 
 
 

Hanne Kraus 

Vertretung der Fachverbände (Ringen) 
 
 
 
 

Ewald Ehinger 

Vertretung der Fachverbände (Fußball) 
 
 
 
 

Roland Haug 

Vertretung der Sportkreisjugend/ stellv. 
Sportkreisjugendleiterin 
 
 
 

Jasmin Ben Dallal 

Vorstandsmitglied für das Deutsche Sportabzeichen 
 
 
 
 

Josef Müller 
 

Vorstandsmitglied für Ehrungen & Ehrenamt 
 
 
 
 

Werner Gros 

 

KASSENPRÜFER 

Otto Mayer und Klaus Stocker   
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DELEGIERTE FÜR DEN LANDESSPORTBUNDTAG 

 

 Aktuelle Delegierte 

1 Hanne Kraus 
2 Josef Müller 
3 Dr. Helmut Fischer 
4 Michael Zettler 
5 Uschi Riegger 
6 Karlheinz Beck 
7 n.n. 
8 n.n. 

 

 

DELEGIERTER FÜR DIE VOLLVERSAMMLUNG DER SPORTKREISE UND 

MITGLIEDSVEREINE 

Aktuelle Besetzung 

Josef Müller 

 

WAHLVORSCHLÄGE VON SEITEN DER SPORTVEREINE UND FACHVERBÄNDE SIND 

AUSDRÜCKLICH ERWÜNSCHT! 

Bei Interesse an einem Engagement beim Sportkreis erhalten Sie auf der Geschäftsstelle 

des Sportkreises gerne vorab Auskunft über Aufgaben und Umfang des Amtes. 

Zu wählen sind laut §§ 7, 8 und 9 des neuen Sportkreis-Satzungsentwurfes 

(Beschlussfassung 21. Mai 2022 am Sportkreistag 2022): 

§ 9 Sportkreispräsidium 

• Drei gleichberechtigte geschäftsführende Präsidiumsmitglieder, davon einer als 
Präsident 

• Präsidiumsmitglied für Finanzen 

• Präsidiumsmitglied für die Kommission „Frauen im Sport“ (Frauenreferentin) 

• sowie bis zu fünf weitere Präsidiumsmitglieder mit besonderen Aufgaben, wobei 
die Parität zwischen Mitgliedsvereinen und Mitgliedsverbänden zu beachten ist 

• Bestätigung Präsidiumsmitglied für Jugendarbeit/ Sportkreisjugendleiter 

§ 8 Sportkreisvorstand 

• Drei Vertreter der Mitgliedsvereine, davon einer als Vertreter der Mitgliedsvereine 
in der Vollversammlung der Sportkreise und Mitgliedsvereine im WLSB 

• Drei Vertreter der Mitgliedsverbände bzw. deren Untergliederungen 

• Vertreter der Sportkreisjugend 

• Referent für das Deutsche Sportabzeichen 

• sowie bis zu fünf weitere Beisitzer mit besonderen Aufgaben 

Delegierte für den Landessportbundtag und Vollversammlung der Sportkreise und 

Mitgliedsvereine (§ 7 Sportkreistag/ Mitgliederversammlung) 

• Acht Delegierte für den Landessportbundtag und drei Ersatzdelegierte 

• Ein Vereinsdelegierter für die Vollversammlung der Sportkreise und 
Mitgliedsvereine 

 Ersatzdelegierte 

1 n.n. 
2 n.n. 
3 n.n. 
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4. BERICHTE 

4.1 BERICHTE DER PRÄSIDIUMSMITGLIEDER 

4.1.1 Präsident und Vizepräsidenten 
 

DAS GESCHÄFTSFÜHRENDE PRÄSIDIUM 

 

 

 

 

Karlheinz Beck  Uschi Riegger  Eberhard Heurich 
Präsident   Vizepräsidentin  Vizepräsident 

 Weingarten   Vogt    Weingarten 
 

Liebe Vertreter*innen der Sportvereine, 
liebe Verbands-Vertreter*innen, sehr 
geehrte Damen und Herren, 
 
vielleicht wissen Sie es noch: Beim 
Sportkreistag 2014 haben die Delegierten 
erstmals eine dreigliedrige, 
gleichberechtigte Führungsspitze gewählt 
und Karlheinz Beck, Uschi Riegger und 
Eberhard Heurich das Vertrauen gegeben, 
einen neuen Weg einzuschlagen und zu 
gestalten. Beim Sportkreistag 2018 in Bad 
Waldsee wurde dieser neue, moderne 
Weg bereits in der Satzung des 
Sportkreises festgeschrieben. Heute nach 
8 Jahren können wir feststellen, der 
Ravensburger Weg hat sich gelohnt. 
Durch vertrauensvolle Teilung des 
Arbeitspensums und der 
Verantwortungsfülle konnten Kräfte 
gebündelt und auf mehrere Schultern 
verteilt werden. Dadurch ließ sich die 
Aufgabenfülle, gemeinsam mit dem 
gesamten Präsidium und Vorstand sowie 
unserer Geschäftsstelle, gut bewältigen.  
 
Geschäftsstelle 
 
Unsere Geschäftsstelle, die sich nach wie 
vor, in der Sauterleutestraße 34 in 88250 
Weingarten in der Außenstelle des 
Landratsamtes Ravensburg, befindet, 
bietet uns neben zwei Büros auch einen 

Seminarraum, der immer wieder sehr 
hilfreich war. Inzwischen ist auch die 
technische Situation fortschrittlich, sodass 
wir sehr schnell auf digitales Arbeiten 
umsteigen und unsere Sitzungen und 
Besprechungen als Videokonferenzen 
durchführen können. 
 
Wir danken dem Landkreis sehr 
herzlich für die Zurverfügungstellung 
der Räume unserer Geschäftsstelle und 
die vielfältige Unterstützung seit vielen 
Jahren. 
 
Seit 2015 arbeitet Nadine Grösch sehr 
erfolgreich auf der Geschäftsstelle und 
unterstützt die Präsidiums- und 
Vorstandsmitglieder tatkräftig. 
 
Corona-Pandemie 
 
Ende des Jahres 2020 waren wir alle noch 
sehr optimistisch, die besondere 
Ausnahmesituation der Corona-Pandemie 
im Laufe des Jahres 2021 hinter uns zu 
lassen. Und nun im Januar 2022? Die 
Corona-Pandemie bestimmt unser Leben 
und den Sport immer noch. 
Wir alle, ob Sportler*innen, Trainer*innen 
oder Vorstände in den Vereinen und 
Verbänden, mussten erneut mit diesen 
Entwicklungen umgehen. Vieles hat dabei 
gut funktioniert, dank Ihrem Engagement 
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und Ihrer Leidenschaft für den Sport. 
Dafür bedanken wir uns bei Ihnen allen 
ganz herzlich. Bitte bewahren Sie Ihr 
Engagement und Ihre Leidenschaft für den 
Sport und für ein gemeinsames Arbeiten in 
den Vereinen und Verbänden. Unsere 
Gesellschaft benötigt Sie auch in der 
Zukunft ganz besonders.   
Sorge macht uns die Entwicklung der 
Mitgliederzahlen der Vereine in den letzten 
zwei Jahren, insbesondere bei den 
Kindern und Jugendlichen. Hier fällt der 
Rückgang mit rund 10% besonders 
dramatisch aus.  
Aus unserer Sicht darf es keine – auch 
keine mittelbaren – weiteren 
Einschränkungen für Kinder und 
Jugendliche im Sport geben. Anderenfalls 
befürchten wir erhebliche strukturelle 
Schäden im ehrenamtlich organisierten 
Vereinssport. Die niederschwellige 
Verlässlichkeit und Kontinuität der 
Sportangebote für Kinder und Jugendliche 
muss weiterhin Vorfahrt genießen. 
Dankbar sind wir dem Land Baden-
Württemberg und dem WLSB, die sehr 
schnell und unbürokratisch 11,6 Mio. € 
„Corona-Soforthilfe“ an die Sportvereine 
ausgeschüttet haben. 
Auch der Sportkreis hat 2020 
unbürokratisch 14.772 € „Corona-Hilfe“ für 
die Kinder- und Jugendarbeit an 53 
Sportvereine im Kreis ausbezahlt. 
 
Die wichtigsten Sportkreisaktivitäten 
kurz zusammengefasst – April 2018 bis 
April 2022 
 
Kooperationen 
 
1. Schule/ Kindergarten und Verein  

 

Mit den Kooperationen Schule/ 

Kindergarten-Verein ermöglichen die 

Sportvereine Kinder und Jugendlichen – 

vor allem in den Grundschulen und 

Ganztagesschulen – Bewegung und 

Abwechslung im Schulalltag. Leider litten 

auch diese Angebote unter den Folgen der 

Corona-Pandemie. Viele Angebote 

konnten deshalb nicht stattfinden. Hoffen 

wir, dass im Schuljahr 2021-2022 wieder 

mehr Maßnahmen stattfinden können. Alle 

216 gestellten Anträge konnten bewilligt 

werden, 14 davon werden aus dem 

Budget des Sportkreises bezuschusst. Im 

Kindergartenjahr 2021-2022 konnten alle 

39 Anträge seitens des WLSB bewilligt 

werden. 

 

2. Zivilcourage mit Polizei 

Wir alle tragen die Verantwortung dafür, 

dass das Zusammenleben in unserer 

Gesellschaft friedlich und zivilisiert 

verläuft. Unabhängig von gesetzlichen 

Vorgaben sind wir letztlich alle dankbar, 

wenn wir in Notsituationen Hilfe erfahren. 

Mit dem Projekt "AKTION-TU-WAS" soll 

die Bevölkerung sensibilisiert und animiert 

werden, nicht nur in gefährlichen 

Situationen im Rahmen der dem 

Einzelnen gegeben Möglichkeiten tätig zu 

werden. Dabei werden die Botschaften 

über den Onlineauftritt www.aktion-tu-

was.de, Faltblätter und Plakate 

transportiert. 

Der Sportkreis Ravensburg hat zusammen 

mit weiteren Kooperationspartnern diese 

Initiative des Polizeipräsidiums 

Ravensburg unterstützt. 

Auch unsere Mitgliedsvereine haben ihren 

Teil als Projektpartner beigetragen und 

über die Verbreitung von 25x 

großflächigen Werbebannern (4000x 

1500mm) im öffentlichen Raum sowie in 

und um Sportstätten die 

Öffentlichkeitskampagne in der Region 

forciert. Darüber hinaus bietet der 

Sportkreis fünf Banner (3400x 1730mm) 

für seine Mitgliedsvereine im Verleih (z.B. 

für Sportveranstaltungen) an. 

https://www.aktion-tu-was.de/
https://www.aktion-tu-was.de/
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3. Preisgekrönt 

 

In Kooperation mit der Bürgerstiftung Kreis 

Ravensburg wurden im Jahr 2021 die 

Sportvereine, die wie viele 

zivilgesellschaftliche Organisationen die 

Folgen der Corona-Krise bewältigen 

müssen, in den Mittelpunkt gerückt. Die 

Herausforderungen sind komplex und 

vielfältig und reichen vom Zusammenhalt 

einer Sportgruppe unter Abstandsregeln, 

über die Mitgliedergewinnung bis hin zur 

Digitalisierung. 

Hier setzte der Wettbewerb „Preisgekrönt 

2021“ an und hob die Bemühungen der 

Sportvereine hervor, die in diesen Zeiten 

den Mut und die Kreativität hatten, neue 

Wege zu beschreiten oder gerade dabei 

sind, sich mit guten und innovativen Ideen 

auf den Weg zu machen. 

Insgesamt 20 Sportvereine kamen dem 

Aufruf nach, mit ihren innovativen, 

interaktiven und nachhaltigen Projekten 

und Konzepten, die während der 

Pandemie entstanden sind, am 

Wettbewerb „Preisgekrönt 2021“ 

teilzunehmen. Die Initiatoren, des 

Wettbewerbes, Bürgerstiftung Kreis 

Ravensburg und Sportkreis Ravensburg e. 

V., schütteten ein Preisgeld im 

Gesamtwert von 11.500 Euro aus und 

haben alle Bewerber mit einem Haupt- 

oder Anerkennungspreis ausgezeichnet. 

 

Neue EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) 

 

Am 25. Mai 2018 ist die EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) sowie das 
diese Verordnung ergänzende 
Bundesdatenschutzgesetz neu (BDSG) in 
Kraft getreten. Damit verbunden waren 
Veränderungen der Rechtslage im Bereich 
des Datenschutzes, die es von Seiten von 

Vereinen und Verbänden, auch im Hinblick 
auf den erhöhten Sanktionsrahmen, zu 
beachten gilt. Der Vorstand des Vereins, 
als „Verantwortlicher“ im Sinne der 
DSGVO, muss somit prüfen, welche 
Maßnahmen in Abhängigkeit der Größe, 
Art und Struktur des Vereins ergriffen 
werden müssen, um den 
datenschutzrechtlichen Vorgaben aus der 
DSGVO und dem BDSG ausreichend 
Rechnung zu tragen. Die Umsetzung war 
eine echte Herausforderung für viele 
ehrenamtlichen Vorstände. 
 
 

Sportgala 02. November 2019 

 

Einfach mal „Danke sagen“ – Danke an 

die vielen Ehrenamtlichen in den 

Mitgliedsvereinen, egal ob Vorsitzende*r, 

Übungsleiter*in, Platzwart*in, die „gute 

Fee“ im Verein – einfach allen, welche 

viele Stunden der Freizeit ihrem Verein 

widmen.  

Dies war das Anliegen des Sportkreiseses 

Ravensburg. Als Geschenk überlegte sich 

der Vorstand eine „Dankeschön-

Sportshow“ und lud alle 312 Sportvereine 

des Landkreises Anfang November zu 

dieser Show in das Kultur- und 

Kongresszentrum Oberschwaben in 

Weingarten ein. 

Sportler aus der Region, den Nachbar-

Sportkreisen, nationale und internationale 

Show-Acts lieferten eine grandiose 
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Darbietung und zeigten die Bandbreite der 

Sportarten - von Kunstradfahren über 

Sportakrobatik bis zu Jonglage, 

Sportgymnastik, Rope-Skipping, 

(Rollstuhl)-Tanz und Rollstuhl-Trampolin 

auf. 140 Sportler*innen mit und ohne 

Behinderung boten den rund 900 Gästen 

ein dreistündiges Sportprogramm der 

Extra-Klasse. 

Durch das Programm führte das 

Moderatoren-Duo Tanja Ade und Jürgen 

Schlegel mit einer gesunden Brise an 

sportlichen Humor. Auch das Publikum 

kam nicht zu kurz und durfte mit dem 

Profi-Tanzlehrer Jürgen Schlegel und der 

STB-Lehrreferentin Tanja Ade eine kleine 

Choreographie einstudieren. Eva-Maria 

Meschenmoser (Erste Landesbeamtin) 

und Markus Ewald (Oberbürgermeister der 

Gastgeber-Stadt) zeigten sich ebenso wie 

alle Saal-Besucher von der Klasse der 

sportlichen Darbietungen beeindruckt. 

Neben der Show an sich, freuten sich alle 

Gäste über einen Sektempfang mit 

Fingerfood-Buffet und einen organisierten 

Shuttle-Bus in alle Teile des Landkreises. 

Folgende Gruppen traten auf: 

Kindersportschule Weingarten, die 

Kunstradgruppe des RV Concordia 

Mochenwangen, eine Schulklasse des 

katholischen freien Gymnasiums St. 

Konrad, die Rope-Skipper des TSV 

Hergensweiler, Rollstuhl-Tanz des SKV 

Ravensburg, Tellerjonglage und 

Stuhlbalance von Jonathan - den 

Pizzalero, die „DG`s“ Sportakrobaten vom 

TSV Lorch, Sylvi - die Jonglady, eine 

Tanzgruppe des ATC Blau-Rot zusammen 

mit zwei Kollegen der Schweizer Staffel 

„Let´s Dance“, die Rollstuhl-Trampoliner 

der Kooperation TSG Wilhelmsdorf/ TV 

Weingarten, das Duo Sienna mit Vertical 

Pole, die Ravensburger Breakdancer vom 

Jugendhaus und zum Schluss Till 

Pöhlmann mit einer artistisch-

multimedialen Live-Lightpainting-Show. 

 

 

 

 

LaufZEIT 12. bis 21. August 2021 

300 Läufer*innen und Nordic 

Walker*innen, 376 Versuche, 4.414,9 

gelaufene Kilometer – dies sind die Zahlen 

zu der etwas anderen Lauf-Nordic-

Walking-Veranstaltung vom 12. bis 21. 

August 2021 in Ravensburg und 

Weingarten. 

In diesem Zeitraum konnten Läufer-

Neulinge, Nordic-Walking-

Einsteiger*innen, passionierte 

Walker*innen, routinierte Lauf-

Anhänger*innen oder einfach 

Bewegungsfreund*innen ihren eigenen 

Wettkampf im Rahmen der „LaufZEIT“ 

absolvieren. 21,1km und 10,0km, Laufen 

oder Nordic-Walking sowie die zwei 

Startorte Ravensburg und Weingarten 

standen zur Wahl. Zwischen 07.00 und 

21.00 Uhr durfte der persönliche Lauf 

jederzeit auf vorgegebenen Strecken unter 

Wettkampfbedingungen bis zu drei Mal 

gestartet werden. Während der 10 Tage 

der Veranstaltung konnte man sich 

jederzeit online anmelden und seine 

aktuelle Platzierung in einer Live-

Ergebnisliste online einsehen. 

„Wir sind sehr froh, dieses etwas andere 

„Wettkampf-Format“ im Premieren-Jahr 

gewählt zu haben“ so Karlheinz Beck 

(Sportkreis-Präsident und Mit-Initiator der 

„LaufZEIT“). „Viele der Läufer*innen 

berichteten, dass sie Lauf-Nordic-Walking-

Neulinge sind, vorher noch keinen 

Wettkampf absolviert haben und das 

Wettkampf-Format aus diesem Grund sehr 
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ansprechend fanden. Auch die 

ambitionierten Läufer*innen waren 

begeistert, sich nach der langen Corona-

Pause auf den angebotenen Strecken 

wieder messen zu können. Somit können 

wir resümieren, dass wir unser gestecktes 

Ziel, nach den Corona-Lockdowns die 

Menschen zum Bewegen zu animieren, 

voll erreicht haben“. 

Dank der Partner vor Ort – den Städten 

Ravensburg und Weingarten, den 

Sportverbänden Ravensburg und 

Weingarten sowie den Vereinen Turn- und 

Sportbund 1847 Ravensburg e.V. und 

Turnverein Weingarten 1861 e.V. konnten 

auch alle organisatorischen 

Herausforderungen der durchgängigen 

Öffnung zweier Startorte gemeistert 

werden. Einziger Wertmutstropfen für das 

Orga-Team war, dass auf der Lauf-

Strecke sehr viel Vandalismus durch 

herausgerissene Streckenbeschilderung 

stattgefunden hat und die Strecke täglich 

zwei bis drei Mal kontrolliert werden 

musste, um eine ordnungsmäßige 

Streckenführung zu gewährleisten. 

Ein ganz besonderer Dank gilt all unseren 

fleißigen Helferhänden ebenso wie 

unseren Premium-Sponsoren 

Kreissparkasse Ravensburg, Schwäbische 

Zeitung und Sport Reischmann, unserem 

Sponsor Sport Grimm und als Unterstützer 

in der visuellen Darstellung die Grafik-

Agentur Lieb Design. 

Auch die „Tage des Deutschen 

Sportabzeichens“, welche im 

Rahmenprogramm in den Stadien 

Ravensburg und Weingarten für alle 

Kinder und Jugendliche über das 

Ferienprogramm angeboten wurden, 

haben regen Zuspruch erhalten. 

Im kommenden Jahr möchte das Orga-

Team auf den Erfahrungen aufbauen und 

ein leicht angepasstes Konzept für die 

„LaufZEIT 2022“ anbieten, sodass erneut 

alle Sportler*innen angesprochen werden 

– frei nach dem Motto der „LaufZEIT“ - Der 

Lauf für Alle! 

 

Frauen im Sport 

Das sechste und siebte Mal in Folge 

konnte in den Jahren 2018 und 2019 das 

Veranstaltungsformat „Frauen – Sport und 

mehr“ mit Teilnehmer-Rekord in Vogt 

durchgeführt werden. Aufgrund der 

Corona-Pandemie pausiert diese 

Veranstaltung nun seit 2020. Beim 

Regionalforum „Frauen im Sport“ wurden 

die Schwerpunktthemen „Netzwerk 

Ehrenamt (2018)“, „Frauen mit 

Migrationshintergrund im Ehrenamt 

(2019)“ sowie „Prävention von 

sexualisierter Gewalt im 

Erwachsenenbereich des Sports (2021)“ 

behandelt. 

 

Kinder- und Jugendschutz 

Bereits zum 01.01.2012 hat der 

Gesetzgeber im Rahmen des 

Bundeskinderschutzgesetzes auch 

Neuregelungen bzgl. des Kinderschutzes 

für Vereine und Verbände festgelegt. Im 

Jahr 2017 hat der Sportkreis Ravensburg 

zusammen mit dem Landratsamt 

Ravensburg/ Jugendamt die 

entsprechenden Vereinbarungen 

versendet. Seitdem wurden einige WSJ-

Informationsveranstaltungen zum Thema 

„Sexualisierte Gewalt im Sport/ 

Qualifizierung für Schutzbeauftragte in 
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Sportvereinen“ sowie ein Info-Abend zum 

Thema „Klärung juristischer Fragen zu 

§72a SGB VIII“ durch die Sportkreisjugend 

organisiert. Im November 2018 hat die 

Sportkreisjugend ihr Schutzkonzept 

verabschiedet. Die WSJ stellt ihren 

Mitgliedsvereinen unter bestimmten 

Voraussetzungen das Banner 

„Kinderschutzgebiet Sportverein“ zur 

Verfügung. Dies ist ein Qualitätsmerkmal 

bezogen auf den Kinderschutz und 

ermöglicht es den Vereinen, sich nach 

außen klar zu positionieren. 

 

Internationale Begegnungen 

 

Der Deutsch-Israelische Jugendaustausch 

bleibt für den Sportkreis Ravensburg eine 

wichtige Säule der internationalen 

Begegnung. Im Berichtszeitraum konnten 

zwei deutsch-israelische 

Jugendbegegnungen durchgeführt 

werden. Im Sommer 2018 war eine 

Jugendgruppe aus dem Kibbuz Hatzor 

sowie aus der Region Bnei Shimon in 

Ravensburg. Die Abteilung Volleyball der 

TG Bad Waldsee und der Sportkreis 

Ravensburg waren vom 19. August bis 26. 

August 2019 zum Gegenbesuch in Israel, 

in Beit Kama (deutsch: Haus des 

aufrechtstehenden Getreides) in der 

Region Bnei Schimon. Die geplanten 

Begegnungen der Fachkräfte in 

Deutschland mussten leider abgesagt 

werden. 

 

Inklusion – „Gemeinsam bunt und 

vielfältig“ 

 

Neben der Beteiligung von Michael Stäbler 

an den Gremien von Special Olympics 

(u.a. auch gemeinsame Aktionen mit 

Kultusministerium Baden-Württemberg, 

WBRS/ WLSB) konnte er 

erfreulicherweise auch einige 

Beratungsgespräche mit Mitgliedsvereinen 

durchführen, welche inklusive 

Sportangebote in den Vereinsangebot mit 

aufnehmen möchten. Für den 

Programmpunkt „Rollstuhl-Trampolin“ der 

Dankeschön-Sportshow am 02. November 

2019 wurde eine Kooperation zwischen 

TSG Wilhelmsdorf und dem TV 

Weingarten eingegangen. Am 06. Juni 

2019 trafen sich bei der 3. Auflage von 

„Gemeinsam Sport – bunt und vielfältig“ 

erneut 600 Kinder, um zusammen das 

Deutsche Sportabzeichen zu erwerben 

und Sport zu treiben. Die Veranstaltungen 

2020 und 2021 fielen leider der Corona-

Pandemie zum Opfer. 

 

Deutsches Sportabzeichen 

 

Nachdem im Sportkreis in den Jahren 

2018 und 2019 fast 3.000 Abnahmen 

durch die rund 200 aktiven 

Sportabzeichen-Prüfer*innen in den 

Vereinen erfolgen konnten, sank die Zahl 

aufgrund der Corona-Pandemie auf etwas 

mehr als 1.000 Abnahmen ab dem Jahr 

2020. Eine aufsteigende Tendenz ist 

erkennbar. Im Herbst 2018 und 2021 

organisierte der Sportkreis den jährlich 
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angebotenen WLSB- Sportabzeichen-

Prüferlehrgang in Ravensburg und 

Wangen im Allgäu. Für den 17. September 

2022 ist die Weiterbildung „Qualifizierung 

für die DSA-Abnahme bei Menschen mit 

Behinderung“ bereits in Planung. 

 

Bildungsprogramm 

 

Im regionalen Bildungsprogramm des 

Sportkreises wird eine Bandbreite von 

unterschiedlichen Schulungsangeboten zu 

Themen des Vereinsmanagements und 

Jugendarbeit angeboten. Zusammen mit 

den Sportkreis-Veranstaltungen konnten in 

den Jahren 2018 und 2019 rund 40 

Termine (u.a. Sportverein 2030, Workshop 

Pressearbeit) realisiert werden. Ab 2020 

wurden aufgrund der Corona-Pandemie 

nur rund 10 Termine in Präsenz oder im 

digitalen Format angeboten. 

 

Mitgliederentwicklungen im Sportkreis 

 

Laut offizieller WLSB-Mitgliederstatistik hat 

sich ein Plus von 12,2% gegenüber dem 

Jahr 2017 ergeben. Die 112.345 Mitglieder 

im Jahr 2021 beinhalten nun auch neben 

den Kletter-Abteilungen alle weiteren 

Sportabteilungen (Ski/ Snowboard, 

Triathlon, Radsport, Turnen) des 

Deutschen Alpenvereins. Im 

Berichtszeitraum haben sich 7 

Sportvereine aufgelöst. Somit hat der 

Sportkreis im Jahr 2022 311 

Mitgliedsvereine.  

Die Folgen der Corona-Pandemie sind 

bereits erkennbar: Die Mitglieder-Zahlen 

für den Sportkreis zeigen in 2021 ein 

Minus i.H.v. 3,1% gegenüber dem Vorjahr 

(auf WLSB-Ebene: -2,38%) und 112.345 

Mitglieder in 311 Verein (Minus 1 

Mitgliedsverein) auf. In einem 

empfindlichen Ausmaß fallen die 

fehlenden Neueintritte in der Altersgruppe 

der 0- bis 6-Jährigen in einen regionalen 

Sportverein auf, gefolgt von den 7- bis 10-

Jährigen. Hier verzeichnet sich ein 

enormes Minus von 14,66% auf 5.157 

Kinder (0-6 Jahre) sowie 8,47% auf 8.016 

(7-10 Jahre). 

 

Regelmäßige Treffen mit Stadtsport-

Verbänden und großen Vereinen 

 

Die Zusammenarbeit mit den 

Stadtsportverbänden (Ravensburg, 

Weingarten, Bad Waldsee und Wangen im 

Allgäu) konnte intensiviert werden, da die 

Sportkreis-Themen vermehrt eine eng-

verzahnte kommunale Zusammenarbeit 

erfordern (z.B. Kinder- und Jugendschutz/ 

polizeiliches Führungszeugnis, 

Flüchtlingspolitik) und umgekehrt. Für 

einen Austausch dieser Gremien haben 

sich die Verantwortlichen im 

Berichtszeitraum drei Mal getroffen, um 

sich über aktuelle Themen (u.a. 

Mikroplastik auf Sportplätzen, Corona und 

die Folgen) auszutauschen. 

 

Kommunale Gesundheitskonferenz 

 

Aufgabe und Ziel der Kommunalen 
Gesundheitskonferenz (KGK) im 
Landkreis Ravensburg ist es, eine 
Kommunikationsplattform für Akteure aus 
Gesundheitswesen, Politik und Wirtschaft 
zu schaffen. Im Rahmen von 
Expertenrunden soll ermittelt werden, 
welche Probleme im Bereich Gesundheit 
in der Region bestehen – und vor allem, 
wie sie gelöst werden können. Der 
Sportkreis ist mit einem Sitz vertreten und 
hat in den Jahren 2018, 2019, 2020 sowie 
2022 daran teilgenommen. 
 

e-Sport 
 
e-Sport ist ein gesellschaftliches 
Phänomen, das aus unterschiedlichen 
Gründen für Sportvereine und -verbände 
von Bedeutung ist. Erstens wird e-Sport im 
öffentlichen Sprachgebrauch als „Sport“ 
bezeichnet. Aufgrund der Begriffsnähe 
beschäftigen sich Sportorganisationen 
daher mit e-Sport, obwohl er gelegentlich 
auch der (Jugend-)Kultur zugewiesen wird 
(z.B. in Wahlprogrammen von Parteien). 
Zweitens haben sich im Bereich des e-
Sport mittlerweile regionale, nationale und 
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internationale Wettkampfstrukturen 
entwickelt, die nicht mehr nur im Internet 
stattfinden, sondern teilweise auch als 
öffentliche Meisterschaften in Stadien oder 
Arenen mit Tausenden an Zuschauern 
ausgetragen werden. Drittens haben 
bereits einzelne Proficlubs (z.B. VFL 
Wolfsburg, FC Schalke, VFB Stuttgart, 
VFL Bochum, 1. FC Nürnberg) e-Sport-
Teams gegründet und damit eine 
strukturelle Integration in den Sport 
zumindest in Teilen bereits praktisch 
vollzogen. Viertens wird in der Politik (z.B. 
Landesregierungen, Parteien) e-Sport als 
neues Phänomen auch im Hinblick auf 
eine öffentliche Förderung und sein 
Verhältnis zum organisierten Sport 
diskutiert. Fünftens wird e-Sport 
insbesondere von den Verbänden im 
Hinblick auf die Frage diskutiert, ob e-
Sport unter das organisatorische Dach des 
DOSB und seiner Mitgliedsorganisationen 
passt oder nicht. Schließlich wird auf 
internationaler Ebene mit der Aufnahme 
von e-Sport in Programme von 
Multisportereignissen experimentiert. 
Im Ergebnis hat der DOSB am 29. 
Oktober 2018 in seiner Positionierung zu 
„Umgang mit elektronischen 
Sportartensimulationen, eGaming und 
eSport“ festgehalten, dass er davon 
ausgeht, dass eGaming in seiner 
Gesamtheit nicht den zentralen 
Aufnahmekriterien entspricht, die das 
Sport- und Verbändesystem unter dem 
Dach des DOSB konstituieren und prägen. 
 

EINFACH MACHER 
 
Der WLSB hat das Projekt „EINFACH 
MACHER – Gemeinsam geht es einfach 
am besten!“ ins Leben gerufen. Dabei 
sorgen Menschen mit und ohne 
Behinderung gemeinsam für mehr 
Inklusion im Sport. Über das WLSB-
Verbandsgebiet machen sich Tandems, 
bestehend aus einem Menschen mit und 
einem Menschen ohne Behinderung, als 
inklusives Duo gemeinsam auf den Weg, 
um mithilfe von vielfältigen Aktionen für 
mehr Inklusion in der württembergischen 
Sportlandschaft zu sorgen. Im Sportkreis 
Ravensburg bilden Severin Zwolak und 
Michael Höß (SG Niederwangen) ein 
Tandem. Sie wollen in den Vereinen und 
der Gesellschaft im Allgemeinen mehr 

Verständnis für Inklusion bewirken und 
Hilfestellungen (z.B. bei Sportgeräten und 
Zuschüssen) geben. 
 

Hochwasser-Spendenaktion 
 
Betroffen vom menschlichen Leid und den 
enormen Schäden der Hochwasser-
Katastrophe im Juli 2021 hat sich das 
Sportkreis-Präsidium sowie die 
Vorstandschaft des Sportkreis-
Fördervereins auf eine symbolische 
Soforthilfe von 1.000,- € geeinigt, um von 
Hochwasserschäden betroffene Vereine in 
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen 
zu unterstützen. 
„Uns ist bewusst, dass unser finanzieller 
Beitrag bei diesen massiven Schäden 
lediglich Symbol-Charakter hat“ so 
Karlheinz Beck, Sportkreis-Präsident. „Wir 
wollten mit dieser Soforthilfe aber ein 
Zeichen der Solidarität mit den 
Sportvereinen, in den betroffenen 
Gebieten, setzen.“ 
 
Vorschau - 70 Jahre Sportkreis 
Ravensburg 2022 
 

Sein 70-jähriges Jubiläum möchte der 

Sportkreis Ravensburg zusammen mit 

dem 175-jährigem Jubiläum des Turn- und 

Sportbundes 1847 Ravensburg am 29. 

Oktober 2022 in der Oberschwabenhalle 

in Ravensburg mit einer bunten 

Jubiläumssportshow feiern, um sich bei 

den Mitgliedsvereinen und allen 

Ehrenamtlichen zu bedanken. 

 

Abschiede 
 

Beim Sportkreistag am 21. Mai 2022 in 

Bergatreute stellen sich mit Josef Müller, 

Uschi Riegger, Michael Stäbler und Ewald 

Ehinger sehr verdiente Präsidiums- und 

Vorstandsmitglieder und Persönlichkeiten 

sowie Otto Mayer als langjähriger 

Kassenprüfer nicht wieder zur Wahl. Josef 

Müller war 50 Jahre im Sportkreis tätig 

und hat die Finanzen des Sportkreises 

hervorragend verwaltet. Uschi Riegger war 

30 Jahre für den Sportkreis, die letzten 8 

Jahre als Mitglied des geschäftsführenden 
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Präsidiums, tätig. Michael Stäbler, 

Präsidiumsmitglied für Inklusion und 

Behindertensport gibt sein Amt, das er als 

Mann von der Basis geprägt hat wie kaum 

ein anderer, nach 8 Jahren ab.  Auch 

Ewald Ehinger hat sich mit seinem 70. 

Geburtstag entschieden, nach 15 Jahren 

im Vorstand, sein Amt als 

Fachverbandsvertreter aufzugeben. 

 

Wir werden Euch und Euren Sachverstand 

vermissen. Herzlichen Dank für Eurer 

Wirken und Euer herausragendes 

Engagement für den Sport. 

 

Josef Müller 

 

Das Urgestein im Sportkreis Ravensburg 

begann im Jahr 1972 sein Ehrenamt in der 

Sportkreisjugend im Ausschuss. Von 

1983-1988 übernahm er die 

Stellvertretung des Sportkreis-

jugendleiters. In die Sportkreis-

Vorstandschaft wechselte er in 1984 und 

führt seit jeher die Position des 

Finanzreferenten aus. Seit 19 Jahren 

vertritt er den Sportkreis als Vertreter der 

Mitgliedsvereine in der WLSB-

Vollversammlung und ist seit 12 Jahren in 

den WLSB-Arbeitskreisen „Kirche und 

Sport“ sowie „Deutsches Sportabzeichen“ 

tätig. Zwischen 2005 und 2015 leitete er 

als 1. Vorsitzender den Förderverein 

„Kreisjugendheim Hohenegg“. Über 40 

Jahre ist er als Sportabzeichenprüfer tätig 

und wurde am Sportkreistag 2014 als 

Vorstandsmitglied für das Deutsche 

Sportabzeichen gewählt. 

Wertvoll waren  seine Erfahrungen durch 

seine langjährige Tätigkeit als 

Abteilungsleiter in verschiedenen 

Fachabteilungen in seiner 30-jährigen 

Tätigkeit als erster Vorsitzender beim SV 

Aichstetten. 

 

Uschi Riegger 

 

Die Vorreiterin im Frauensport wurde am 

Sportkreistag im Jahr 1992 als Sportkreis-

Frauenreferentin gewählt und füllt dieses 

Ehrenamt seither aus. Gleichzeitig wurde 

sie auch Mitglied im WLSB-Frauenbeirat 

und ist seit 2008 stellvertretende 

Vorsitzende in diesem sowie auch seit 

2013 im LSV-Frauenbeirat vertreten. 

Durch ihre Tätigkeit als 1. Vorsitzende des 

Sport Club Vogt e.V. seit dem Jahr 2000 

bringt sie ihr Wissen von der Basis mit ein. 

 

Michael Stäbler 

Auf dem Sportkreistag am 29. März 2014 
wurde er zum Präsidiumsmitglied für 
Inklusion & Behindertensport gewählt. 
Aufgrund seiner langjährigen Mitarbeit in 
verschiedenen Gremien u.a. bei Special 
Olympics Baden-Württemberg/ 
Deutschland/ International (seit 2003) hat 
er ein breites Wissen aus dem 
Behindertensport in das Präsidium mit 
eingebracht. 
 
Ewald Ehinger 
 
Seit dem Sportkreistag am 27. April 2007 
ist er als Vertreter des Fachverbands 
Ringen in der Sportkreis-Vorstandschaft 
aktiv. In seinem Heimatverein SG 
Baienfurt-Kraftsport 1909 e.V. war er 
zwischen 1988 und 1998 als Jugendleiter 
tätig und stand diesem als 1. Vorstand von 
1998 bis 2011 vor. 
 
Otto Mayer 
 
Nach 25 Jahren Kassenprüfer-Tätigkeit 
zieht sich Otto Mayer (Sportverein 
Fronhofen e.V.) mit 84 Jahren in den 
wohlverdienten ehrenamtlichen Ruhestand 
zurück. 
 

 

 

Karlheinz Beck   Uschi Riegger   Eberhard Heurich 
Präsident    Vizepräsidentin   Vizepräsident  
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SEIT DEM LETZTEN SPORTKREISTAG AM 17. MÄRZ 2018 IST VIEL IM SPORTKREIS 

PASSIERT … 

• 22 Vorstandssitzungen und 5 Präsidiumssitzungen (digital und in Präsenz) 

• Zahl der Mitgliedsvereine stabil um 310 

• Bis 2020 positive Entwicklung der Mitgliederzahlen konstant um die 115.000, ab 2020 
Corona-bedingte Reduktion 

• Besuch von 

• rund 100 Sportkreis-Terminen (Vereinsbesuche bei Hauptversammlungen, 
Jubiläen, Einweihungen) 

• 2 Landessportbundtage sowie 2 Landessportjugendtage 

• 8 WLSB-Vollversammlungen der Sportkreise und Mitgliedsvereine 

• 4 Referententagungen „Deutsches Sportabzeichen“ im SpOrt Stuttgart und 
digital 

• 8 Geschäftsstellentagungen im SpOrt Stuttgart, JUFA Hotel Wangen & LSS 
Albstadt sowie digital 

• 102 Ehrungen von langjährig verdienten ehrenamtlichen Mitstreitern in unseren 
Mitgliedsvereinen 

• Mitwirkung in 

• verschiedenen Gremien bzw. Ausschüssen (Programmbeirat Radio 7, 
Bildungskonferenz des Landkreises, Gesundheitskonferenz des Landkreises, 
Inklusionskonferenz des Landkreises, Siegel „Gesunde Schule“) 

• WLSB- und WSJ-Gremien (Ausschuss „Frauen im Sport“, Arbeitskreis 
„Deutsches Sportabzeichen“ sowie „Sport & Kirche“ und 
„Sportkreisjugendleitungen“) 

• Durchführung Sportkreisjugendtag im April 2022 

• 38 Termine aus dem Sportkreis-Bildungsprogramm (Kooperationen mit WLSB & WSJ 
sowie regionalen Kooperationen) 

• 3 Treffen der größten Vereine & Stadtsportverbände im Sportkreis Ravensburg 

• 2 Deutsch-Israelische Jugendbegegnungen 

• 1 Inklusionssporttag „Gemeinsam Sport – bunt und vielfältig“ 

• 1 „LaufZEIT“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenbild Sportkreis-Vorstand am Sportkreistag 2018 

Von links: Karlheinz Beck, Uschi Riegger, Michael Stäbler, Werner Gros, Martin Diez, Eberhard 

Heurich, Michael Gresens, Roland Fitz, Josef Müller, Hanne Kraus, Dr. Helmut Fischer, Roland Haug, 

Ewald Ehinger 

Es fehlen: Jasmin Ben Dallal, Michael Schrimpf, Werner Seeger  



   

 
  19 

4.1.2 Präsidiumsmitglied Kooperation Schule/ Kindergarten & 

Vereine 
 

 

 

 

 

 

Karlheinz Beck 
Kooperation Schule/ Kindergarten & Verein 

Weingarten 
KOOPERATION SCHULE & VEREIN 

Ganz herzlich möchte ich mich bei Brigitte 

Eichhorn-Schmiedel vom Staatlichen 

Schulamt/ Fachstelle Schulsport für die 

freundschaftliche und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit der vergangenen Jahre 

bedanken. Seit dem Schuljahr 2019-2020 

hat ihr Nachfolger Ludger Nückel als 

Vertreter des Regionalteams Sport die 

Aufgabe der Prüfungen der 

Kooperationsanträge zusammen mit mir 

als Sportkreiskoordinator übernommen. 

Insgesamt wurden in den Jahren 2018-

2021 in Summe rund 1.200 Anträge auf 

ihre mögliche Bewilligung geprüft. Durch 

finanzielle Puffer im Sportkreis-Haushalt 

werden 2021-2022 14 Maßnahmen 

übernommen und aus Sportkreis-

Finanzmitteln nachbewilligt. 

 
Aufgrund der Verbesserung der 
Mittelausstattung durch den Solidarpakt IV 
werden ab dem Schuljahr 2021-2022 die 
Zuschüsse vereinheitlicht und die 
bisherigen Fördersätze von 360,- € bzw. 
460,- € (SBBZ und Schwimmen) auf 500,- 
€ je Kooperationsmaßnahme in allen 
Schulformen erhöht. Die Förderlinie 
Integration im Rahmen des 
Kooperationsprogramms Schule-Verein ist 
hingegen zum Ende des Schuljahres 
2020-2021 ausgelaufen. 
 
Alles in allem nutzen im Schnitt rund 
18,9% unserer Vereine die 
Zuschussmöglichkeiten des WLSB-
Modells. Die Entwicklung hin zu 
Maßnahmen mit Sonderschulen mit 
verschiedenen Förderschwerpunkten hat 
sich fortgesetzt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
  20 

 

Schuljahr 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
(Stand 01_2022) 

Maßnahmen 
Gesamt 

272 247 258 236 216 

Durch WLSB 
bewilligte Maßnahmen 

222,5 207 254 208 
192 

(inkl. 8 halbe) 
Nachbewilligung 
durch Sportkreis 

12 -- -- -- 14 

Nicht abgerechnete 
Maßnahmen* 

26 14 63 
Noch nicht 

bekannt 
Noch nicht 

bekannt 
Teilnehmende 

Schulen 
79 78 72 73 67 

Teilnehmende 
Vereine 

65 62 61 56 50 

Gesamtsumme 
WLSB-Zuschuss 

72.350,- € 73.450,- € 72.570,- € 
Noch nicht 

bekannt 
Noch nicht 

bekannt 
Gesamtsumme 

Sportkreis-Zuschuss 
4.320,- € -- -- -- 7.000,- € 

 

* Maßnahmen, bei denen die Zuschusskriterien im Nachhinein nicht erfüllt wurden (z.B. zu wenig geleistete Stunden) und 

Maßnahmen, zu denen keine Rückmeldung von Vereinsseite kam 

KOOPERATION KINDERGARTEN & VEREIN 

Seit Einführung im Kindergartenjahr 2012-
2013 steigt auch hier die Anzahl der 
beteiligten Vereine auf mittlerweile 22 
(7,1% der Mitgliedsvereine im Sportkreis). 
Auch die beantragten Maßnahmen haben 
sich in der Zwischenzeit verdoppelt. Im 
Kindergartenjahr 2018-2019 konnte der 
Sportkreis aus eigenen Finanzmitteln 9 
Anträge nachbewilligen und somit 

kontinuierlich eine 100%-Förderung 
erreichen. 
 
Auch im WLSB-Zuschuss-Programm 
Kindergarten-Verein werden die Mittel ab 
dem Kindergartenjahr 2021-2022 von 
460,- € pro Maßnahme auf 500,- € 
aufgestockt.

 

Kindergartenjahr 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
(Stand 01_2022) 

Maßnahmen 
Gesamt 

37 37 39 37 39 

Durch WLSB 
bewilligte Maßnahmen 

37 28 37 37 39 

Nachbewilligung 
durch Sportkreis 

-- 9 -- -- -- 

Nicht abgerechnete 
Maßnahmen* 

3 2 2 
Noch nicht 

bekannt 
Noch nicht 

bekannt 
Teilnehmende 
Kindergärten 

31 29 29 29 29 

Teilnehmende 
Vereine 

17 17 18 19 22 

Gesamtsumme 
WLSB-Zuschuss 

15.640,- € 11.960,- € 16.100,- € 
Noch nicht 

bekannt 
Noch nicht 

bekannt 
Gesamtsumme 

Sportkreis-Zuschuss 
-- 4.140,- € -- -- -- 

 

* Maßnahmen, bei denen die Zuschusskriterien im Nachhinein nicht erfüllt wurden (z.B. zu wenig geleistete Stunden) und 

Maßnahmen, zu denen keine Rückmeldung von Vereinsseite kam 
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4.1.3 Präsidiumsmitglied für Frauen im Sport 
 

 

 

 

 

 

Uschi Riegger 
Frauenreferentin 

Vogt 
 

Das sechste und siebte Mal in Folge 
„Frauen – Sport und mehr“ mit 
Teilnehmerrekord 
 
Bereits seit Juli 2013 findet unter der 
Organisatorin Uschi Riegger diese 
einmalige Veranstaltung als jährlicher 
Frauen-Event im Sportkreis Ravensburg 
statt. Als besonderes Schmankerl erhalten 
alle Frauen zum Abschluss eine 
Teilnahmebestätigung mit 4 bis 6 
Lerneinheiten zur Verlängerung der ÜL-
Lizenz C Breitensport beim WLSB. 
 
2018 

 
Wie bereits in den vergangenen Jahren 
begrüßte Sportkreis-Frauenreferentin 
Uschi Riegger alle 40 Sportlerinnen und 
Übungsleiterinnen zur jährlich 
stattfindenden Schulung „Frauen – Sport 
und mehr“ am 14. Juli 2018 in der 
Sirgensteinhalle in Vogt. An diesem 

Samstag-Vormittag waren sportpraktische 
Themen wie „Modernes Kraft- & Intervall-
Training – Mix aus Cardio- und 
Kraftübungen“ und „Faszientraining mit 
der Rolle“ samt einem Theorieteil „Trends 
im Sport 2018“ angesagt. 
Daniela Regenbogen (DTB-Master-
Trainerin Aerobic, Group-Fitness-
Trainerin) demonstrierte in ihrer 4-Phasen-
Stunde einen dynamischen Mix aus 
funktionellen Kräftigungsübungen in 
Kombination mit etwas intensiveren, leicht 
gehaltenen Cardio-Übungen. Dies ist ein 
Ganzkörpertraining ohne Hilfsmittel, bei 
dem jede Teilnehmerin individuell in ihrem 
eigenen Level trainieren kann. Abgerundet 
wurde die Stunde mit einer Stretch-Einheit 
zum Erhalt der Beweglichkeit. Nach einem 
5-minütigen Fußweg zum Schulungsraum 
im Flammenhof begann der Vortrag von 
Dr. Michael Max (Facharzt für Allgemein- 
und Arbeitsmedizin) zu „Fitness, Training 
und so - ist in aller Munde – „ist gut für 
uns“. Aber was alles hilft, wofür/ wogegen 
und warum ist das so?“. Er betrachtete 
den Aspekt der „Älter werdenden 
Bevölkerung“, den BMI 25-30 und neue 
Trends in der Sportindustrie 2018. Zurück 
in der Sirgensteinhalle konnten die 
Teilnehmerinnen abschließend noch eine 
Stunde Faszien-Training mit der Rolle 
genießen. Daniela Regenbogen zeigte die 
Einbindung der Faszien-Rolle ins Warm-
Up, in die Kräftigung sowie in die Dehnung 
auf, sodass auf das Bindegewebe 
ganzheitlich eingewirkt werden kann. 
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2019 

 
Mitte Juli war es wieder so weit: Alle 
Frauenreferentinnen, Übungsleiterinnen 
sowie Trainerinnen im Sportkreis 
Ravensburg hatten wieder die Möglichkeit, 
am jährlichen „Frauensport-Tag“ in Vogt 
Ihre Kenntnisse aufzufrischen und von 
aktuellem Theorie-Wissen zu profitieren. 
Zu Gast waren Gabi Fastner (staatlich 
geprüfte Gymnastiklehrerin, bekannte 
Buchautorin und Referentin zu Themen 
wie „Workouts, Gesundheit, Sport, Figur 
und Abnehmen“) und Andreas Urban von 
der „Deutschen Rentenversicherung“. 
Sportkreis-Frauenreferentin Uschi Riegger 
begrüßte über 40 Sportlerinnen zu den 
Workshops „Neue Ideen für Best-Ager-
Kurse“ und „Modernes Rücken-Training 
mit dem Jacaranda-Ball“ ebenso wie zu 
dem Vortrag „Frauen leben länger – aber 
wovon?“. 
Gestartet wurde mit einer Präsentation der 
„Deutschen Rentenversicherung“ zu den 
Grundlagen der Altersrente und 
Rentenberechnung. Andreas Urban 
berichtete von den Spezifika der Frauen-
Lebensläufen, gab einen kurzen Einblick 
zum Steuerrecht und erläuterte auch die 
Hinterbliebenenrente. Zum Abschluss gab 
er noch den Hinweis, dass die „Deutsche 
Rentenversicherung“ Termine zur 
Altersvorsorgeberatung anbietet und diese 
gerne jederzeit vereinbart werden können. 
Nach dem Theorie-Block starteten die 
zwei Workshops mit der bekannten 
Fitness-Autorin Gabi Fastner, welche extra 
aus München angereist kam. Die erste 

Übungsstunde stand ganz unter dem 
Motto „60+“. Die Teilnehmerinnen holten 
sich wertvolle Tipps und Anregungen rund 
um dem Redondo-Ball, welcher für 
MindBody, Pilates, Wellness und 
Fitnesstraining genutzt werden kann. Alle 
Balance-Übungen sind für die Gruppe der 
„Best-Ager“ besonders geeignet, da 
insbesondere der Bauch, die Rücken- 
sowie Gesäßmuskulatur sanft trainiert 
werden. 
 
Für Teil zwei erhielten alle Sportlerinnen 
einen Jacaranda-Ball. Gabi Fastner 
erklärte erst in Theorie und anschließend 
auch mit vielen Praxisübungen den 
Nutzen dieses Gewichtsballes, welcher 
durch seine Edelstahlkugel im Innern die 
Sinne fördert und die Muskeln stabilisiert 
und trainiert. Das gelenkschonende 
Training ermöglicht die Beanspruchung 
der tieferliegenden Muskulatur und fördert 
die Beweglichkeit, Kraft sowie 
Koordination. Ziel ist eine stabile 
Körpermitte. 
 
2020 & 2021 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie hat es in 
den Jahren 2020 und 2021 kein 
„Frauensport & Mehr“ gegeben. 
 
Regionalforum „Frauen im Sport“ 
 
Der Frauenbeirat beim WLSB, bei dem ich 
Mitglied bin, veranstaltet das jährliche 
Regionalforum „Frauen im Sport“. Hierzu 
sind vor allem Frauen aus und im Sport 
eingeladen teilzunehmen, Kontakte zu 
knüpfen und neue Impulse in ihre 
Lebensbereiche mitzunehmen. Die 
Themen werden nach Aktualität und 
Relevanz für Frauen, Frauen im Sport 
ausgesucht. Die jeweiligen 
Moderator*innen und Expert*innen 
kommen aus dem Sport, der Wirtschaft 
oder Wissenschaft. 
 
In den letzten vier Jahren fanden drei 
Foren statt. Das geplante Forum im Jahr 
2020 ist der Pandemie zum Opfer 
gefallen. Nachfolgend eine kurze 
Auflistung der Themenschwerpunkte. 
 
 
 



   

 
  23 

2018 in Freudenstadt 
 
Thema Netzwerk Ehrenamt 

• Tagesimpuls: „Netzwerken – worauf 
kommt es an?“ 

• Gesprächsrunde: „Wie baue ich ein 
Netzwerk auf und welche 
Netzwerkmöglichkeiten gibt es?“ 

• Workshop 1: Digital vernetzt: Soziale 
Netzwerke ehrenamtlich nutzen 

• Workshop 2: Netzwerken lernen: Tipps 
für richtiges Networking 

 
2019 in Bettringen/ Schwäbisch Gmünd 
 
Thema Weiblich Integriert! Engagiert? 
Frauen mit Migrationshintergrund im 
Ehrenamt 

• Tagesimpuls durch die Ethnologin und 
Projektleiterin von „Integration of 
Women in Sports“ im 
Frauensportverein Münster 

• Gesprächsrunde: Erfahrungen, 
Ansatzpunkte von Frauen im 
Frauensportverein Münster, SV 
muslimische Frauen Stuttgart und 
Stuttgarter Eis- und Rollsportclub. 

• Workshops anhand von drei 
Beispielvereinen: Was brauchen 
Frauen mit Migrationshintergrund, um 
Zugang zum Verein zu finden und sich 
im Ehrenamt zu engagieren? Was sind 
Chancen/ Potenziale und Barrieren/ 
Hindernisse? Erarbeitung von 
Handlungsempfehlungen, Leitlinien 
und Erfolgsfaktoren durch gute 
Beispiele aus der Vereinspraxis. 

 
2021 in Stuttgart 
 
Thema Prävention von sexualisierter 
Gewalt im Erwachsenenbereich des 
Sports 

• Workshop 1: Präventions- und 
Schutzkonzept – Was ist das und was 
soll/ kann es bewirken? 

• Workshop 2: Das richtige Maß 
zwischen Nähe und Distanz – Wie nah 
ist zu nah?  

• Workshop 3: Sexualisierte Gewalt an 
Frauen und Männern? Nicht mit uns! – 
Grundlagen der Selbstbehauptung 

 
Auf sehr positives Feedback auch seitens 
des anwesenden WLSB-Präsidenten 

Andreas Felchle stieß das Regionalforum 
zum Thema „Prävention von sexualisierter 
Gewalt im Sport im Erwachsenenbereich 
des Sports“ in Zusammenarbeit mit der 
Württembergischen Sportjugend  (WSJ). 
Bisher bietet die WSJ die Prävention von 
sexualisierter Gewalt lediglich im Kinder- 
und Jugendbereich an. Das Ziel des 
Frauenbeirats ist es, ein Modul für den 
Erwachsenenbereich zu entwickeln. Aus 
diesem Grund haben wir eine 
Arbeitsgruppe gebildet, die ab Januar 
2022 daran arbeiten wird. 
 
Rückblick auf eine schöne Zeit 
 
Beim Sportkreistag in Bergatreute finden 
die turnusgemäßen Wahlen des 
Sportkreispräsidiums sowie des 
Sportkreisvorstandes statt und dann bin 
ich mehr als ein Vierteljahrhundert in 
verschiedenen Funktionen im Sportkreis 
Ravensburg tätig gewesen. Ich habe 
dankenswerterweise große Unterstützung 
und Wertschätzung erfahren. Gemeinsam 
haben wir in den letzten Jahren vieles 
geschafft. Wir haben nachhaltige 
Veranstaltungen und Events organisiert, 
dank einer überdurchschnittlich 
engagierten Geschäftsstellenleiterin und 
eines brillanten Teams. Viele Ehrungen 
nahm ich für den Sportkreis bei den 
Vereinen vor. Dabei war mir immer 
wichtig, ganz nah an der Basis der 
Vereine zu sein, um bei den 
Mitgliederversammlungen zu hören, wie 
die Vereine aufgestellt und wie viele 
großartige Übungsleiter*innen und 
Vorstände in den 310 Vereinen im 
Sportkreis Ravensburg tätig sind. 
 
Danke an dieser Stelle für meine 
Unterstützer*innen, Förderer*innen, 
Begleiter*innen, Kritiker*innen und 
Sportfreund*innen. Ohne sie ist ein 
Ehrenamt als Frau nicht möglich. Frau 
braucht auch eine Familie und einen 
Partner, die sie unterstützen, das 
Ehrenamt akzeptieren, tolerieren, 
Freiraum geben und Rücksicht nehmen. 
Es gab viele verschiedene 
Veranstaltungen in ganz Deutschland, an 
denen ich teilnehmen durfte. Dort lernte 
ich interessante Personen kennen, habe 
andere Blickwinkel entdeckt und neue 
Einblicke gewonnen. Ich habe erfahren, 
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was alles im Ehrenamt möglich ist, was 
angeboten und praktiziert wird. Diese 
Impulse habe ich immer versucht in meine 
Ämter einzubringen. 
 
Ehrenamt bedeutet für mich: 

• Ich setze mich persönlich für die 
Gemeinschaft ein 

• Ideen und Kreativität bei anderen 
wecken 

• Menschen begeistern, sich für andere 
zu engagieren 

• viel Herzblut für die Vereinsarbeit 
haben 

• Zeit für die Allgemeinheit herschenken, 
ohne jemals zu fragen, was ich dafür 
bekomme 

• Verantwortung übernehmen 

• im Team arbeiten 
 
Wenn wir Freude oder Glück über 
Gelungenes empfinden, wird das Gehirn 
von Botenstoffen durchflutet und das 
motiviert zu weiteren Taten (sagen 
Gehirnforscher). Und genau dieses Glück, 
diese Freude erfahre ich in meinen 
Ehrenämtern. 
 
Oberstes Ziel für mich ist immer, 
Gedanken, Inhalte und Angebote so zu 
fassen, dass sie für die tragenden Kräfte 
eines Vereins bzw. Verbands umsetzbar 
sind. Das heißt, für die Praxis sollen sie 
verständlich und anwendbar sein. 
Zur Praktikabilität kommt für mich als 
weiterer wichtiger Punkt die Anerkennung 
von Tatkraft hinzu. Es muss nicht immer 
eine so lange Ehrenamtszeit wie bei mir 
sein. 

 
Es gibt in den Vereinen und Verbänden 
viele verschiedene, tolle und engagierte 
Personen aus allen Berufen, allen 
Schichten, jeden Alters und diese haben 
die verschiedensten Beweggründe, sich 
zu bewegen und sportlich unterwegs zu 
sein – dadurch ist Vielfalt im Sport da und 
wird in den Vereinen täglich gelebt. So 
ergeben sich viele kleine wie große, kurz- 
wie langfristige Aufgaben im Sportverein. 
Es ist einfach beispiellos, wie diese 
Aufgaben immer wieder ganz 
selbstverständlich erledigt werden. Sei es 
Kuchen backen, eine Veranstaltung 
mitzugestalten, oder einmal im Jahr mit 
anzupacken. Auch wenn diese Menschen 
kein gewähltes Ehrenamt innehaben, ist 
deren Tätigkeit für den Sport und ihren 
Verein Anerkennung wert. Wir müssen im 
Sport lernen mehr als „Danke“ zu sagen, 
wir müssen eine Anerkennungskultur im 
Ehrenamt schaffen.  
 
Dies alles und mehr, was mir in 
Erinnerung ist, bleibt verbunden mit 
Personen, die mich unterstützt, getragen, 
motiviert, kritisiert und ermutigt haben. 
 
Was die Weiterentwicklung und 
Weiterführung meiner Arbeit im Sportkreis 
angeht, bin ich sehr zuversichtlich. Da gibt 
es eine ganz taffe und engagierte 
Kandidatin, die so wie ich aus der 
Vereinspraxis kommt. Sie wird sich zur 
Wahl stellen – wählen dürfen Sie!  
Und so schaue ich voller Freude in die 
Zukunft. 
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4.1.4 Präsidiumsmitglied für Finanzen, Zuschüsse, 

Rechnungsprüfung 
 

 

 

 

 

 

Josef Müller 
Präsidiumsmitglied für Finanzen, Zuschüsse, Rechnungsprüfung 

Aichstetten 
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KASSENBERICHT 2018 

Kassenabrechnung 2018 

Anfangsbestand per 01.01.2018    146.419,86 € 
Einnahmen 2018 lt. Aufstellung    134.964,37 € 
 
        281.384,23 € 
 
 
./. Ausgaben Allgemein lt. Aufstellung   125.585,00 € 
./. Ausgaben Sportabzeichen lt. Aufstellung       6.005,82 € 
./. Ausgaben Sportkreisjugend lt. Aufstellung      3.037,00 € 
 
         146.756,41 € 
 
 
Kassenstände per 31. Dezember 2018 
 

Handkasse Geschäftsstelle                2,69 € 
Handkasse Button               23,19 € 
Handkasse Sportabzeichen            358,35 € 
Girokonto 17592800 Allgemein      15.252,59 € 
Girokonto 17692755 Jugend            433,70 € 
Girokonto 48280325 Button         4.316,77 € 
Sparbuch  4000237178 Button        5.807,96 € 
Sparbuch  3000686610 Allgemein    120.561,16 € 
 
        146.756,41 € 
 

Einnahmen 2018 

WLSB-Verwaltungskosten-Zuschuss     26.753,00 € 
Landratsamt RV - Interne Verrechnung - Miete    19.632,00 € 
Landratsamt RV - Interne Verrechnung - Porto      2.800,00 € 
Landratsamt RV - Interne Verrechnung - Fotokopien     1.200,00 € 
Kreisjugendring-Zuschuss            425,00 € 
KSK-Fördermittel Erwachsene       20.000,00 € 
KSK-Fördermittel Jugend       20.000,00 € 
KSK-Jubiläum-Vereine         1.000,00 € 
KSK-Spende         29.000,00 € 
Förderverein SK-Spende         5.000,00 € 
Sonstige Spenden             116,80 € 
TW Schussental Sponsoring         1.605,00 € 
Ausleihung Button-Maschine            684,90 € 
Sportabzeichen-Verkauf         3.455,75 € 
Sportabzeichen-WLSB-Zuschuss        1.456,00 € 
Sportabzeichen-Zuschuss KSK (2018)       1.820,50 € 
Zinserträge                15,42 € 
 
        134.964,37 € 
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Ausgaben Allgemein 2018 
Sportfördermittel Erwachsene      15.856,20 € 
Sportfördermittel Jugend       16.316,93 € 
Landratsamt RV Miete/ Pacht (Verrechnung)    19.632,00 € 
Landratsamt RV Poststelle (Verrechnung)       2.800,00 € 
Landratsamt RV Fotokopien (Verrechnung)       1.200,00 € 
Personalkosten-Geschäftsstelle      45.089,29 € 
Geschenke-Handtücher         5.345,51 € 
Berufsgenossenschaft            423,31 € 
Büromaterial              677,10 € 
Telefonkosten              448,71 € 
Sonstige Kosten               56,18 € 
Zeitschriften/ Bücher             231,20 € 
Druckkosten              135,62 € 
Sonstige Gebühren               52,47 € 
Getränke für Sitzungen              33,24 € 
Gebäck für Sitzungen             127,58 € 
Internet-Gebühren             336,57 € 
Reisekosten/ Sitzungsgelder         2.927,56 € 
Reisekosten-Geschäftsstelle            106,53 € 
Ehrenpreise/ Gutscheine            550,00 € 
Ehrenamtspauschale          2.600,00 € 
Beitrag Institut für Sportgeschichte           150,00 € 
Beitrag Deutsche Olympische Gesellschaft            52,00 € 
Geschenke/ Jubiläen/ Ehrungen/ Beerdigungen         398,26 € 
Frauen-Kommission             290,42 € 
Schule-Verein           3.240,00 € 
Verschiedene Seminare         1.274,53 € 
Sportkreistag           2.668,79 € 
Inklusionssporttag          2.530,43 € 
Zinsaufwendungen                 2,77 € 
Nebenkosten des Geldverkehrs             31,80 € 
 
        125.585,00 € 
 

Ausgaben Sportabzeichen 2018 
Weiterbildung              147,57 € 
Anerkennungsgeschenke         1.559,75 € 
Gutscheine-Schulwettbewerb           400,00 € 
WLSB-Sportbzeichen-Einkauf        3.898,50 € 
 
            6.005.82 € 
 
Ausgaben Sportkreisjugend 2018 
Reisekosten                  8,40 € 
Sonstige Gebühren               36,00 € 
Verschiedene Seminare            149,98 € 
Austausch Israel          1.053,60 € 
Besuch Japan              500,00 € 
Anschaffung Zelte (KJR)            889,02 € 
Spende „RAKETE“             400,00 € 
 
            3.037,00 € 
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Gesamtausgaben 2018      134.627,82 €
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KASSENBERICHT 2019 

Kassenabrechnung 2019 

Anfangsbestand per 01.01.2019    146.756,41 € 
Einnahmen 2019 lt. Aufstellung    133.109,02 € 
 
        279.865,43 € 
 
 
./. Ausgaben Allgemein lt. Aufstellung   150.207,96 € 
./. Ausgaben Sportabzeichen lt. Aufstellung       6.400,87 € 
./. Ausgaben Sportkreisjugend lt. Aufstellung      7.219,91 € 
 
        116.036,69 € 
 
 
Kassenstände per 31. Dezember 2019 
 

Handkasse Geschäftsstelle            120,87 € 
Handkasse Button               23,19 € 
Handkasse Sportabzeichen              61,85 € 
Girokonto 17592800 Allgemein      14.210,72 € 
Girokonto 17692755 Jugend            941,36 € 
Girokonto 48280325 Button         1.098,97 € 
Sparbuch  4000237178 Button        9.008,46 € 
Sparbuch  3000686610 Allgemein      90.571,27 € 
 
        116.036,69 € 
 

Einnahmen 2019 

WLSB-Verwaltungskosten-Zuschuss     26.904,77 € 
WLSB-Sonderzuschuss              49,39 € 
Landratsamt RV - Interne Verrechnung - Miete    19.632,00 € 
Landratsamt RV - Interne Verrechnung - Porto      2.800,00 € 
Landratsamt RV - Interne Verrechnung - Fotokopien     1.200,00 € 
Kreisjugendring-Zuschuss            300,00 € 
KSK-Fördermittel Erwachsene       20.000,00 € 
KSK-Fördermittel Jugend       20.000,00 € 
KSK-Jubiläum-Vereine         1.000,00 € 
KSK-Spende         29.000,00 € 
Förderverein-Spende          5.000,00 € 
Sonstige Spenden               59,40 € 
Ausleihung Button-Maschine            417,60 € 
Sportabzeichen-Verkauf         2.881,00 € 
Sportabzeichen-WLSB-Zuschuss        2.252,50 € 
Sportabzeichen-KSK-Zuschuss (2018)       1.601,75 € 
Zinserträge                10,61 € 
 
        133.109,02 € 
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Ausgaben Allgemein 2019 
Sportfördermittel Erwachsene      15.740,30 € 
Sportfördermittel Jugend       19.825,29 € 
Landratsamt RV Miete/ Pacht (Verrechnung)    19.632,00 € 
Landratsamt RV Poststelle (Verrechnung)       2.800,00 € 
Landratsamt RV Fotokopien (Verrechnung)       1.200,00 € 
Personalkosten-Geschäftsstelle      46.502,34 € 
Porto                   3,60 € 
Büromaterial              567,29 € 
Telefonkosten              499,08 € 
Button-Einkauf             423,40 € 
Sonstige Kosten               65,53 € 
Zeitschriften/ Bücher               94,01 € 
Druckkosten              137,12 € 
Sonstige Gebühren               75,96 € 
Getränke für Sitzungen              33,67 € 
Gebäck für Sitzungen               70,82 € 
Internet-Gebühren             319,08 € 
Reisekosten/ Sitzungsgelder         3.631,30 € 
Reisekosten-Geschäftsstelle            186,33 € 
Ehrenpreise/ Gutscheine            250,00 € 
Ehrenamtspauschale          2.600,00 € 
Beitrag Institut für Sportgeschichte           150,00 € 
Beitrag Deutsche Olympische Gesellschaft            52,00 € 
Versicherungen             423,21 € 
Geschenke/ Jubiläen/ Ehrungen/ Beerdigungen         210,92 € 
Repräsentationskosten            174,45 € 
Dez. Führungskräfte-Schulung             32,57 € 
Frauen-Kommission             307,65 € 
Kooperation Schule/ Verein            360,00 € 
Kooperation Kindergarten/ Verein        2.760,00 € 
Verschiedene Seminare            237,68 € 
Inklusionssporttag          2.051,99 € 
Sportgala         28.762,47 € 
Nebenkosten des Geldverkehrs             27,90 € 
 
        150.207,96 € 
 
Ausgaben Sportabzeichen 2019 
Weiterbildung                17,87 € 
Anerkennungsgeschenke            333,00 € 
Gutscheine-Schulwettbewerb           100,00 € 
WLSB-Sportabzeichen-Einkauf        5.950,00 € 
 
            6.400.87 € 
 
Ausgaben Sportkreisjugend 2019 
Reisekosten              177,30 € 
Porto                   1,55 € 
Sonstige Gebühren               36,00 € 
Verschiedene Seminare              56,70 € 
Ehrungen/ Geburtstage              19,55 € 
Israel-Austausch          6.928,81 € 
 
            7.219,91 € 
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Gesamtausgaben 2019     163.828.74 €
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KASSENBERICHT 2020 

Kassenabrechnung 2020 

Anfangsbestand per 01.01.2020    116.036,69 € 
Einnahmen 2020 lt. Aufstellung    134.147,67 € 
 
        250.184,36 € 
 
 
./. Ausgaben Allgemein lt. Aufstellung   104.405,67 € 
./. Ausgaben Sportabzeichen lt. Aufstellung       3.325,00 € 
./. Ausgaben Sportkreisjugend lt. Aufstellung      4.036,00 € 
 
        138.417,69 € 
 
 
Kassenstände per 31. Dezember 2020 
 

Handkasse Geschäftsstelle            356,43 € 
Handkasse Button               23,19 € 
Handkasse Sportabzeichen              85,85 € 
Girokonto 17592800 Allgemein      21.012,91 € 
Girokonto 17692755 Jugend         6.076,71 € 
Girokonto 48280325 Button         1.282,87 € 
Sparbuch  4000237178 Button        9.008,46 € 
Sparbuch  3000686610 Allgemein    100.571,27 € 
 
        138.417,69 € 
 

Einnahmen 2020 

WLSB-Verwaltungskosten-Zuschuss     26.947,38 € 
WLSB-Sonderzuschuss            232,57 € 
WLSB-Zuschuss Inklusionssporttag (2019)       2.244,02 € 
Landratsamt RV - Interne Verrechnung - Miete    19.632,00 € 
Landratsamt RV - Interne Verrechnung - Porto      2.800,00 € 
Landratsamt RV - Interne Verrechnung - Fotokopien     1.200,00 € 
Kreisjugendring-Zuschuss            300,00 € 
KSK-Fördermittel Erwachsene       20.000,00 € 
KSK-Fördermittel Jugend       20.000,00 € 
KSK-Jubiläum-Vereine         1.000,00 € 
KSK-Spende         29.000,00 € 
Sonstige Spenden               25,80 € 
Ausleihung Button-Maschine            195,30 € 
Sportabzeichen-Verkauf         1.879,75 € 
Sportabzeichen-WLSB-Zuschuss        2.507,50 € 
Sportabzeichen-Zuschuss KSK (2020)          958,00 € 
Sportkreisjugend Zuschuss Israel-Astausch       5.225,35 € 
Zinserträge                  0,00 € 
 
        134.147,67 € 
 



   

 
  33 

 

Ausgaben Allgemein 2020 

Sportfördermittel Erwachsene       2.443,80 € 
Sportfördermittel Jugend      12.050,45 € 
Corona-Hilfe Jugend       14.772,00 € 
Landratsamt RV Miete/ Pacht (Verrechnung)   19.632,00 € 
Landratsamt RV Poststelle (Verrechnung)      2.800,00 € 
Landratsamt RV Fotokopien (Verrechnung)      1.200,00 € 
Personalkosten-Geschäftsstelle     42.027,76 € 
Büro-Einrichtungen GS        1.122,21 € 
Büromaterial             216,31 € 
Telefonkosten             509,08 € 
Sonstige Kosten            263,03 € 
Sonstige Gebühren              73,56 € 
Getränke für Sitzungen             72,06 € 
Gebäck für Sitzungen              87,45 € 
Internet-Gebühren            319,08 € 
Reisekosten/ Sitzungsgelder        1.153,60 € 
Reisekosten-Geschäftsstelle             24,30 € 
Ehrenpreise/ Gutscheine           200,00 € 
Ehrenamtspauschale         3.050,00 € 
Beitrag Institut für Sportgeschichte          150,00 € 
Beitrag Deutsche Olympische Gesellschaft           52,00 € 
Versicherungen            416,85 € 
Rechtsanwaltskosten            247,56 € 
Geschenke/ Jubiläen/ Ehrungen          570,87 € 
Kooperation Kindergarten/ Verein          920,00 € 
Nebenkosten des Geldverkehrs            31,80 € 
 
        104.405,67 € 
 
 
Ausgaben Sportabzeichen 2020 
 
Gutscheine-Schulwettbewerb           200,00 € 
WLSB-Sportabzeichen-Einkauf        3.125,00 € 
 
            3.325,00 € 
 
Ausgaben Sportkreisjugend 2020 
 
Sonstige Gebühren - JH              36,00 € 
Spende „Aktion-Tu-Was“ (Bus)        4.000,00 € 
 
             4.036,00 € 
 
 
Gesamtausgaben 2020     111.766,67 €
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KASSENBERICHT 2021 

Kassenabrechnung 2021 

Anfangsbestand per 01.01.2021    138.417,69 € 
Einnahmen 2021 lt. Aufstellung    125.630,84 € 
 
        264.048,53 € 
 
 
./. Ausgaben Allgemein lt. Aufstellung   109.218,60 € 
./. Ausgaben Sportabzeichen lt. Aufstellung          303,99 € 
./. Ausgaben Sportkreisjugend lt. Aufstellung           60,00 € 
 
        154.465,94 € 
 
 
Kassenstände per 31. Dezember 2021 
 

Handkasse Geschäftsstelle              90,41 € 
Girokonto 17592800 Allgemein      17.491,75 € 
Girokonto 17692755 Jugend         6.312,51 € 
Sparbuch  3000686610 Allgemein    130.571,27 € 
 
         154.465,94 € 
 
Einnahmen 2021 

WLSB-Verwaltungskosten-Zuschuss     28.382,59 € 
Landratsamt RV - Interne Verrechnung - Miete    19.632,00 € 
Landratsamt RV - Interne Verrechnung - Porto      2.800,00 € 
Landratsamt RV - Interne Verrechnung - Fotokopien     1.200,00 € 
Kreisjugendring-Zuschuss            300,00 € 
KSK-Fördermittel Erwachsene       20.000,00 € 
KSK-Fördermittel Jugend       20.000,00 € 
KSK-Jubiläum-Vereine         1.000,00 € 
KSK-Spende         29.000,00 € 
Sonstige Spenden               25,80 € 
Ausleihung Button-Maschine              98,70 € 
Sportabzeichen-Verkauf         1.774,75 € 
Sportabzeichen-WLSB-Zuschuss           935,00 € 
Sportabzeichen-Zuschuss KSK (2021)          482,00 € 
Zinserträge                  0,00 € 
 
        125.630,84 € 
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Ausgaben Allgemein 2021 

Sportfördermittel Erwachsene        4.621,80 € 
Sportfördermittel Jugend         6.572,05 € 
Landratsamt RV Miete/ Pacht (Verrechnung)    19.632,00 € 
Landratsamt RV Poststelle (Verrechnung)       2.800,00 € 
Landratsamt RV Fotokopien (Verrechnung)       1.200,00 € 
Personalkosten-Geschäftsstelle      56.829,04 € 
Büromaterial              394,98 € 
Telefonkosten              527,64 € 
Sonstige Kosten             178,46 € 
Sonstige Gebühren             252,04 € 
Getränke für Sitzungen              68,19 € 
Gebäck für Sitzungen               14,05 € 
Internet-Gebühren             239,31 € 
Sonstige Anschaffungen              66,10 € 
Reisekosten/ Sitzungsgelder            446,20 € 
Reisekosten-Geschäftsstelle              90,30 € 
Ehrenamtspauschale          2.600,00 € 
Beitrag Institut für Sportgeschichte           150,00 € 
Beitrag Deutsche Olympische Gesellschaft            52,00 € 
Versicherungen             552,33 € 
Geschenke, Ehrungen         1.637,48 € 
Bürgerstiftung           3.972,82 € 
Schussental „LaufZEIT“         6.294,09 € 
Nebenkosten des Geldverkehrs             27,72 € 
 
        109.218,60 € 
 
 
Ausgaben Sportabzeichen 2021 
 
Gutscheine-Schulwettbewerb           300,00 € 
Ausgaben für Weiterbildung                3,99 € 
 
               303,99 € 
 
Ausgaben Sportkreisjugend 2021 
 
Seminare                60,00 € 
 
                 60,00 € 
 
Gesamtausgaben 2021     109.582.59 € 
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4.1.5 Präsidiumsmitglied für Jugendarbeit/ Sportkreisjugendleiter 
 

 

 

 

 

Werner Seeger 
Präsidiumsmitglied für Jugendarbeit/ Sportkreisjugendleiter 

Obereschach 
 

Seit dem letzten Sportkreisjugendtag 2018 

hat sich einiges geändert: Mit Jasmin Ben 

Dallal konnte eine erfahrene 

Stellvertreterin des Sportkreisjugendleiters 

gefunden werden. Weitere 

Unterstützer*innen für die Jugendarbeit im 

Sport sind auch weiterhin immer herzlich 

willkommen. Über eine Mithilfe in der 

Sportkreisjugend würden wir uns sehr 

freuen. 

 

Sportkreisjugend in Zahlen 
 

42.097 Jugendliche (42,21% weiblich und 

57,79% männlich) davon unter 27 Jahren 

(Stand Januar 2022) betreiben in den 

Mitgliedsvereinen im Sportkreis 

Ravensburg e.V. in 44 Fachverbänden 

aktiv Sport. Ebenso vertreten rund 200 

Jugendleiter*innen die Interessen der 

Kinder und Jugendlichen im Sport. 

 

Veranstaltungen der Sportkreisjugend 

 

Im Berichtszeitraum mussten leider einige 
Informationsabende, Workshops und 
Kurzschulungen (u.a. „Zuschüsse“ und 
„Junges Engagement“), welche sich mit 
dem Thema Kinder- und Jugendarbeit im 
Sport beschäftigen, aufgrund der Corona-
Pandemie abgesagt werden. Eine 
Auflistung finden Sie unter Punkt 5.1 
Bildungsprogramm. 
 
Verleih der Sportkreisjugend 
Ravensburg hat Zuwachs erhalten 
 
Neu im Verleihangebot der 
Sportkreisjugend Ravensburg sind zwei 
Banner der „AKTION-TU-WAS“, welcher 
der Sportkreis im Rahmen der 
Kooperation mit dem Polizeipräsidium 
Ravensburg angeschafft hat: 

• 4.000x 1.500mm 
• Meshplane 270g, 1-seitig 
• Ösen rundherum, alle 50cm 
• winddurchlässig und wetterfest, B1 

Zerti (schwer entflammbar) 

Neben den bisher ausleihbaren 
Zielscheiben für Sommerbiathlon, Big-
Bällen, der Buttonmaschine und dem 
Einkochautomaten, können nun auch alle 
Vereine, Verbände und viele andere 
Interessierte zur Unterstützung der 
Vereins- und Jugendarbeit sowie weiteren 
Veranstaltungen die neuen Materialien 
ausleihen. 
 
Mehr Informationen finden Sie unter 
www.sportkreisjugend-ravensburg.de -> 
Ausleihservice 
 

http://www.sportkreisjugend-ravensburg.de/
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Neues von der Württembergischen 
Sportjugend (WSJ) 
 
Mit Anne Köhler (VfL Sindelfingen) steht 
seit 14. April 2018 zum zweiten Mal in der 
WSJ-Geschichte eine Frau an der Spitze 
der Jugendorganisation des 
Württembergischen Landessportbundes 
(WLSB). Auf dem Landessportjugendtag 
in Trochtelfingen wurde sie zur 
Nachfolgerin des nicht mehr 
kandidierenden Andreas Schmid gewählt.  
 
Der Landessportjugendtag 2020 musste 
aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt 
werden. Der Ersatztermin wurde 
schließlich am 08. Mai 2021 in virtueller 
Form durchgeführt. Es standen u.a. 
Wahlen auf der Tagesordnung. Hier wurde 
ich als 2. Sprecher der 
Sportkreisjugendleiter bestätigt, welcher 
vier Wochen vorab durch die Mitglieder 
des Arbeitskreises der 
Sportkreisjugendleiter (AK SKJ) 
vorgeschlagen wird. Auch der gesamte 
Vorstand der WSJ wurde mit einer 
Änderung wieder gewählt. 
 
Die Mitglieder des Sportjugendvorstandes 
(SJV) trafen sich am 01. und 02. Oktober 
2021 zur Klausurtagung in Ruit. Themen 
waren: 

• Kindeswohl 

• Kinderarmut 

• Gesundes Aufwachsen/ Bewegungs-
offensive für Kinder 

• Junges Engagement 
 
In den letzten vier Jahren fanden drei 
Herbsttagungen der WSJ mit den 
nachfolgenden Themen-Schwerpunkten 
an der Landessportschule in Albstadt statt: 
 

• 24. November 2018:  Trendsport, 
Funsport, E-Sport – die Zukunft der 
Sportvereine? 

• 16. November 2019:  Soft Skills fürs 
ehrenamtliche Engagement im 
Sportverein: MEHR ALS SPORT 

• 23. Oktober 2021: Aufwachsen in 
Chancengleichheit: Gemeinsam gegen 
Kinderarmut. 

 
Traditionell fanden sich am Vorabend der 
Tagung in 2021 die Mitglieder des 
Arbeitskreises Sportkreisjugendleiter (AK 
SKJL) zusammen. Themen hierbei waren: 

• Änderung der Ehrungsordnung für 
Jugendliche und junge Erwachsene 

• Landesjugendplan/ OASE (Zuschuss-
Abwicklung über „Online-Antrag und 
Statistik-Erhebung BaWü“) 

• Die Arbeitshilfe der WSJ wurde neu 
aufgelegt. 

 
Sportkreisjugendtag am 05. April 2022 
 
Am 05. April 2022 treffen sich 
Jugendvertreter*innen der Vereine und 
Sportfachverbände zum 
Sportkreisjugendtag. Auf der 
Tagesordnung stehen neben der 
Aussprache zu den Berichten und der 
Entlastung auch Wahlen des 
Sportkreisjugendleiters*in, des 
Stellvertreters*in, bis zu zwei 
Jugendsprechern*innen und bis zu drei 
Beisitzern*innen. Die genaue 
Tagesordnung wird rechtzeitig bekannt 
gegeben. 
 
Vorschau 
 
Mit diesem Bericht verabschiede ich mich 
vom Amt des Sportkreisjugendleiters. Es 
war für mich ein sehr interessantes und 
auch manchmal sehr intensives Amt. Es 
hat mir all die Jahre sehr viel Freude 
bereitet, dieses Amt auszuführen. 
Bedanken möchte ich mich sehr herzlich 
für die gute Zusammenarbeit im Vorstand 
des Sportkreises und die Unterstützung 
unseres Präsidenten Karlheinz Beck, 
welcher immer ein offenes Ohr für die 
Sportkreisjugend und mich hatte. 
Bedanken möchte ich mich auch bei 
meiner Stellvertreterin Jasmin Ben Dallal 
für ihre Mitarbeit und Unterstützung. 
Ich wünsche meinem*r Nachfolger*in alles 
erdenklich Gute und viel Freude in diesem 
interessanten Amt. 
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4.1.6 Präsidiumsmitglied für Medien, Marketing, Spenden, 

Sponsoring 
 

 

 

 

 

 

Michael Gresens 
Präsidiumsmitglied für Medien, Marketing, Spenden, Sponsoring 

Berg 
 

Homepage Sportkreis und 
Sportkreisjugend 
 
Auf unserer Homepage www.sportkreis-
ravensburg.de finden Sie alles, was für 
Ihre tägliche Arbeit als Vereins-
funktionär*in wichtig ist: Neben Ehrungs- 
und Förderrichtlinien, Ausschreibungen im 
Sportkreis-Bildungsprogramm, Veranstal-
tungsberichten, Informationen zum 
Deutschen Sportabzeichen und aktuellen 
Hinweisen für die Vereine gelangen Sie 
hier auch auf die Seite der 
Sportkreisjugend, auf der Sie hilfreiche 
Tipps für die Jugendarbeit in Ihrem Verein 
auffinden. 
 
Nachdem das Corporate Design des 
Sportkreises dem einheitlichen Auftritt aller 
24 Sportkreise im Württembergischen 
Landessportbund e.V. (WLSB) angepasst 
wurde, hat auch die Sportkreisjugend ein 
neues visuelles Erscheinungsbild erhalten. 
Neben dem neuen Logo aller 24 
Sportkreisjugenden wurde der neue 
Internetauftritt an die Sportkreis-Website 
angegliedert. Schauen Sie vorbei und 
machen Sie sich selbst ein Bild unter 
www.sportkreisjugend-ravensburg.de.  
 
Bleiben Sie mit dem Newsletter des 
Sportkreises sowie der Sportkreisjugend 
auf dem Laufenden. Die Anmeldung 
erfolgt auf der Startseite der Homepage. 
Hier informieren wir Sie über: 
 

• Aktuelles aus der Sportpolitik und dem 
Sport in Württemberg sowie dem 
Sportkreis Ravensburg e.V. 

• Wettbewerbe und Ausschreibungen 

• Neues und Wichtiges zur Vereinsarbeit 

• Unser Angebot an Aus- und Fort-
bildungen 

• Interessante Veranstaltungen 

• Aktuelle Themen der Sportjugend 

• Neues und Wichtiges zur Jugendarbeit 
in den Vereinen 

• Und noch vieles mehr 
 
WLSB-Infothek „Corona-Pandemie“ 
 
Anlässlich des Ausbruchs der Corona-
Pandemie hat der Württembergische 
Landessportbund e.V. (WLSB) im März 
2020 die neue Rubrik „Corona-Pandemie 
– Wissenswertes und Finanzhilfen“ in die 
WLSB-Infothek aufgenommen. Unter 
www.wlsb.de/corona erhalten Sie alle 
nennenswerten Meldungen zur aktuellen 
Corona-Verordnung, Hinweise zum 
Sportbetrieb, Hygienetipps, Informationen 
zur „Soforthilfe Sport“, rechtliche 

http://www.sportkreis-ravensburg.de/
http://www.sportkreis-ravensburg.de/
http://www.sportkreisjugend-ravensburg.de/
http://www.wlsb.de/corona


   

 
  41 

Fragestellungen ebenso wie steuerliche 
Maßnahmen. Der Sportkreis hat seine 
Mitgliedsvereine bei Änderungen der 
CoronaVO über die neuen Sachverhalte 
per Rundmail auf dem Laufenden gehalten 
und wird auch weiterhin zeitnah 
informieren. 
 
Spenden und Sponsoring 
 
An dieser Stelle möchte ich die 
Gelegenheit nutzen und mich im Namen 
des Sportkreises Ravensburg e.V. und 
unseren 310 Mitgliedsvereinen für die 
Förderung des Sports bei unseren 
Spendern und Sponsoren herzlich 
bedanken. 
 
Ihre Spenden und Sponsorengelder 
fließen gemäß unserer Satzung 
ausschließlich in die Förderung des 
Vereinssports und der freien Jugendhilfe. 
 
Von der Ausrichtung von Prüferlehrgängen 
des Deutschen Sportabzeichens, der 
Aufstockung der Sportkreis-Fördermittel 
im Jugend- und Erwachsenen-Bereich und 
der WLSB-Fördermittel bei Kooperation 
Schule/ Kindergarten & Verein, den 
Zuschüssen bei Vereinsjubiläen, der 
Ausrichtung von Sport-Veranstaltungen 
und überfachlichen Kurzschulungen des 
Bildungsprogramms bis hin zur Urkunde 
des Deutschen Sportabzeichens und dem 
sportkreisweiten Sportabzeichen-Schul-
Wettbewerb – das Spektrum an Projekten 
ist sehr breit. Darüber hinaus wird seit 
vielen Jahren die Übernahme der Kosten 
für das Deutsche Sportabzeichen an den 
Schulen im Sportkreis Ravensburg e.V. 
finanziert. 
 
Wir bedanken uns auch herzlich beim 
Landratsamt Ravensburg für die 
Bereitstellung der Räumlichkeiten der 
Geschäftsstelle in der Sauterleutestraße 
34 in Weingarten und die Hilfestellung bei 
Post, Büromaterial und Telefon. 
 

Selbstverständlich freut sich der Sportkreis 
Ravensburg e.V. über weitere Fördernde 
des Sports im Kreis Ravensburg. Nehmen 
Sie einfach Kontakt zu uns auf! 
 
Unsere aktuellen Förderer sind: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausblick 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten 
in den Jahren 2020 und 2021 nicht alle 
geplanten Veranstaltungen, Seminare und  
Lehrgänge durchgeführt werden. Teilweise 
haben seit Frühjahr 2021 einige Seminare 
im Online-Format stattgefunden. 
 
Auch der Inklusionssporttag „Gemeinsam 
Sport – bunt und vielfältig“, welcher immer 
am Donnerstag vor Pfingsten im 
Ravensburger Sportzentrum veranstaltet 
wurde, musste in 2020 und 2021 abgesagt 
und auf die Zeit, in der Begegnungen 
wieder ohne Einschränkungen stattfinden 
dürfen, verschoben werden (siehe Punkt 
4.1.8). Ebenso wie unsere etablierten 
internationalen Jugendaustausche mit 
Israel und Frankreich (siehe Punkt 4.1.7). 
Diese werden in 2022 wieder fortgesetzt. 
 
Eine Premiere feierte im August 2021 
hingegen die „LaufZEIT“ – eine Lauf-
Nordic-Walking-Veranstaltung unter 
Corona-Bedingungen zwischen 
Ravensburg und Weingarten (siehe Punkt 
4.1.1), welche im Herbst 2022 in die 
zweite Runde geht. 
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4.1.7 Präsidiumsmitglied für Internationales 
 

 

 

 

 

 

Martin Diez 
Präsidiumsmitglied für Internationales 

Kißlegg 
 

Mein erster Bericht als Verantwortlicher für 
„Internationales“ im Sportkreis 
Ravensburg ist in zwei Phasen zu 
untergliedern – vor Corona und mit 
Corona. Wie viele andere Bereiche des 
Alltags wurde der internationale Austausch 
schwer von der weltweiten Corona-
Pandemie getroffen. 
 
Dabei leistet die internationale 
Jugendarbeit als integraler Bestandteil der 
Kinder- und Jugendhilfe einen wichtigen 
Beitrag zur internationalen Verständigung 
und ist ein besonderes Zeichen von 
zivilgesellschaftlichem Engagement. 
 
Denn internationaler Austausch trägt bei 
jungen Menschen dazu bei, individuelle 
Wissenshorizonte zu öffnen und 
persönliche Handlungskompetenzen in 
einer globalisierten Welt zu erweitern, 
Mitverantwortung für Frieden, Freiheit und 
soziale Gerechtigkeit zu stärken sowie für 
den Umgang mit Diversität zu befähigen. 
Die Erfahrung mit anderen Menschen und 
Kulturen hilft, eigene Ansichten zu 
reflektieren und Vorurteile abzubauen. 
 
Internationaler Austausch ermöglicht die 
Begegnung für junge Menschen aus 
unterschiedlichen Regionen und Kulturen 
und bietet die Gelegenheit, sich von Peer 
zu Peer über gemeinsame kulturelle, 
biografische, künstlerische und sportliche 
Aktionen kennen zu lernen. 
 
Gemeinsam können globale wie lokale 
Zusammenhänge erkannt werden und es 
bietet sich die Chance, Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede zu entdecken. 
Internationaler Jugendaustausch vermittelt 
Selbstsicherheit und erweitert soziale und 
sprachliche Kompetenzen.  
 
Die Jahre 2020 und 2021 waren für die 
Internationale Jugendarbeit mit 
Unsicherheit, Verzweiflung und vielen 
offenen Fragen verbunden. Während die 
Wellen der Corona-Pandemie weiterhin 
das Leben in vielen Ländern 
beeinträchtigen, ist eine Einsicht klarer 
denn je: Begegnung ist der Schlüssel für 
das Miteinander in der Welt! Während der 
Pandemiekrise haben deutsche und 
israelische Fachkräfte und junge 
Menschen nach Wegen gesucht, sich zu 
begegnen – vor allem online, mit vielen 
kreativen Formaten und Tools. Nun kann 
es wieder losgehen mit echten 
Begegnungen im wirklichen Leben. 
 
Der Deutsch-Israelische Jugendaustausch 
bleibt für den Sportkreis Ravensburg eine 
wichtige Säule der internationalen 
Begegnung. Zumal sich die Begegnungen 
mit der israelischen Jugend als eine 
tragfähige Brücke aus der Gegenwart in 
die Zukunft erwiesen hat. Junge 
Menschen beider Länder haben die 
Möglichkeit, in einer Atmosphäre 
gegenseitiger Achtung und Freundschaft 
miteinander zu leben, zu lachen und Sport 
zu treiben. 
 
Zu Gast bei Freunden - 
Jugendbegegnung Deutschland - Israel 
2018 
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Der Sportkreis Ravensburg und die 
Sportkreisjugend Ravensburg begrüßten 
vom 22. Juli bis 28. Juli 2018 eine 
israelische Jugendgruppe aus dem Kibbuz 

Hatzor sowie aus der Region Bnei 
Shimon. Hatzor liegt in der Region Beer 
Tuvia (nahe der Stadt Aschdod) und Bnei 
Schimon liegt nahe der Stadt Beer Sheva. 
 
Während dieser Zeit waren 12 
Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren 
und ihre vier Begleitpersonen bei 
Gastfamilien untergebracht. Die 
Jugendbegegnung unter der Leitung von 
Eberhard Heurich, Vize-Präsident des 
Sportkreises und Martin Diez, 
Präsidiumsmitglied des Sportkreises für 
Internationales war sehr vielfältig 
aufgebaut. Im Vordergrund standen die 
Begegnung von israelischen und 
deutschen Jugendlichen und die 
Verarbeitung der gemeinsamen 
Geschichte. In kürzester Zeit wurden 
Freundschaften geschlossen, die die 
Jugendlichen der beiden Länder tief 
verbinden. Entsprechend floss am 
Abschlussabend in Bad Waldsee die ein 
oder andere Träne. Möglich gemacht 
wurde die Begegnung durch die 
Unterstützung der Deutschen Sportjugend, 
des Koordinierungszentrums Deutsch-
Israelischer Jugendaustausch (ConAct) 
und des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). 
 
Während der gemeinsamen Tage wurden 
Kontakte mit Vereinen geknüpft und die 
Jugendlichen konnten verschiedene 
Sportarten ausprobieren. Ob 
Bogenschießen beim Schützenverein 
Brochenzell, Rudern beim Ruderverein 
Bad Waldsee, oder Badminton spielen in 
Bad Waldsee und Friedrichshafen, für 
jeden Geschmack war etwas dabei. 
Neben dem gemeinsamen Besuch des 

Ravensburger Rutenfestes gehörte auch 
ein Besuch der Ravensburger Mevlana-
Moschee zum gemeinsamen 
Kulturprogramm. Die israelischen Gäste 
lernten die deutsche Kultur kennen und 
erklärten den Gastgebern im Gegenzug 
die Gepflogenheiten in Israel. Nicht nur 
während des geplanten Programms, 
sondern auch in den Familien fand ein 
reger Austausch statt. Wo die Englisch-, 
Hebräisch- oder Deutschkenntnisse 
einmal nicht ausreichten, verständigte 
man sich mit Händen und Füßen, was zur 
allgemeinen Belustigung beitrug.  
Das Thema Verantwortung und 
Erinnerungskultur wurde am Beispiel der 
Stadt Ravensburg (Gedenktafeln und 
Stolpersteine) sowie durch den 
gemeinsamen Besuch der Gedenkstätte 
„Goldbacher Stollen“ thematisiert. 

 
 
Zu Gast bei Freunden - 
Jugendbegegnung Israel - Deutschland 
2019 
 
Die Abteilung Volleyball der TG Bad 
Waldsee und der Sportkreis Ravensburg 
waren vom 19. August bis 26. August 
2019 zum Gegenbesuch in Israel, in Beit 
Kama (deutsch: Haus des 
aufrechtstehenden Getreides) in der 
Region Bnei Schimon. 
 
Während dieser Zeit waren 12 
Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren 
und ihre drei Begleitpersonen (Rainer 
Lorch, ehemaliges Präsidiumsmitglied des 
Sportkreises für Internationales sowie Jan 
Herkommer und Beate Weber) bei 
Gastfamilien untergebracht. Sowohl für die 
Verantwortlichen der TG Bad Waldsee als 
auch für die Gastgeber war es der erste 
gemeinsame deutsch-israelische 
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Jugendaustausch. Ein sehr erfolgreicher! 
Es ist dem Sportkreis Ravensburg 

gelungen, eine neue Partnerschaft 
aufzubauen. 
 
Sport ist ein taugliches und moderates 
Medium zur Verständigung unter den 
Völkern. So konnte das gemeinsame 
Interesse (hier Volleyball) genutzt werden, 
über den Sport hinaus Einblick zu 
bekommen in eine fremde Mentalität, eine 
neue Kultur. Durch die Unterbringung in 
Familien konnte auch die Familienkultur 
sozusagen hautnah erfahren werden. Die 
Jugendlichen fühlten sich rundum 
versorgt, erlebten von den 
verantwortlichen Betreuern eine gute 
informative Betreuung und bekamen auf 
alle Fragen ausführliche Antworten. 
 
Die gemeinsamen Tage waren mit viel 
Programm (Sport, Workshops und 
Gesprächsrunden sowie Tagesausflüge 
nach Yad Vashem (Jerusalem) und 
Masada (Totes Meer) reichlich gefüllt. 
Täglich erfolgte eine gemeinsame 
Reflexion im Jugendzentrum des Kibbuz 
Bnei Shimon. 
 
Da die Region Bnei Schimon in der Nähe 
des Gaza-Streifen liegt, wurde 
zwangsläufig auch die politische Situation 

dargestellt und diskutiert. Beim 
vereinbarten Gegenbesuch für Sommer 
2020 sollte der Schwerpunkt auf neues 
jüdisches Leben in Deutschland gelegt 
werden. Dazu ist es (noch) nicht 
gekommen. Ein neuer Anlauf soll im 
Sommer 2022 erfolgen.  
 
Geplante Begegnung der Fachkräfte in 
Deutschland 2018 und 2019 
 
Jeweils für Mitte/ Ende April war in den 
Jahren 2018 und 2019 eine Begegnung 
der Fachkräfte bei uns in Ravensburg 
geplant. Diese Fachkräfte-Begegnung 
konnte mangels Teilnehmer*innen nicht 
stattfinden. 
 
Die darauffolgenden Planungen für das 
Jahr 2020 wie auch 2021 wurden auf 
Grund der Corona-Pandemie jeweils 
frühzeitig in Absprache mit den 
israelischen Partnern abgesagt. 
 
Geplante Maßnahmen 2022 

• Voraussichtlich an Ostern (07.04.2022 

bis 14.04.2022) Empfang einer 

Fachkräfte-Delegation bei uns. 

Vereine, die gerne mit Israelischen 

Sportlern sich austauschen möchten, 

hätten die Möglichkeit ihren Verein 

vorzustellen. 

• Besuch israelischer Jugendlicher im 

Sommer 2022 in Bad Waldsee auf 

Einladung durch die TG Bad Waldsee, 

Abteilung Volleyball. 

Ich danke den teilnehmenden Vereinen 

und meinen Präsidiums-Kolleg*innen für 

die Unterstützung in den vergangenen vier 

Jahren. Ich freue mich auf die weiterhin 

erfolgreiche internationale Jugendarbeit in 

den nächsten Jahren. 
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4.1.8 Präsidiumsmitglied für Inklusion & Behindertensport 
 

 

 

 

 

 

Michael Stäbler 
Präsidiumsmitglied für Inklusion & Behindertensport 

Wilhelmsdorf 
 

Durch meine langjährige Erfahrung in den 
verschiedenen Gremien von Special 
Olympics Baden-Württemberg (Jugend 
trainiert für Paralympics, Regelkommission 
Volleyball = Übersetzen und Überarbeiten, 
Anpassung an deutsche Wettbewerbe, 
Organisation von Wettbewerben und 
Turniere = Leitfaden erarbeiten), habe ich 
in der vergangenen Wahlperiode auch in 
der Expertenrunde des WLSB/ STB 
mitgewirkt. Hier bestand meine 
Hauptaufgabe darin, die allgemeine 
Situation der Vereinslandschaft zu erörtern 
und welche Möglichkeiten es für die 
Gründung einer inklusiven Abteilung gibt. 
Ein Leitfaden, in dem es um 
Voraussetzungen, Grundlagen sowie 
praktische Hilfen geht, ist in Arbeit. 

 
Darüber hinaus hat eine gemeinsame 
Aktion zwischen dem Kultusministerium 
Baden-Württemberg und Special Olympics 
Baden-Württemberg sowie dem WLSB/ 
WBRS zur Anleitung zum Begleiten 
gemeinsamer Sportaktionen (als Beispiel: 
Unified Team (Menschen mit und ohne 

Behinderung bilden ein Team) begleiten 
andere im Sport im Verein und Schule) 
gestartet. Das Projekt befindet sich derzeit 
noch in der Phase der Konzepterstellung. 
 
Bei der 3. Auflage von „Gemeinsam 
Sport – bunt und vielfältig“ 
trafen sich erneut 600 Kinder 
 
Kurz vor den Pfingstferien 2019 brachte 
die beliebte Inklusions-Veranstaltung bei 
bestem Sport-Wetter im Ravensburger 
Sportzentrum die Schussentaler Schulen 
und Förderschulen zum gemeinsamen 
Sporteln zusammen. Den ganzen 
Vormittag hatten Schüler*innen mit und 
ohne Behinderung die Möglichkeit, die 
Disziplinen des Deutschen 
Sportabzeichens zu absolvieren und 
konnten nebenbei noch viele weitere 
Spielstationen besuchen. 

 
Da die Veranstaltung in 2018 aufgrund 
von starkem Regen abgesagt werden 
musste, freuten sich in diesem Jahr 
zahlreiche kleine Sportfans der 
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Klassenstufen 4, 5 und 6 auf diesen Tag. 
Kinder aus acht Schulen sowie sechs 
Förderschulen mit sonderpädagogischer 
Bildungs- und Beratungsaufgabe liefen 
ganz im Zeichen der Inklusion in 
gemischten Riegen über das 
Sportgelände. 
 
Von 09.00 bis 12.45 Uhr hatten die 
Prüfstationen des Deutschen 
Sportabzeichens geöffnet. Neu waren in 
diesem Jahr die gemeinschaftlichen 
800m-Läufe. In vier Läufen zeigten die 
Kinder ihr läuferisches Können auf den 
zwei Stadionrunden. Neben Laufen, 
Werfen und Springen war den 
Organisatoren wichtig, Raum für 
Begegnungen zu schaffen und dass alle 
Sportler*innen auch Einblicke in das 
Leben mit Handicap erhielten. Bei der 
Rolli-Staffel war Geschicklichkeit im 
Rollstuhl gefragt, die Übungen beim 
„Blindenfussball“ schärften durch den 
Akustikball die Wahrnehmung und beim 
„6-Tage-Handicap-Rennen“ durften die 
Schülerinnen und Schüler paarweise und 
mit einer Augenbinde in das 
Verfolgungsrennen starten. Daneben 
konnten sich die Sportfreunde bei lustigen 
Wettbewerben und Spielen wie z.B. der 
„Interaktiven Challenge“ oder dem 
„Sommer-Biathlon“ messen. 

 
Ein besonderer Dank gilt auch den rund 
200 ehrenamtlichen Helfern*innen – 
insbesondere der Pädagogischen 
Hochschule Weingarten, welche einen 
Großteil der Helfer*innen stellte. Ohne die 
vielen fleißigen Hände und die finanziellen 
Mittel unserer Sponsoren und Spender 
wäre eine derartige Veranstaltung nicht 
durchzuführen. 
 

Auch eine Gruppe des 
Sonderpädagogische Bildungs- und 
Beratungszentrum (SBBZ) Haslachmühle 
war in Kooperation mit Schülern*innen des 
Gymnasiums Wilhelmsdorf (insgesamt 15 
Kinder) im Rahmen ihrer inklusiven 
Sportmentoren-Ausbildung, als 
Helfer*innen im Einsatz. 
 
Aufgrund der Beschränkungen der 
Corona-Pandemie wurde der 
Inklusionssporttag in den Jahren 2020 und 
2021 abgesagt. 
 
28. und 29. Auflage Haslachmühle-
Triathlon 
 
In den Jahren 2018 und 2019 konnte ich 
mich auch an der Organisation der 
inklusiven Triathlon-Veranstaltung mit 70 
Sportler*innen und 40 Helfer*innen 
beteiligen. 
 
Trainer*innen-/ Übungsleiter*innen-
Fortbildung 
 
Für alle Fußball-Interessierte in 
Oberschwaben: In Zusammenarbeit mit 
der TSG Wilhelmsdorf konnte eine 
inklusive Fußball-Trainerfortbildung ins 
Leben gerufen werden. 
 
Dankeschön-Sportshow 2019 

 
Unser Showprogramm „Rollstuhl-
Trampolin“ bei der Sportkreis-
Dankeschön-Show am 02. November 
2019 war ein sehr schönes Ereignis und 
ein Beispiel für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit im inklusiven Sport. Die 
Turn- und Sportgemeinschaft 1960 
Wilhelmsdorf (Abteilung Sport für 
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Menschen mit Behinderung) konnte in 
Kooperation mit dem Turnverein 
Weingarten 1861 (Abteilung Trampolin) 
ein einmaliges Trampolin-Sport-Erlebnis 
vorführen. 
 
Beratung der Vereine 
 
Erfreulicherweise gibt es auch im 
Sportkreis Ravensburg weitere Vereine, 
die sich auf den Weg zu einer inklusiven 
Sport-Gesellschaft machen. Rund 10 
Mitgliedsvereine haben meine telefonische 
Beratung zu Themen wie Gründung von 
Abteilungen, Fortbildungen, 
Zuschussmaßnahmen in Anspruch 
genommen. Als Beispiel lassen sich die 
Sportgemeinde Niederwangen (Abteilung 
Behindertensport), der Sportverein 
Horgenzell (inklusive Ski- und 
Snowboardkurse) und der Turn- und 
Sportbund 1847 Ravensburg (RAKETE) 
nennen.  

 
Wir möchten weiterhin alle 
Mitgliedsvereine im Sportkreis in die 
Pflicht nehmen, sich diesem 
Zukunftsthema anzunehmen. Gerne 
unterstützen wir mit Rat und Tat. 
 
Vorschau 
 
Mit dem Sportkreistag 2022 höre ich nach 
acht Jahren als Präsidiumsmitglied für 
Inklusion auf, da ich dieses Ehrenamt 
gerne in jüngere Hände legen möchte. Auf 
der Suche nach eine*m Nachfolger*in sind 
wir auf eine bisher einmalige Lösung in 
den 24 Sportkreisen in Württemberg 
gestoßen. Wir schlagen ein Tandem aus 
einem Menschen mit und einem ohne 
Behinderung vor, welche sich die Tätigkeit 
im Sportkreis teilen wird. 
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4.2 BERICHTE DER VORSTANDSMITGLIEDER 

4.2.1 Vorstandsmitglied für das Deutsche Sportabzeichen 
 

 

 

 

 

 

Josef Müller 
Vorstandsmitglied für das Deutsche Sportabzeichen 

Aichstetten 
 

Das Deutsche Sportabzeichen ist die 
renommierteste Auszeichnung außerhalb 
des Wettkampfsports und einmalig durch 
seine Vielseitigkeit. Kraft, Ausdauer, 
Schnelligkeit und Koordination - so lauten 
die Anforderungsprofile für eine 
erfolgreiche Sportabzeichenprüfung. Und 
es ist das einzige staatliche Ehrenzeichen 
weltweit, das für sportliche 
Leistungsfähigkeit und 
überdurchschnittliche Fitness verliehen 
wird und somit Ordenscharakter hat. 
 
Jede*r Sportler*in ab sechs Jahren hat die 
Möglichkeit das Deutsche Sportabzeichen 
zu erwerben. Je nach Alter und 
Geschlecht gibt es spezifische 
Anforderungsprofile und 
Leistungserfordernisse. Sie können das 
Sportabzeichen auch dann erwerben, 
wenn Sie nicht Mitglied eines Sportvereins 
sind. 
 
Mit Stand Januar 2022 sind im Sportkreis 
Ravensburg 197 aktive Sportab-
zeichenprüfer*innen in unseren Mit-
gliedsvereinen und Schulen ehrenamtlich 
tätig. Dies ist ein Minus um 3,91% 
gegenüber 2018. An dieser Stelle möchten 
wir ihnen unseren ganz persönlichen und 
besonderen Dank aussprechen, denn 
ohne ihren Einsatz und die tatkräftige 
Unterstützung wären viele Sport-
abzeichen-Trainings und -Abnahmen in 
den Vereinen und an den Schulen nicht 
möglich. 
 

AUS- UND WEITERBILDUNG FÜR 
SPORTABZEICHENPRÜFER*INNEN 
2018 & 2021 
 
Jeweils rund 20 Vereinsmitglieder*innen 
aus dem Sportkreis Ravensburg und der 
Umgebung absolvierten erfolgreich am 13. 
Oktober 2018 und 09. Oktober 2021 den 
eintägigen Prüferlehrgang „Deutsches 
Sportabzeichen“ bei schönstem 
Oktoberwetter im Sportzentrum in 
Ravensburg bzw. bei der Männer-Turn-
Gemeinde 1849 in Wangen im Allgäu. Als 
einer von acht jährlich stattfindenden 
Terminen in Württemberg durfte nach 
2015 wieder Ravensburg bzw. Wangen im 
Allgäu als Veranstaltungsort fungieren. 

 
Beim Deutschen Sportabzeichen können 
die Absolventen*innen aus den 
Disziplingruppen Ausdauer, Kraft, 
Schnelligkeit, Koordination und 
Schwimmfertigkeit und den Sportarten 
Leichtathletik, Gerätturnen, Schwimmen 
und Radfahren wählen, um ihre 
persönliche Leistungsfähigkeit zu testen. 
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Nach der Begrüßung um 8:30 Uhr stand 
ein allgemeiner Teil zur Organisation des 
Deutschen Sportabzeichens mit 
Sicherheitshinweisen zum Radfahren und 
Schwimmen auf der Tagesordnung. 
Anschließend ging es direkt über in die 
Schulung in Theorie und Praxis der 
Disziplin Leichtathletik mit den WLV-
Referenten Ulrike Achatz und Stefan 
Hirschle/ Andrea Krüger. Neben 
Stoppübungen für Sprint- und 
Laufdisziplinen konnten sich alle 
teilnehmenden Personen im Messen von 
Schlag-, Wurf- und Schleuderball testen. 
Im zweiten Teil des Tages erfuhren die 
angehenden Prüfer*innen nützliche Tipps 
zum Drehwurf, Weitsprung bzw. 
Zonenweitsprung und Hochsprung. Weiter 
zeigten die Referenten*innen das 
Auslegen des Messsektors beim Kugel- 
und Steinstoßen. Vom Schwäbischen 
Turnerbund erklärten an diesem 
Nachmittag Dorothea Franko/ Christian 
Wunderlich mit vielen Praxisbeispielen alle 
Gerätturn-Übungen für das Deutsche 
Sportabzeichen, welches sich in die 
Disziplinen Schwebebalken, Reck, Ringe, 
Boden, Barren und Sprung aufteilt. 

 

Mit Abgabe der Erste-Hilfe-Nachweise 
erhielten alle Anwesenden ihren 
Prüferausweis ausgeteilt. 
 
AUSBLICK 
 
Der WLSB und der Württembergische 
Behinderten- und Rehabilitations-
sportverband (WBRS) bieten die 
Weiterbildung „Qualifizierung für die 
DSA-Abnahme bei Menschen mit 
Behinderung“ für bereits aktive 
Sportabzeichen-Prüfer*innen zur 

Abnahmeberechtigung des Deutschen 
Sportabzeichens für Menschen mit 
Behinderung gemeinsam an. Mit dieser 
Qualifikation erweitern Sie Ihren 
Handlungsspielraum bei der Gestaltung 
und Durchführung von attraktiven 
Veranstaltungen zum (gemeinsamen) 
Erwerb des Sportabzeichens für 
Menschen mit und ohne Behinderung. In 
diesem Jahr wird der Sportkreis 
Ravensburg erneut nach 2015 als 
Ausrichter fungieren. Der Termin steht 
bereits fest: 17. September 2022 bei der 
Turn- und Sportgemeinschaft 
Wilhelmsdorf.  
 
 
 

STATISTIK DER VERLIEHENEN SPORTABZEICHEN IM SPORTKREIS RAVENSBURG 

2018 

 Erwachsene 
weiblich 

Erwachsene 
männlich 

Jugend 
weiblich 

Jugend 
männlich 

Gesamt 

Gold 234 373 381 293 1.281 
Silber 60 88 433 384 965 
Bronze 6 8 226 250 490 
Gesamt 300 469 1.040 927 2.736 

 



   

 
  50 

2019 

 Erwachsene 
weiblich 

Erwachsene 
männlich 

Jugend 
weiblich 

Jugend 
männlich 

Gesamt 

Gold 220 326 363 316 1.225 
Silber 67 61 476 449 1.053 
Bronze 12 5 286 258 561 
Gesamt 299 392 1.125 1.023 2.839 

2020 

 Erwachsene 
weiblich 

Erwachsene 
männlich 

Jugend 
weiblich 

Jugend 
männlich 

Gesamt 

Gold 120 222 154 113 609 
Silber 22 40 157 127 346 
Bronze 7 3 59 59 128 
Gesamt 149 265 370 299 1.083 

2021 

 Erwachsene 
weiblich 

Erwachsene 
männlich 

Jugend 
weiblich 

Jugend 
männlich 

Gesamt 

Gold 140 205 197 121 663 
Silber 35 40 143 142 360 
Bronze 8 4 72 94 178 
Gesamt 183 249 412 357 1.201 

 
Am Familienwettbewerb nahmen teil:  2018: 70 Familien (237 Personen) 
       2019: 63 Familien (221 Personen) 
       2020: 34 Familien (120 Personen 
       2021: 27 Familien (99 Personen) 
 

Am Schulwettbewerb nahmen teil:  2018: 12 Schulen (1.255 Sportabzeichen)
       2019: 13 Schulen (1.428 Sportabzeichen) 

2020: Corona-bedingt ausgefallen 
       2021: 2 Schulen (249 Sportabzeichen) 
 
Wie bereits in den vergangenen Jahren erhielten die Siegerschulen der vier Kategorien im 
Sportkreis Ravensburg Gutscheine im Wert von 100,- € zur Anschaffung von Sportgeräten. 
 
Herzlichen Dank auch an die Kreissparkasse Ravensburg, welche seit vielen Jahren ein 
wichtiger Partner beim Schulsportabzeichen ist, indem sie den Breitensport durch die 
Übernahme der Kosten für die Schulsportabzeichen in Höhe von 1,25 € (unter 18 Jahre) 
bzw. 4,00 € (über 18 Jahre) pro Abnahme fördert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachfolgende Schulen konnten in der jeweiligen Kategorie (prozentual zur 
Gesamtschülerzahl) ausgezeichnet werden: 
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SIEGER SCHULWETTBEWERB IM SPORTKREIS RAVENSBURG 

2017  A: Grundschule Eintürnen 
B: Grundschule Weißenau 
C: Grundschule Aulendorf 
D: Gymnasium Wilhelmsdorf 

2018  A: Grundschule Eintürnen 
  B: Grundschule Weißenau 
  C: Grundschule Aulendorf 
  D: Döchtbühlschule Bad Waldsee 
2019  A: Grundschule Eintürnen 
  B: Grundschule Weißenau 
  C: Grundschule Aulendorf 
  D: Döchtbühlschule Bad Waldsee 
2020  Corona-bedingt ausgefallen 
 
Einteilung der Kategorien: 
A: bis 150 Schüler*innen, B: 151-300 Schüler*innen, C: 301-500 Schüler*innen, D: über 500 Schüler*innen 

 
EHRUNG GOLDENES SPORTABZEICHEN FÜR MEHRFACHABLEGER 2017 

 

In langer Tradition fand auch dieses Jahr 
wieder die beliebte Sportabzeichen-
Ehrung für alle Mehrfachableger*innen 
sowie den Siegerschulen des Schulen-
Sportabzeichen-Wettbewerbs im 
Sportkreis für das Jahr 2017 statt. 
Ehrungsort war dieses Mal die Akademie 
in Weingarten. 14 Sportabzeichen-
Absolventen mit einer Wiederholungszahl 
von 25, 30, 35 usw. Jahren und Vertreter 
der vier Siegerschulen begaben sich zum 
Treffpunkt am „Museum für Klosterkultur“, 
um in den Genuss einer halbstündigen 
Führung zu gelangen. Nach einem kurzen 
Fußweg hoch zur Basilika, konnten sich 

die teilnehmenden Personen bei einem 
Sektempfang in der Akademie auf die 
bevorstehende Ehrung freuen. Die 
geschäftsführenden Präsidiumsmitglieder 
Uschi Riegger und Eberhard Heurich 
eröffneten die Sportabzeichen-Ehrung. 
Alle Jubilare*innen erhielten vom 
Sportabzeichen-Referenten des 
Sportkreises Ravensburg Josef Müller 
Urkunden und besonders gravierte 
Ehrennadeln mit der jeweiligen 
Wiederholungszahl. Für die Schulen gab 
es jeweils Gutscheine in Höhe von € 
100,00 zur Anschaffung von Sportgeräten 
für die Schulen.

 
Geehrt wurden für das 
 
25. Sportabzeichen: Walter Kulmus (Turnverein Eisenharz e.V.), Werner Leins 

(Turngemeinde 1848 Bad Waldsee e.V.), Simone Martin (Sportverein Haisterkirch e.V.), 

Josef Nold (Sportverein Haisterkirch e.V.), Elisabeth Scheuerle (Turnverein Eisenharz e.V.), 

Charlotte Stannecker (Turn- und Sportbund 1847 Ravensburg e.V.) 

30. Sportabzeichen: Claudia Eder (Männer-Turn-Gemeinde Wangen 1849 e.V.), Eugen 

Mahle (TSV Reute e.V.) 

35. Sportabzeichen: Hans-Joachim Hesmert (Turn- und Sportbund 1847 Ravensburg e.V.), 

Alexander Löhmann (Turnverein Weingarten 1861 e.V.), Franz Zembrot (TSV Reute e.V.) 

40. Sportabzeichen: Richard Bott (Turnverein Weingarten 1861 e.V.), Helmut Lang 

(Sportgemeinschaft 1900 Aulendorf e.V.) 

60. Sportabzeichen: Dieter Rotzler (Männer-Turn-Gemeinde Wangen 1849 e.V.) 
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EHRUNG GOLDENES SPORTABZEICHEN FÜR MEHRFACHABLEGER 2018 

 

Nach der Stadt Weingarten im 
vergangenen Jahr war nun Bad Waldsee 
Gastgeber der diesjährigen 
Sportabzeichen-Ehrung. In langer 
Tradition lud der Sportkreis wieder alle 
Mehrfachableger*innen sowie die 
Siegerschulen des Schulen-
Sportabzeichen-Wettbewerbs für das Jahr 
2018 ein. Ehrungsort war dieses Mal das 
Bad Waldseer Rathaus. 
 
22 Sportabzeichen-Absolventen mit einer 
Wiederholungszahl von 25 bis 60 Jahren 
(in 5er-Schritten) und Vertreter*innen der 
vier Siegerschulen erhielten zu Beginn 
während einer einstündigen Führung viele 
Informationen zur historischen Altstadt des 
Kneippkurortes. Nach einem kleinen 

Regenguss freuten sich alle 
teilnehmenden Personen zum 
Sektempfang ins Trockene zu kommen 
und warteten gespannt auf die 
bevorstehende Ehrung. Die 
geschäftsführenden Präsidiumsmitglieder 
Uschi Riegger und Eberhard Heurich 
eröffneten die Sportabzeichen-Ehrung. 
 
Alle Jubilare*innen erhielten vom 
Sportabzeichen-Referenten des 
Sportkreises Ravensburg Josef Müller 
Urkunden und besonders gravierte 
Ehrennadeln mit der jeweiligen 
Wiederholungszahl. Für die Schulen gab 
es jeweils Gutscheine in Höhe von € 
100,00 zur Anschaffung von Sportgeräten 
für die Schulen.

 
Geehrt wurden für das 
 
25. Sportabzeichen: Helga Bihler (Turnverein Eisenharz e.V.), Karin Katzschke (Turnverein 

1846 Isny e.V.), Hans Niederer (Turnverein Weingarten 1861 e.V.), Jörg Schneider 

(Turnverein Weingarten 1861 e.V.) 

30. Sportabzeichen: Uli Akermann (TSV Reute e.V.), Wolfgang Fimpel (Sportverein 

Haisterkirch e.V.), Bernd Kolb (Turn- und Sportgemeinde 1861 Bad Wurzach e.V.), Hermann 

Metzler (Sportclub Blönried e.V.), Helmut Müller (Gymnasium Wilhelmsdorf), Michael Traub 

(Männer-Turn-Gemeinde Wangen 1849 e.V.), Klara Wimmer (Männer-Turn-Gemeinde 

Wangen 1849 e.V.) 

35. Sportabzeichen: Peter Göttner (Turn- und Sportbund 1847 Ravensburg e.V.), Klaus 

Waschow (TSV Reute e.V.), Horst Winkler (Turnverein Wetzisreute-Schlier e.V.) 

40. Sportabzeichen: Ute Herzog (Turnverein 1846 Isny e.V.), Michael Liepert (TSV Reute 

e.V.) 
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45. Sportabzeichen: Helmut Kessler (Turngemeinde 1848 Bad Waldsee e.V.), Wolfgang 

Reutter (Männer-Turn-Gemeinde Wangen 1849 e.V.), Engelbert Weber (Turnverein 

Eisenharz e.V.) 

50. Sportabzeichen: Herbert Forster (Turngemeinde 1848 Bad Waldsee e.V. 

60. Sportabzeichen: Jürgen Emrich (Turnverein Weingarten 1861 e.V.), Bruno Schneider 

(Turnverein Weingarten 1861 e.V.) 

 

EHRUNG GOLDENES SPORTABZEICHEN FÜR MEHRFACHABLEGER 2019 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie hat es im 

Jahr 2020 keine Ehrungsveranstaltung in 

Präsenz für die zu ehrenden 

Mehrfachableger*innen gegeben. 

 

Zu ehrende Mehrfachableger 

25. Sportabzeichen: Kurt Gick (TSG-LJG Unterschwarzach e.V.), Rita Nopper, Anton 

Schwarz (Turnverein Eisenharz e.V.) 

30. Sportabzeichen: Eberhard Christ (Turnverein Weingarten 1861 e.V.), Gaby Hüber 

(Sportgemeinde 1865 Kißlegg e.V.), Christl Müller (Turn- und Sportgemeinde 1847 Leutkirch 

e.V.), Josef Müller (Sportverein Aichstetten e.V.) 

35. Sportabzeichen: Herbert Zettler (Turngemeinde 1848 Bad Waldsee e.V.) 

40. Sportabzeichen: Helmut Reichle (Turn- und Sportbund 1848 Ravensburg e.V.) 

45. Sportabzeichen: Irmgard Popp (Sportclub Vogt e.V.), Bernhard Widmann (Turnverein 

Weingarten 1961 e.V.) 

50. Sportabzeichen: Josef Troll (Männer-Turn-Gemeinde Wangen 1849 e.V.) 
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EHRUNG GOLDENES SPORTABZEICHEN FÜR MEHRFACHABLEGER 2020 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie hat es im 

Jahr 2021 keine Ehrungsveranstaltung in 

Präsenz für die zu ehrenden 

Mehrfachableger*innen gegeben. 

 

Zu ehrende Mehrfachableger 

25. Sportabzeichen: Annette Grüner (Sportclub Vogt e.V.), Franz Nüßle (Sportgemeinschaft 

1900 Aulendorf e.V.) 

30. Sportabzeichen: Monika Mittag (Turn- und Sportbund 1847 Ravensburg e.V.), Roland 

Sigg (Männer-Turn-Gemeinde Wangen 1849 e.V.), Rainer Unterfrauner (Sportclub Blönried 

e.V.), Sybille Zenker (Turn- und Sportbund 1847 Ravensburg e.V.) 

35. Sportabzeichen: Rolf Engler (Turn- und Sportbund 1847 Ravensburg e.V.), Heinz 

Seifried (Sportclub Blönried e.V.) 

40. Sportabzeichen: Hans-Lothar Grobe (TSV Reute e.V.), Hermann Grüninger (Turn- und 

Sportbund 1847 Ravensburg e.V.) 

45. Sportabzeichen: Adolf Schumacher (Turnverein Weingarten 1861 e.V.) 
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4.2.2 Vorstandsmitglied für Ehrungen & Ehrenamt 
 

 

 

 

 

 

Werner Gros 
Vorstandsmitglied für Ehrungen und Ehrenamt 

Bad Waldsee 
 

„Ohne die vielen Frauen und Männer, die 
in Deutschland ein Ehrenamt ausüben, 
wäre unser Land viel ärmer und unser 
Gemeinwesen so nicht denkbar.“ – so 
Helmut Kohl in einer Rede in Bonn am 
15.05.1998. Auf unsere Sportvereine 
übertragen bedeutet dies, dass 
ehrenamtliches Engagement im Sport 
unerlässlich ist und das Vereinsleben 
durch die vielen helfenden Hände erst 
aufrechterhalten wird. 
 
An der Aussage von Helmut Kohl hat sich 
bis heute nichts geändert. Wir brauchen 
Bürger*innen, die bereit sind, 
Verantwortung für das Gemeinwohl und 
den Zusammenhalt unserer Gesellschaft 
zu übernehmen. Ohne Ehrenamt und 
bürgerschaftliches Engagement wäre 
unsere Gesellschaft ärmer und kälter und 
unsere freiheitliche Demokratie nicht 
zukunftsfähig. Der Bereich Sport und 
Bewegung führt dabei in allen derzeitigen 
Untersuchungen die Liste des freiwilligen 
Engagements an. 
 
Eine ganz hervorragende Rolle spielt das 
Engagement im Sport vor allem in Baden-
Württemberg. Das Ehrenamt hat hier ganz 
besonders viele gesellschaftliche und 
politische Fürsprecher und Motoren.  In 
unseren Sportvereinen sind bereits viele 

ehrenamtliche Helfer*innen, 
Funktionäre*innen und Mitstreiter*innen 
tätig. Für die Zukunft muss es weiterhin 
unser Bestreben sein, die neuen 
Herausforderungen durch den 
demografischen Wandel, das geänderte 
Bildungssystem und vor allem die 
Auswirkungen der aktuellen Pandemie 
anzunehmen, um weiterhin Strukturen für 
freiwilliges Engagement zu schaffen und 
somit das Ehrenamt zu sichern. Durch 
eine Kultur der Anerkennung und 
Wertschätzung sowie durch 
Mitbestimmung und Nutzung der 
Qualifizierungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten können Sie in den Vereinen 
aktiv dazu beitragen. 
 
Um den langjährigen ehrenamtlichen 
Mitarbeitern*innen in den Sportvereinen 
für ihre Tätigkeit zu danken, haben der 
WLSB und auch der Sportkreis 
Ravensburg Ehrungsrichtlinien erlassen. 
Den Richtlinien zufolge können 
Persönlichkeiten geehrt werden, die sich 
um die Förderung und die Bestrebungen 
des WLSB, seiner Verbände oder Vereine 
besondere Verdienste erworben haben. 
 
Im Auftrag des WLSB bzw. des 
Sportkreises konnten in den Jahren 2018 
bis 2021 die nachstehend aufgeführten 
Personen geehrt werden. 
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2018 

Nr. Name Verein Ehrungsart Ehrungsdatum 

1 Lorch, Rainer 
30014 Sportkreis 
Ravensburg e.V. 

Sportkreis Ehrennadel 
Gold 

17.03.2018 

2 Späth, Marianne 
14136 Allgemeiner 
Sportverein Waldburg e.V. 

Sportkreis Ehrennadel 
Gold 

09.06.2018 

3 
Wunderle, 
Stephanie 

14099 Sportgemeinde 
Niederwangen e.V. 

Sportkreisehrenbrief 10.11.2018 

4 Schneider, Rita 
14099 Sportgemeinde 
Niederwangen e.V. 

Sportkreisehrenbrief 10.11.2018 

5 
Prothmann, 
Carmen 

14016 Sportverein Arnach 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Bronze 

13.04.2018 

6 Schick, Hermann 
14016 Sportverein Arnach 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Bronze 

13.04.2018 

7 Wieland, Hildegard 14334 Sportclub Vogt e.V. 
WLSB Ehrennadel 
Bronze 

17.04.2018 

8 Resch, Peter 14334 Sportclub Vogt e.V. 
WLSB Ehrennadel 
Bronze 

17.04.2018 

9 Hage, Jutta 
14297 Reitergruppe Baindt 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Bronze 

26.08.2018 

10 Hehl, Eva 
14297 Reitergruppe Baindt 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Bronze 

26.08.2018 

11 
Hennemann, 
Daniela 

14297 Reitergruppe Baindt 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Bronze 

26.08.2018 

12 Martin, Sonja 
14099 Sportgemeinde 
Niederwangen e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Bronze 

10.11.2018 

13 Ertle, Karin 
14099 Sportgemeinde 
Niederwangen e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Bronze 

10.11.2018 

14 Ibele, Ralf 14334 Sportclub Vogt e.V. WLSB Ehrennadel Gold 17.04.2018 

15 Guth, Herbert 
14165 Turn- und 
Sportgemeinschaft 
Wilhelmsdorf e.V. 

WLSB Ehrennadel Gold 04.05.2018 

16 Hoffmann, Christa 
14209 KJC Ravensburg 
e.V. 

WLSB Ehrennadel Gold 08.12.2018 

17 Erlitz, Michael 14334 Sportclub Vogt e.V. 
WLSB Ehrennadel 
Silber 

17.04.2018 

18 Veser, Joachim 14334 Sportclub Vogt e.V. 
WLSB Ehrennadel 
Silber 

17.04.2018 

19 Caspari, Gottfried 
14165 Turn- und 
Sportgemeinschaft 
Wilhelmsdorf e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

04.05.2018 

20 Mader, Willi 
14165 Turn- und 
Sportgemeinschaft 
Wilhelmsdorf e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

04.05.2018 
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21 Sperlich, Martin  
14165 Turn- und 
Sportgemeinschaft 
Wilhelmsdorf e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

04.05.2018 

22 Stromm, Hildegard 
14165 Turn- und 
Sportgemeinschaft 
Wilhelmsdorf e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

04.05.2018 

23 Letzner, Katharina  
14165 Turn- und 
Sportgemeinschaft 
Wilhelmsdorf e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

04.05.2018 

24 Späth, Angelika 
14165 Turn- und 
Sportgemeinschaft 
Wilhelmsdorf e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

04.05.2018 

25 Sixl, Bernd 
14297 Reitergruppe Baindt 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

26.08.2018 

26 Elbs, Markus 
14297 Reitergruppe Baindt 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

26.08.2018 

27 Heilig, Christine 
14297 Reitergruppe Baindt 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

26.08.2018 

28 Henzler, Alexander 
14297 Reitergruppe Baindt 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

26.08.2018 

29 Theobold, Robert 
14099 Sportgemeinde 
Niederwangen e.V. 

WSJ Ehrennadel Bronze 10.11.2018 

30 Ichters, Gustav 
14036 Sportverein Baindt 
1959 e.V. 

WSJ Ehrennadel Gold 28.02.2018 

31 Freigang, Sandra 
14234 Sportgemeinde 
Christazhofen e.V. 

WSJ Ehrennadel Silber 13.04.2018 

 

 

2019 

 

Nr. Name Verein Ehrungsart Ehrungsdatum 

1 Höß, Michael 
14099 Sportgemeinde 
Niederwangen e.V. 

Sportkreis Ehrennadel 
Gold 

02.04.2019 

2 Schöning, Erolf 
14184 Tennisclub Schlier-
Ankenreute e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Bronze 

25.02.2019 

3 
Güntner-Lang, 
Karoline 

14292 Gymnastikgruppe 
Deuchelried e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Bronze 

12.03.2019 

4 Denkinger, Lydia 
14012 Turnverein 
Wetzisreute-Schlier e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Bronze 

26.04.2019 

5 Schröer, Wolfgang 
14023 Reit- und Fahrverein 
Bad Waldsee 

WLSB Ehrennadel 
Bronze 

23.06.2019 

6 Müller, Florian 
14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Bronze 

04.10.2019 

7 Heutele, Martin 
14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Bronze 

04.10.2019 

8 Fritzen, Siegfried 
14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Bronze 

04.10.2019 
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9 Dengler, Oswald 
14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Bronze 

04.10.2019 

10 Kapp, Winfried 
14136 Allgemeiner 
Sportverein Waldburg e.V. 

WLSB Ehrennadel Gold 29.03.2019 

11 
Barensteiner, 
Gerald 

14016 Sportverein Arnach 
e.V. 

WLSB Ehrennadel Gold 05.04.2019 

12 Zapf, Margret 
14016 Sportverein Arnach 
e.V. 

WLSB Ehrennadel Gold 05.04.2019 

13 Fimpel, Herbert 
14016 Sportverein Arnach 
e.V. 

WLSB Ehrennadel Gold 05.04.2019 

14 Metzger, Ingrid 
14165 Turn- und 
Sportgemeinschaft 
Wilhelmsdorf e.V. 

WLSB Ehrennadel Gold 10.05.2019 

15 Werz, Werner 
14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WLSB Ehrennadel Gold 04.10.2019 

16 Heim, Barbara 
14184 Tennisclub Schlier-
Ankenreute e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

25.02.2019 

17 Hund, Josef 
14184 Tennisclub Schlier-
Ankenreute e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

25.02.2019 

18 Ihlo, Martina 
14184 Tennisclub Schlier-
Ankenreute e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

25.02.2019 

19 Egelhofer, Marlies 
14136 Allgemeiner 
Sportverein Waldburg e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

29.03.2019 

20 Haller, Josef 
14136 Allgemeiner 
Sportverein Waldburg e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

29.03.2019 

21 Quednau, Ralf 
14016 Sportverein Arnach 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

05.04.2019 

22 Gut, Walburga 
14016 Sportverein Arnach 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

05.04.2019 

23 Singer, Ralf 
14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

04.10.2019 

24 Rimmele, Klaus 
14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

04.10.2019 

25 Kiem, Martin 
14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

04.10.2019 

26 Egle, Jörg 
14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

04.10.2019 

27 Jelly, Alexander 
14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WSJ Ehrennadel Bronze 01.10.2019 

28 Hund, Karl 
14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WSJ Ehrennadel Bronze 04.10.2019 

29 Arnold, Werner 
14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WSJ Ehrennadel Bronze 04.10.2019 

30 Fessler, Udo 
14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WSJ Ehrennadel Bronze 04.10.2019 
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31 Kraus, Thorsten 
14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WSJ Ehrennadel Bronze 04.10.2019 

32 Lutz, Werner 
14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WSJ Ehrennadel Bronze 04.10.2019 

33 Mayer, Willi 
14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WSJ Ehrennadel Bronze 04.10.2019 

34 Schöllhorn, Vera 
14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WSJ Ehrennadel Bronze 04.10.2019 

35 
Tagliafierro, 
Michelle 

14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WSJ Ehrennadel Bronze 04.10.2019 

36 Schmid, Michael 
14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WSJ Ehrennadel Bronze 04.10.2019 

37 Arnold, Hubert 
14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WSJ Ehrennadel Bronze 04.10.2019 

38 Eser, Christina 
14002 Sportverein 
Aichstetten e.V. 

WSJ Ehrennadel Gold 07.12.2019 

39 
Bodenmüller, Hans-
Peter 

14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WSJ Ehrennadel Silber 04.10.2019 

40 Grüninger, Hubert 
14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WSJ Ehrennadel Silber 04.10.2019 

41 Rudow, Silvia 
14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WSJ Ehrennadel Silber 04.10.2019 

42 Ulrich, Nicole 
14004 Fußballverein 
Sportfreunde Altshausen 
e.V. 

WSJ Ehrennadel Silber 04.10.2019 

43 Kramer, Petra 
14002 Sportverein 
Aichstetten e.V. 

WSJ Ehrennadel Silber 07.12.2019 

44 Hau, Josef 
14002 Sportverein 
Aichstetten e.V. 

WSJ Ehrennadel Silber 07.12.2019 

 

 

2020 

 

Nr. Name Verein Ehrungsart Ehrungsdatum 

1 Seibold, Günter 
14113 1. Schwimmclub 
Ravensburg e.V. 

Sportkreis Ehrennadel 
Gold 

21.02.2020 

2 Straubinger, Dirk 
14016 Sportverein Arnach 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Bronze 

31.07.2020 

3 Ganze, Ingrid 
14170 Turn- und 
Sportverein Wuchzenhofen 
e.V. 

WLSB Ehrennadel Gold 13.03.2020 
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4 Schäfer, Isolde 
14292 Gymnastikgruppe 
Deuchelried e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

16.03.2020 

5 Jaehnz, Jürgen 
14039 Sportverein 
Bergatreute e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

27.03.2020 

6 
Bodenmüller, 
Werner 

14234 Sportgemeinde 
Christazhofen e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

27.03.2020 

7 Burow, Alexander 
14234 Sportgemeinde 
Christazhofen e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

27.03.2020 

8 Mösle, Berthold 
14076 Turnverein 1846 
Isny e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

16.10.2020 

 

 

2021 

 

Nr. Name Verein Ehrungsart Ehrungsdatum 

1 
Krattenmacher, 
Alois 

14132 Sportclub Unterzeil-
Reichenhofen e.V. 

Sportkreis Ehrennadel 
Gold 

24.09.2021 

2 Kornjak, Helmut 
14132 Sportclub Unterzeil-
Reichenhofen e.V. 

Sportkreis Ehrennadel 
Gold 

24.09.2021 

3 
Wieczorek, 
Roswitha 

14136 Allgemeiner 
Sportverein Waldburg e.V. 

Sportkreis Ehrennadel 
Gold 

01.10.2021 

4 
Hößle, Alice 14039 Sportverein 

Bergatreute e.V. 
Sportkreisehrenbrief 15.10.2021 

5 
Zobel, Sonja 14039 Sportverein 

Bergatreute e.V. 
Sportkreisehrenbrief 15.10.2021 

6 Schwenk, Joachim 
14170 Turn- und Sportverein 
Wuchzenhofen e.V. 

WLSB Ehrennadel Gold 08.10.2021 

7 Zettler, Michael 
14170 Turn- und 
Sportverein Wuchzenhofen 
e.V. 

WLSB Ehrennadel Gold 08.10.2021 

8 Fischer-Stähle, Ida 
14170 Turn- und 
Sportverein Wuchzenhofen 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

08.10.2021 

9 Lingenheil, Ludwig 
14170 Turn- und 
Sportverein Wuchzenhofen 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

08.10.2021 

10 Quednau, Anita 
14016 Sportverein Arnach 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Bronze 

31.07.2021 

11 Münsch, Nadja 
14016 Sportverein Arnach 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Bronze 

31.07.2021 

12 Kastelsky, Peter 
14132 Sportclub Unterzeil-
Reichenhofen e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Bronze 

24.09.2021 

13 Stiefenhofer, Anja 
14132 Sportclub Unterzeil-
Reichenhofen e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Bronze 

24.09.2021 

14 
Wietschorke, 
Roland 

14136 Allgemeiner 
Sportverein Waldburg e.V. 

WLSB Ehrennadel Gold 01.10.2021 
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15 Riedl, Ewald 
14016 Sportverein Arnach 
e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

31.07.2021 

16 Hierlemann, Bernd 
14132 Sportclub Unterzeil-
Reichenhofen e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

24.09.2021 

17 Weder, Thomas 
14132 Sportclub Unterzeil-
Reichenhofen e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

24.09.2021 

18 Schmuck, Beno 
14132 Sportclub Unterzeil-
Reichenhofen e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

24.09.2021 

19 Feirle, Harald 
14132 Sportclub Unterzeil-
Reichenhofen e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

24.09.2021 

20 Horn, Margit 
14132 Sportclub Unterzeil-
Reichenhofen e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

24.09.2021 

21 Krumböck, Karola 
14132 Sportclub Unterzeil-
Reichenhofen e.V. 

WLSB Ehrennadel 
Silber 

24.09.2021 

 

Der Sportkreis Ravensburg möchte an dieser Stelle nochmals allen Geehrten für Ihr großes 

Engagement in Ihren Sportvereinen und -verbänden danken! 
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VEREINSJUBILÄEN IM SPORTKREIS RAVENSBURG 2019-2022 

 

Jubiläum Jubiläumsjahr Gründungsjahr Verein 

25. 

2019 1994 
Reitergruppe Baindt e.V. 

Taekwondo Baindt e.V. 

2020 1995 
Schützenverein Berg e.V. 

Tennisfreunde Primisweiler e.V. 

2021 1996 TV Weingarten Handball e.V. 

2022 1997 Tennisclub Ebersbach e.V. 

50. 

2019 1969 
Turn- und Sportgemeinde Rohrdorf e.V. 

Reit- und Fahrverein Waltershofen e.V. 

2020 1970 
Reit- und Fahrverein Bad Wurzach e.V. 

Sportclub Unterzeil-Reichenhofen e.V. 

2021 1971 Tennisclub Leutkirch e.V. 

2022 1972 

Schützengilde Baindt e.V. 

Tennisclub Berg e.V. 

Tauchsportclub Ravensburg 1972 e.V. 

Sportverein Achberg e.V. 

Sportfreunde Urlau e.V. 

Reit- und Fahrverein Waldburg e.V. 

Miniaturgolf-Club (MGC) Ravensburg-
Weingarten 

Schachclub 72 Leutkirch e.V. 

75. 2022 1947 
Sportverein Ebersbach e.V. 

1. Tischtennisclub Wangen e.V. 

100. 

2019 1919 

Fußballverein Bad Waldsee e.V. 

Schützenverein Leupolz e.V. 

Sportverein Weissenau 1919 e.V. 

Sektion Wangen im Allgäu des Deutschen 
Alpenvereins (DAV) e.V. 

2020 1920 
Turn- und Sportverein Aitrach e.V. 

Sportverein 1920 Mochenwangen e.V. 

2021 1921 
Sportverein 1921 Oberzell e.V. 

Radfahrverein Concordia Rohrdorf e.V. 

2022 1922 
Sportverein "Edelweiß" Waltershofen e.V. 

Schachclub Wangen 1922 e.V. 

125. 2019 1894 Radfahrerverein 1894 Weingarten e.V. 

150. 2022 1872 Zimmerschützenverein Neutrauchburg e.V. 

175. 

2021 1846 Turnverein 1846 Isny e.V. 

2022 1847 Turn- und Sportgemeinde 1847 Leutkirch e.V. 

2022 1847 Turn- und Sportbund 1847 Ravensburg e.V. 

550. 2019 1469 Schützengilde 1469 Ravensburg e.V. 

 

Der Sportkreis Ravensburg fördert Vereinsjubiläen der ansässigen Sportvereine wie folgt: 
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Bitte denken Sie rechtzeitig an Einladungen und Grußworte für die Festzeitschriften. Bei 
100-, 125- und 150 (usw.) -jährigem Bestehen ist auch eine Einladung an den WLSB zu 

senden. 

 

Ausgeschüttete Gutscheine für Vereinsjubiläen 

 

  

Jubiläum 
 

Gutschein 

25 Jahre 50,00 € 

50 Jahre 100,00 € 

75 Jahre 150,00 € 

100 Jahre 200,00 € 

über 100 Jahre 
(125/ 150/ 175/ 200 Jahre) 

250,00 € 

Jubiläum 
 

Gutschein abgerufene Gutscheine 

2018 1.100,00 € 200,00 € 

2019 1.600,00 € 450,00 € 

2020 700,00 € 300,00 € 

2021 900,00 € 250,00 € 
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4.3 FÖRDERMITTEL 
 

SPORTFÖRDERMITTEL DES LANDKREISES RAVENSBURG 

Der Sportkreis Ravensburg verwaltet die Sportfördermittel des Landkreises Ravensburg, 

welche dem Grundsatz der Förderung von überörtlichen sportlichen Veranstaltungen 

unterliegen. Gemäß den Förderrichtlinien werden Zuschüsse im Jugend- und Erwachsenen-

Bereich ausgeschüttet. 

Jugend 2017/2018 - 2020/2021 

Im Jugendbereich gibt es Zuschussmöglichkeiten für die erfolgreiche Teilnahme an 

Meisterschaften, für den Besuch von Aus- und Fortbildungen sowie Fachliteratur zum 

Zwecke der Jugendförderung. 

 

 

 

Erwachsene 2017/2018 - 2020/2021 

Wohingegen im Erwachsenen-Bereich einzig Zuschüsse für die erfolgreiche Teilnahme an 

Meisterschaften gewährt werden. 

  

16.316,93 €
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10.528,55 €
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- Fördermittel Jugend

Antragssumme Zuschussumme



   

 
  65 

 

Insgesamt stehen für die Förderung 40.000,- € zur Verfügung. In den vergangenen Jahren 

hat keine Quotierung der Finanzmittel stattgefunden. Der Sportkreis Ravensburg behält sich 

vor, je nach zur Verfügung stehenden Mitteln, den Förderbetrag aufzustocken. 

Wir danken dem Landkreis für die tatkräftige finanzielle Unterstützung im Bereich 

Sportfördermitteln seit vielen Jahren! 

 

SPORTFÖRDERMITTEL DES WÜRTTEMBERGISCHEN LANDESPORTBUNDES E.V. 

Darüber hinaus sind alle im WLSB organisierten Vereine berechtigt, Fördermittel in den 

Gebieten Sportstättenbau, Sportgeräte, DOSB-Lizenzen seitens des WLSB zu erhalten. Eine 

Vielzahl unserer Mitgliedsvereine hat in den Jahren 2017 bis 2021 davon Gebrauch gemacht 

und konnte Baumaßnahmen verwirklichen, Anschaffungen tätigen sowie Übungsleiter*innen, 

Trainer*innen, Vereinsmanager*innen und Jugendleiter*innen beschäftigen. 

 

WLSB-SPORTSTÄTTENBAUFÖRDERUNG 2017-2021 

Die Förderung des Sportstättenbaus gehört zu den Kernaufgaben des WLSB. Denn 

moderne und funktionsfähige Sportstätten sind Voraussetzungen für ein hochwertiges 

Sportangebot und das wiederum ist die Basis für den Erfolg eines jeden Sportvereins. 

Der WLSB unterstützt seine Mitglieder mit Zuschüssen für Neubau, Instandsetzung und 

Reparatur von vereinseigenen Sportanlagen. Ebenso wird die energetische Sanierung von 

Sportstätten bezuschusst. 

 

15.856,20 €
14.358,50 €
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4.621,80 € 
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WLSB-SPORTGERÄTEFÖRDERUNG 2017-2021 

Viele Sportarten sind ohne Sportgeräte nicht durchführbar, ebenso braucht es geeignete 

Pflegegeräte, um Sportanlagen in optimalem Zustand zu halten. Der WLSB unterstützt die 

Sportvereine bei der Anschaffung von Sport- und Pflegegeräten mit Geldern aus dem 

Sportstättenbau-Fördertopf. Allerdings können die Zuschüsse aufgrund der Engpässe bei 

den staatlichen Fördermitteln nur mit Einschränkungen gewährt werden. 

 

 

 

 

 

156.840,00 €

97.290,00 €

115.080,00 €

165.550,00 €

noch nicht 
abgeschlossen

0 €

20.000 €

40.000 €

60.000 €

80.000 €

100.000 €

120.000 €

140.000 €

160.000 €

180.000 €

2017
12 Anträge

2018
24 Anträge

2019
17 Anträge

2020
21 Anträge

2021

- Sportstättenbauförderung

34.610,00 €

62.940,00 €

44.950,00 €

27.042,00 €

noch nicht 
abgeschlossen

0 €

10.000 €

20.000 €

30.000 €

40.000 €

50.000 €

60.000 €

70.000 €

2017
21 Anträge

2018
34 Anträge

2019
23 Anträge

2020
11 Anträge

2021

- Sportgeräteförderung



   

 
  67 

ZUSCHÜSSE FÜR INHABER VON DOSB-LIZENZEN 2017-2021 

WLSB-Mitgliedsvereine, bei denen Personen tätig sind, die im Besitz einer gültigen DOSB-

Lizenz sind, können aus Sportfördermitteln des Landes Baden-Württemberg 

Beschäftigungskostenzuschüsse erhalten. Das sind 

- Im Bereich Sportpraxis: Übungsleiter*innen C, Übungsleiter*innen B, Trainer*innen C, 

Trainer*innen B, Trainer*innen A 

- Im Bereich Vereinsführung: Vereinsmanager*innen C, Vereinsmanager*innen B 

- Im Bereich Jugendarbeit: Jugendleiter*innen 
 

 

 

WLSB-ZUSCHÜSSE „INKLUSION IM & DURCH SPORT“ 2017-2021 

Mit finanziellen Mitteln des Landes unterstützt der WLSB den organisierten Sport in 

Württemberg bei der „Inklusion im und durch Sport“. Der WLSB fördert all diejenigen 

Mitgliedsorganisationen, die sich mit ihrer Arbeit für inklusive Maßnahmen im Sport 

einsetzen und das Thema nachhaltig angehen möchten. Dazu gehören neben inklusiven 

Sportangeboten auch Projekte und Veranstaltungen, die für das Thema „Inklusion im und 

durch Sport“ sensibilisieren – ganz nach dem Motto „Einfach machen!“ – und einen 

Meilenstein in Richtung der Entwicklung eines nachhaltig inklusiven Sportvereins bilden. 
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WLSB-ZUSCHÜSSE „INTEGRATION DURCH SPORT“ 2017-2021 

Durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat bzw. das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge stehen finanzielle Mittel im DOSB-Bundesprogramm „Integration 

durch Sport“ für den Sport in Baden-Württemberg zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit 

dem Landessportverband Baden-Württemberg (LSV) stellt der Württembergische 

Landessportbund diese finanziellen Mittel denjenigen Mitgliedsorganisationen zur Verfügung, 

die sich mit ihrer Arbeit dafür engagieren, dass Menschen mit Migrationshintergrund stärker 

am organisierten Sport partizipieren. 

 

 

WSJ-ZUSCHÜSSE LANDESJUGENDPLAN 2017-2021 

Bei der Württembergischen Sportjugend können Zuschüsse für viele Formen der 

Jugendarbeit im Sport beantragt werden. Aus dem Landesjugendplan etwa werden 

finanzielle Mittel für die Jugendarbeit ((Zelte, Lehrgänge für Jugendleiter*innen, praktische 

Maßnahmen) und Jugendfreizeiten zur Verfügung gestellt. 

€26.243,81 

€32.567,24 

€28.128,21 

€1.712,00 
noch nicht 

abgeschlossen
0 €

5.000 €

10.000 €

15.000 €

20.000 €

25.000 €

30.000 €

35.000 €

2017
7 Anträge

2018
5 Anträge

2019
6 Anträge

2020
2 Anträge

2021

- Förderung "Inklusion im und durch Sport"

€17.367,54 

€8.977,24 €8.660,67 €9.303,38 

noch nicht 
abgeschlossen

0 €

2.000 €

4.000 €

6.000 €

8.000 €

10.000 €

12.000 €

14.000 €

16.000 €

18.000 €

20.000 €

2017
7 Anträge

2018
5 Anträge

2019
6 Anträge

2020
2 Anträge

2021

- Fördermittel "Integration durch Sport"



   

 
  69 
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5. DER SPORTKREIS RAVENSBURG IM ÜBERBLICK 

5.1 VERANSTALTUNGEN & BILDUNGSPROGRAMM 
 

Der Sportkreis Ravensburg sieht sich als Dienstleister für seine Vereine. Im Berichtszeitraum 

konnten wieder anerkannte Referenten für zahlreiche Veranstaltungen sowie Schulungen 

und Workshops aus dem Bildungsprogramm gewonnen werden. 

Im Jahr 2018 

Datum Veranstaltung 

22.02.2018 
in Weingarten 

AG Mitgliedsverbände 

28.02.2018 
in Weingarten 

Sportkreisjugendtag 

17.03.2018 
in Bad Waldsee 

Sportkreistag 

06.04.2018 
in Weingarten Infoabend „Kooperation Schule/ Kindergarten & Verein“ 

17.04.2018 
in Weingarten 

Infoabend „Deutsches Sportabzeichen“ 

19.04.2018 
in Weingarten 

Infoabend „Klärung juristische Fragen zu §72a SGB VIII“ 

21.04.2018 
in Ravensburg 

WSJ-Fachtag Kinder- und Jugendschutz 

28.04.2018 
in Wangen i.A. Infovormittag „Neue Datenschutz-Grund-Verordnung (DSGVO)“ 

12.06.2018 
in Weingarten 

Treffen mit Stadtsportverbänden 

14.07.2018 
in Vogt 

Frauen – Sport und mehr 

19.07.2018 
in Weingarten 

Sportabzeichen-Ehrung 

22.-28.07.2018 
In Oberschwaben Deutsch-Israelische Jugendbegegnung 

09.10.2018 
in Biberach 

WLSB-Bauberatung (Kooperation mit Sportkreis Biberach) 

13.10.2018 
in Ravensburg 

Prüferlehrgang „Deutsches Sportabzeichen“ 

18.10.2018 
in Bad Waldsee 

WLSB-Infotour „Sportfreianlagen – Reinigung & Pflege“  

20.10.2018 
in Ravensburg Infovormittag „e-sports“ 

25.10.2018 
in Wangen 

Infoabend „Umgang mit Lebensmitteln im Verein/ auf Vereinsfesten“  

27.10.2018 
in Baienfurt 

Fahrsicherheits-Training 

07.11.2018 
in Weingarten 

Infoabend „Sportverein 2030“ (Kooperation mit STB) 

http://www.sportkreis-ravensburg.de/2015-12-03-14-11-63/beim-sportkreis/archiv/icalrepeat.detail/2014/03/13/321/-/info-abend-der-neue-sportversicherungsvertrag-des-wlsb-2014
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10.11.2018 
in Weingarten 

Erste-Hilfe-Kurs 

17.11.2018 
in Ravensburg 

Qualifizierung für Schutzbeauftragte in Sportvereinen 
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Im Jahr 2019 

Datum Veranstaltung 

04.04.2019 
in Weingarten 

Infoabend „Deutsches Sportabzeichen“ 

05.04.2019 
in Weingarten 

Infoabend „Kooperation Schule/ Kindergarten & Verein“ 

07.05.2019 
in Wangen i.A. 

Infoabend „Alles was Recht ist …“ (Kooperation mit KJR)  

15.05.2019 
in Ravensburg 

Buddy-Sportabzeichen 

06.06.2019 
in Ravensburg 3. Inklusionssporttag 

27.06.2019 
in Vogt 

Treffen mit Großvereinen & Stadtsportverbänden 

11.07.2019 
in Bad Waldsee 

Sportabzeichenehrung 

13.07.2019 
in Vogt 

Frauen – Sport und mehr 

19.-26.08.2019 
in Israel Deutsch-Israelische Jugendbegegnung 

22.10.2019 
in Weingarten 

WLSB-Bauberatung 

02.11.2019 
in Weingarten 

Dankeschön-Sportshow 

14.11.2019 
in Weingarten 

Infoabend „Zuschüsse „Wo gibt`s was?““ (Kooperation mit KJR)  

19.11.2019 
in Weingarten 

Infoabend „Basiswissen „Vereinssteuerrecht““ 

21.11.2019 
in Weingarten 

Workshop „Pressearbeit“ 
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Im Jahr 2020 

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden ab Anfang März 2020 die geplanten Termine 

abgesagt oder im digitalen Format durchgeführt. 

 

Datum Veranstaltung 

01.02.20120i 

in Ravensburg 
Qualifizierung für Schutzbeauftragte in Sportvereinen 

03.03.2020 
in Weingarten 

Treffen mit Großvereinen & Stadtsportverbänden 

19.11.2020 
online 

Infoabend „Sportverein 2030: ort- und zeitunabhängige Angebote 
schaffen“ (Kooperation mit STB) 
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Im Jahr 2021 

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden auch in diesem Jahr geplante Termine abgesagt 

oder im digitalen Format durchgeführt. 

 

Datum Veranstaltung 

25.03.2021 
online 

Infoabend "ARAG-Sportversicherung“ 

08.05.2021 
online 

Infovormittag „Vereinssteuerrecht“  

01.07.2021 
online 

Infoabend „Sportverein 2030: ort- und zeitunabhängige Angebote 
schaffen“ (Kooperation mit STB) 

12.-21.08.2021 
in Ravensburg/ 

Weingarten 

LaufZEIT 

09.10.2021 
in Wangen i.A. 

Prüferlehrgang „Deutsches Sportabzeichen“ 

16.10.2021 
in Weingarten 

Fahrsicherheitstraining 
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5.2 SATZUNGSENTWURF SPORTKREIS RAVENSBURG E.V. 
 
Nachfolgend finden Sie den neu erarbeiteten Satzungsentwurf, welcher beim kommenden 

Sportkreistag (Mitgliederversammlung) am 21. Mai 2022 zur Beschlussfassung vorliegen 

wird. 

Alte Fassung 
Beschlossen am Sportkreistag 17.03.2018 

Neue Fassung 
Beschlussfassung Sportkreistag 21.05.2022 

Hinweis: Personenbezeichnungen in der 
vorliegenden Satzung sind geschlechtsneutral zu 
verstehen. 
 
 
 
§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr und Zweck 
 
1. Der Verein führt den Namen Sportkreis 

Ravensburg e.V. im Württembergischen 
Landessportbund (WLSB) und ist in das 
Vereinsregister des zuständigen 
Amtsgerichts eingetragen. Der Verein hat 
seinen Sitz in Ravensburg. Das 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung des 
Sports und der freien Jugendhilfe. Der 
Satzungszweck wird insbesondere dadurch 
verwirklicht, 

 

a. dafür einzustehen, dass allen die 
Möglichkeit gegeben wird, unter 
zeitgemäßen Bedingungen Sport zu 
treiben,  

b. den Sport in jeder Beziehung weiter zu 
entwickeln und die dafür erforderlichen 
Maßnahmen zu koordinieren unter 
besonderer Berücksichtigung der 
umfangreicher und gewichtiger 
werdenden Freizeit,  

c. den Sport in überverbandlichen und 
überfachlichen Angelegenheiten im 
kommunalen und öffentlichen Bereich 
zu vertreten und die damit 
zusammenhängenden Fragen seiner 
Mitglieder zu regeln. 
 

3. Der Verein setzt sich zur Aufgabe, nach dem 
Grundsatz der Freiwilligkeit und unter 
Ausschluss von parteipolitischen, ethnischen 
und konfessionellen Gesichtspunkten der 
Gesundheit und der Allgemeinheit, 
insbesondere der Jugend, zu dienen. 
 

4. Der Sportkreis bekennt sich ausdrücklich zum 
Ethik-Code des WLSB und den darin 
enthaltenen Prinzipien; er wird diesen für sich 
und seine Mitglieder als verbindlich erachten. 

 

Hinweis: Die in dieser Satzung verwandten 
personenbezogenen Formulierungen sind 
geschlechtsneutral zu verstehen und schließen 
alle Geschlechterformen (männlich, weiblich, 
divers) ausdrücklich mit ein. 
 
§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr und Zweck 
 
1. Der Verein führt den Namen Sportkreis 

Ravensburg e.V. im Württembergischen 
Landessportbund (WLSB) und ist in das 
Vereinsregister des zuständigen 
Amtsgerichts eingetragen. Der Verein hat 
seinen Sitz in Ravensburg. Das 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung des 
Sports und der freien Jugendhilfe. Der 
Satzungszweck wird insbesondere dadurch 
verwirklicht, 

 

a. dafür einzustehen, dass allen die 
Möglichkeit gegeben wird, unter 
zeitgemäßen Bedingungen Sport zu 
treiben,  

b. den Sport in jeder Beziehung weiter zu 
entwickeln und die dafür erforderlichen 
Maßnahmen zu koordinieren unter 
besonderer Berücksichtigung der 
umfangreicher und gewichtiger 
werdenden Freizeit,  

c. den Sport in überverbandlichen und 
überfachlichen Angelegen-heiten im 
kommunalen und öffentlichen Bereich zu 
vertreten und die damit 
zusammenhängenden Fragen seiner 
Mitglieder zu regeln. 

 

3. Der Verein setzt sich zur Aufgabe, nach dem 
Grundsatz der Freiwilligkeit und unter 
Ausschluss von parteipolitischen, ethnischen 
und konfessionellen Gesichtspunkten der 
Gesundheit und der Allgemeinheit, 
insbesondere der Jugend, zu dienen. 
 

4. Der Sportkreis bekennt sich ausdrücklich zum 
Ethik-Code des WLSB und den darin 
enthaltenen Prinzipien; er wird diesen für sich 
und seine Mitglieder als verbindlich erachten. 
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§2 Gemeinnützigkeit 
 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuer-begünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos 
tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 
Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. 
 

2. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck des Vereins fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 

 
3. Die Organe des Vereins arbeiten 

grundsätzlich ehrenamtlich. Neben der 
Erstattung tatsächlich entstandener Auslagen 
ist es zulässig, für die satzungsmäßigen 
Tätigkeiten eine angemessene pauschale 
Vergütung gemäß §3 Nr. 26a EStG zu 
zahlen. Über die Höhe dieser 
Pauschalvergütung entscheidet der 
Sportkreisvorstand. 

 
§3 Aufgaben 

 

1. Der Sportkreis ist gemäß §21 der Satzung 
des WLSB dessen rechtlich selbstständige 
Untergliederung (Zweigverein). 

 

2. Als regionale Gliederung des WLSB erfüllt der 
Sportkreis die Aufgaben des WLSB im 
Vereinsgebiet, soweit diese in die regionale 
Kompetenz fallen. Dazu gehören 
insbesondere 

 

a. Behandlung sport- und 
gesellschaftspolitischer 
Grundsatzfragen;  

b. Kontakte zu Sportorganisationen, 
parlamentarischen, staatlichen und 
kommunalen Stellen, Vertretung bei 
Behörden und anderen 
gesellschaftlichen Gruppierungen;  

c. Medienpolitik, Öffentlichkeitsarbeit;  
d. Förderung und Pflege der Jugendarbeit; 
e. Betreuung und Verwaltung des 

Vermögens und etwaiger Beteiligungen;  
f. Unterstützung der 

Mitgliedsorganisationen in 
überfachlichen Aufgaben der 
Sportfachverbände;  

g. Unterstützung von Maßnahmen für die 
Talentsuche/ Talent-förderung in 
Abstimmung mit den 
Sportfachverbänden;  

h. Förderung des Breiten- und 
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Freizeitsports sowie des gesund-
heitsorientierten Sports in Absprache 
mit den Sportfachverbänden;  

i. Maßnahmen zur Umsetzung und 
Fortschreibung des Frauenförderplans; 

j. Integration ausländischer Mitbürger;  
k. Durchführung dezentraler Maßnahmen 

zur Aus- und Fortbildung staatlich 
anerkannter lizenzierter Übungsleiter 
und von Führungskräften des Sports im 
überfachlichen Bereich;  

l. Beratung beim Bau und der Einrichtung 
von Sportstätten und bei der 
Anschaffung von Sportgeräten;  

m. Durchführung der Ausschreibung 
„Deutsches Sportabzeichen" und 
Verleihung desselben;  

n. Förderung der Zusammenarbeit von 
Verein und Schule;  

o. Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements und des Ehrenamts  

p. sportärztliche Beratungsdienste für die 
Mitglieder. 

 

3. Der Sportkreis fördert und unterstützt seine 
Mitgliedsvereine und die ihm angehörenden 
Mitgliedsverbände oder deren 
Untergliederungen in allen überfachlichen 
Fragen. Die sportfachlichen Aufgaben werden 
ausschließlich durch die jeweiligen 
Sportfachverbände oder deren regionale 
Untergliederungen erfüllt. 

 

§4 Mitgliedschaft 

 

1. Mitglieder des Sportkreises sind 
 

• die Mitgliedsvereine des WLSB, die ihren 
Sitz im Gebiet des Sport-kreises haben,  

• die Mitgliedsverbände oder deren 
Untergliederungen des WLSB, deren 
Sportart in einem dem Sportkreis 
angehörenden Mitgliedsverein des WLSB 
betrieben wird.  

 

Sie erwerben diese Mitgliedschaft 

automatisch mit dem Erwerb der 

Mitgliedschaft im WLSB. Eine Mitgliedschaft 

nur im Sportkreis oder nur im WLSB ist 

ausgeschlossen. 

 

2. Die Mitgliedschaft im Sportkreis endet mit 
dem Wegfall der Mitgliedschaft im WLSB. 

 

3. Natürliche Personen können zu 
Ehrenmitgliedern des Sportkreises ohne 
Stimmrecht ernannt werden. Näheres regelt 
die Ehrungsordnung des Sportkreises, die 
vom Sportkreisvorstand beschlossen wird. 
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vom Sportkreisvorstand beschlossen wird. 



   

 
  78 

 

4. Der Sportkreis und seine Mitglieder sind 
berechtigt durch gemäß der Satzung des 
WLSB gewählte Delegierte an 
Landessportbundtagen und an Sitzungen der 
WLSB-Organe teilzunehmen, Anträge zur Be-
schlussfassung einzubringen und bei der 
Fassung der Beschlüsse mitzuwirken und ihr 
Stimmrecht auszuüben. 

 

5. Der Sportkreis erhebt keine Mitgliedsbeiträge. 
Der Sportkreis kann aber durch Beschluss 
des Sportkreistages bei seinen Mitgliedern 
Umlagen für dringende Aufgaben zur 
Erfüllung satzungsmäßiger Zwecke sowie für 
gemeinnützige Projekte oder Vorhaben des 
Sportkreises erheben; die Umlagen dürfen die 
Höhe des durch das Mitglied an den WLSB 
zu zahlenden einfachen Jahresbeitrages nicht 
übersteigen. Die Erhebung von Umlagen 
bedarf der vorherigen Zustimmung des 
Vorstandes des WLSB. Umlagen sind 
Zahlungen im Sinne des §20 Abs. V. der 
WLSB-Satzung. 

 

§5 Sportkreis und WLSB 

 

1. Der Sportkreis ist verpflichtet, 
 

a. sich den Satzungen und Ordnungen des 
WLSB zu unterwerfen und 
Entscheidungen und Beschlüsse der 
WLSB-Organe auszuführen;  

b. alle finanziellen Verpflichtungen und 
Verbindlichkeiten dem WLSB gegenüber 
zu erfüllen.  

 

2. Die Satzung des Sportkreises darf der 
Satzung des WLSB nicht entgegenstehen; die 
Satzung sowie jede Änderung bedarf der 
Zustimmung des WLSB. 

 

3. Der Sportkreis hat 
 

a. die beauftragten Vertreter des WLSB-
Präsidiums an seinen Sportkreistagen 
und Sitzungen teilnehmen zu lassen und 
ihnen auf Verlangen das Wort zu erteilen;  

b. dem Präsidium des WLSB oder von ihm 
beauftragten Personen Einblick in die 
Akten und Geschäftsbücher zu geben.  
 

4. Der Sportkreis wird Streitigkeiten, die aus der 
Mitgliedschaft im WLSB mit diesem 
erwachsen, dem Präsidium des WLSB oder 
dem Ehrenrat - sofern ein solcher gebildet ist 
– diesem zur Schlichtung unterbreiten und 
den Schlichtungsspruch akzeptieren. 

 

5. Die Ausgliederung des Sportkreises aus dem 

 

4. Der Sportkreis und seine Mitglieder sind 
berechtigt durch gemäß der Satzung des 
WLSB gewählte Delegierte an 
Landessportbundtagen und an Sitzungen der 
WLSB-Organe teilzunehmen, Anträge zur Be-
schlussfassung einzubringen und bei der 
Fassung der Beschlüsse mitzuwirken und ihr 
Stimmrecht auszuüben. 

 

5. Der Sportkreis erhebt keine Mitgliedsbeiträge. 
Der Sportkreis kann aber durch Beschluss 
des Sportkreistages bei seinen Mitgliedern 
Umlagen für dringende Aufgaben zur 
Erfüllung satzungsmäßiger Zwecke sowie für 
gemeinnützige Projekte oder Vorhaben des 
Sportkreises erheben; die Umlagen dürfen die 
Höhe des durch das Mitglied an den WLSB 
zu zahlenden einfachen Jahresbeitrages nicht 
übersteigen. Die Erhebung von Umlagen 
bedarf der vorherigen Zustimmung des 
Vorstandes des WLSB. Umlagen sind 
Zahlungen im Sinne des §20 Abs. V. der 
WLSB-Satzung. 

 

§5 Sportkreis und WLSB 

 

1. Der Sportkreis ist verpflichtet, 
 

a. sich den Satzungen und Ordnungen des 
WLSB zu unterwerfen und 
Entscheidungen und Beschlüsse der 
WLSB-Organe auszuführen;  

b. alle finanziellen Verpflichtungen und 
Verbindlichkeiten dem WLSB gegenüber 
zu erfüllen.  

 

2. Die Satzung des Sportkreises darf der 
Satzung des WLSB nicht entgegenstehen; die 
Satzung sowie jede Änderung bedarf der 
Zustimmung des WLSB. 

 

3. Der Sportkreis hat 
 

a. die beauftragten Vertreter des WLSB-
Präsidiums an seinen Sportkreistagen 
und Sitzungen teilnehmen zu lassen und 
ihnen auf Verlangen das Wort zu erteilen;  

b. dem Präsidium des WLSB oder von ihm 
beauftragten Personen Einblick in die 
Akten und Geschäftsbücher zu geben.  
 

4. Der Sportkreis wird Streitigkeiten, die aus der 
Mitgliedschaft im WLSB mit diesem 
erwachsen, dem Präsidium des WLSB oder 
dem Ehrenrat - sofern ein solcher gebildet ist 
– diesem zur Schlichtung unterbreiten und 
den Schlichtungsspruch akzeptieren. 

 

5. Die Ausgliederung des Sportkreises aus dem 



   

 
  79 

WLSB stellt eine Änderung des 
Vereinszweckes des Sportkreises dar. 

 

§6 Organe des Sportkreises 

 

Organe des Sportkreises sind: 

1. Der Sportkreistag (Mitgliederversammlung) 
2. Der Sportkreisvorstand 
3. Das Sportkreispräsidium 
 

§7 Sportkreistag (Mitgliederversammlung) 

 

1. Der ordentliche Sportkreistag ist die 
Versammlung der Vertreter der 
Mitgliedsvereine, der dem Sportkreis 
angehörenden Mitgliedsverbände oder deren 
Untergliederungen und des 
Sportkreisvorstandes. Er wird alle vier Jahre 
durchgeführt und zwar mindestens sechs 
Wochen vor dem Landessportbundtag, bei 
dem regelmäßige Wahlen sind. 
 

Der Sportkreistag wählt die Delegierten des 

Sportkreises für den Landessportbundtag 

sowie die Vertreter für die Vollversammlung 

der Sportkreise und Mitgliedsvereine. Zu den 

Delegierten ist zusätzlich mindestens ein 

Drittel der Zahl dieser Delegierten als 

Ersatzdelegierte zu wählen. 

 

Der Sportkreistag ist vom Sportkreisvorstand 

einzuberufen. Die Einberufung erfolgt 

mindestens einen Monat vorher durch 

Veröffentlichung im offiziellen Verbandsorgan 

(zurzeit: „SPORT in BW“ – Ausgabe WLSB); 

dabei ist die Tagesordnung bekannt zu 

geben. 
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Der Sportkreistag kann als 

Präsenzveranstaltung und/ oder als virtuelle 

Versammlung stattfinden. Zur 

Präsenzversammlung treffen sich alle 

Teilnehmenden an einem gemeinsamen Ort. 

Die virtuelle Versammlung erfolgt durch 

Einwahl der Teilnehmenden in eine Video- 

und/ oder Telefonkonferenz. Eine 

Kombination von Präsenzversammlung und 

virtueller Versammlung ist zulässig, indem 

den Mitgliedern die Möglichkeit eröffnet wird, 

an der Präsenzversammlung mittels Video- 

oder Telefonkonferenz teilzunehmen. 

 

Das Sportkreispräsidium entscheidet über die 

Form der Versammlung und teilt diese in der 

Einladung zur Mitgliederversammlung mit. Bei 
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2. Aufgaben des Sportkreistages sind 
insbesondere: 

 

• Entgegennahme der Berichte  

• Entgegennahme und Genehmigung des 
Berichts der Kassenprüfer 

• Entlastung des Sportkreisvorstandes 

• Wahlen oder Bestätigungen  

• Beschlussfassung über Umlagen  

• Beschlussfassung über Satzungsänderungen  

• Beschlussfassung über Anträge  

• Ehrungen  
 

3. Anträge zur Tagesordnung müssen schriftlich 
spätestens zwei Wochen vor dem 
Sportkreistag beim Sportkreis eingegangen 
sein. Verspätet eingehende Anträge werden 
nicht mehr auf die Tagesordnung gesetzt. 
 

Über die Zulassung von 

Dringlichkeitsanträgen entscheidet der 

Sportkreistag mit einfacher Mehrheit. 

Dringlichkeitsanträge können nur mit 

Ereignissen begründet werden, die nach 

Ablauf der Antragsfrist eingetreten oder 

bekannt geworden sind. Anträge auf 

Änderung der Satzung oder auf Auflösung 

des Sportkreises sind als Dring-

lichkeitsanträge unzulässig. 

 

Ein außerordentlicher Sportkreistag findet 

statt, wenn das Sport-kreispräsidium die 

Einberufung für erforderlich hält oder wenn 

die Einberufung schriftlich von mindestens 

einem Viertel der Stimmen der bei dem 

Sportkreistag stimmberechtigten Mitglieder 

unter Angabe des Zwecks und der Gründe 

beantragt wird. Für die Einberufung und 

Durchführung des außerordentlichen 

Sportkreistages sowie bei Abstimmungen 

gelten die Vorschriften für ordentliche 

Sportkreistage entsprechend. Die Ein-

berufungsfrist beträgt 2 Wochen, die Frist für 

einer virtuellen Mitgliederversammlung 

werden die Zugangsdaten spätestens 2 

Stunden vor Beginn der Versammlung 

bekannt gegeben. Ausreichend ist dabei die 

ordnungsgemäße Absendung der E-Mail an 

die letzte dem Sportkreis bekannt gegebene 

E-Mail-Adresse des jeweiligen Mitglieds. Zur 

Vermeidung der Teilnahme unberechtigter 

Personen an der Mitgliederversammlung, ist 

es den Mitgliedern untersagt, die 

Zugangsdaten an Dritte weiterzugeben. 
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die Einreichung von Anträgen 1 Woche. 

 

4. Bei Sportkreistagen stimmberechtigt sind: 
 

a. die Mitglieder des Sportkreisvorstandes 
mit je einer nicht übertragbaren Stimme;  

b. die von den Mitgliedsvereinen entsandten 
Delegierten; jeder Mitgliedsverein hat für 
je 500 angefangene Einzelmitglieder über 
14 Jahre zwei Stimmen;  

c. die Delegierten der Mitgliedsverbände 
oder deren Untergliederungen; jeder 
Mitgliedsverband oder dessen 
Untergliederung hat mindestens zwei 
Stimmen. Mitgliedsverbände oder deren 
Untergliederungen mit mehr als 3.000 
Mitgliedern über 14 Jahre im Sportkreis 
haben je 6 Stimmen, mit mehr als 5.000 
Mitgliedern über 14 Jahre je 10 Stimmen, 
mit mehr als 20.000 Mitgliedern über 14 
Jahre je 20 Stimmen.  

 

Jeder Delegierte kann bis zu drei Stimmen 

auf sich vereinigen; Mitglieder des 

Sportkreisvorstandes können nicht 

gleichzeitig Delegierte sein. 

 

5. Soweit in dieser Satzung nichts anderes 
bestimmt ist, fasst der Sportkreistag seine 
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen 
und ungültige Stimmen werden nicht 
mitgezählt. Stimmengleichheit bedeutet 
Ablehnung. Die Abstimmung erfolgt 
grundsätzlich offen. Im Einzelfall kann eine 
andere Art der Abstimmung beschlossen 
werden.  

 

6. Für die Durchführung von Wahlen gilt: 
 

a. Steht für ein Amt nur ein Kandidat zur 
Wahl, so ist er gewählt, wenn er die 
Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhält; wenn nicht, ist über einen 
neuen Wahlvorschlag abzustimmen.  

 

b. Stehen mehrere Kandidaten zur Wahl, ist 
derjenige gewählt, der mehr als die Hälfte 
der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhalten hat.  

 

c. Wird diese Stimmenzahl von keinem der 
Kandidaten erreicht, so findet zwischen 
den beiden Kandidaten, die im ersten 
Wahlgang die meisten Stimmen erhalten 
haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist 
der Bewerber, der die meisten Stimmen 
erhält. Stellt sich für die Stichwahl nur 
noch ein Kandidat zur Verfügung, ist er 

die Einreichung von Anträgen 1 Woche. 

 

4. Bei Sportkreistagen stimmberechtigt sind: 
 

a. die Mitglieder des Sportkreisvorstandes 
mit je einer nicht übertragbaren Stimme;  

b. die von den Mitgliedsvereinen entsandten 
Delegierten; jeder Mitgliedsverein hat für 
je 500 angefangene Einzelmitglieder über 
14 Jahre zwei Stimmen;  

c. die Delegierten der Mitgliedsverbände 
oder deren Untergliederungen; jeder 
Mitgliedsverband oder dessen 
Untergliederung hat mindestens zwei 
Stimmen. Mitgliedsverbände oder deren 
Untergliederungen mit mehr als 3.000 
Mitgliedern über 14 Jahre im Sportkreis 
haben je 6 Stimmen, mit mehr als 5.000 
Mitgliedern über 14 Jahre je 10 Stimmen, 
mit mehr als 20.000 Mitgliedern über 14 
Jahre je 20 Stimmen.  

 

Jeder Delegierte kann bis zu drei Stimmen 

auf sich vereinigen; Mitglieder des 

Sportkreisvorstandes können nicht 

gleichzeitig Delegierte sein. 

 

5. Soweit in dieser Satzung nichts anderes 
bestimmt ist, fasst der Sportkreistag seine 
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen 
und ungültige Stimmen werden nicht 
mitgezählt. Stimmengleichheit bedeutet 
Ablehnung. Die Abstimmung erfolgt 
grundsätzlich offen. Im Einzelfall kann eine 
andere Art der Abstimmung beschlossen 
werden.  

 

6. Für die Durchführung von Wahlen gilt: 
 

a. Steht für ein Amt nur ein Kandidat zur 
Wahl, so ist er gewählt, wenn er die 
Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhält; wenn nicht, ist über einen 
neuen Wahlvorschlag abzustimmen.  

 

b. Stehen mehrere Kandidaten zur Wahl, ist 
derjenige gewählt, der mehr als die Hälfte 
der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhalten hat.  

 

c. Wird diese Stimmenzahl von keinem der 
Kandidaten erreicht, so findet zwischen 
den beiden Kandidaten, die im ersten 
Wahlgang die meisten Stimmen erhalten 
haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist 
der Bewerber, der die meisten Stimmen 
erhält. Stellt sich für die Stichwahl nur 
noch ein Kandidat zur Verfügung, ist er 
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gewählt, wenn er die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen auf sich 
vereint. Führt weder die Stichwahl noch 
die Abstimmung über einen weiteren 
Wahlvorschlag nach Abs. 1 dieser 
Bestimmung zu einem Wahlergebnis, so 
ist der Sportkreisvorstand berechtigt, das 
Amt nach Mehrheitsbeschluss zu 
besetzen. 

 

Die Wahlen sind schriftlich und geheim 

durchzuführen, wenn zwei oder mehr 

Kandidaten sich um ein Amt bewerben. 

Bei nur einem Bewerber wird 

grundsätzlich offen durch Handzeichen 

gewählt. Wird ein Antrag auf geheime 

Wahl gestellt und von mindestens 20 

Stimmen unterstützt, ist geheim und 

schriftlich zu wählen. 

 

Ein Bewerber kann nur gewählt werden, 

wenn er schriftlich oder persönlich vor 

dem Sportkreistag vor der Durchführung 

des Wahlverfahrens erklärt, das Amt im 

Falle der Wahl zu übernehmen. 

 

7. Wahlen erfolgen auf die Dauer von vier 
Jahren, mindestens jedoch bis zu Neuwahlen. 

 

8. Eine Blockwahl ist zulässig. 
 

9. Diese Regelungen gelten auch für 
Beschlussfassungen und Wahlen der 
anderen Organe. Die Beschlüsse des 
Sportkreistages sind zu protokollieren und 
vom Protokollführer sowie zwei 
vertretungsberechtigten Mitgliedern des 
Sportkreispräsidiums zu unterzeichnen. 

 

§8 Sportkreisvorstand 

 

1. Der Sportkreisvorstand setzt sich zusammen 
aus 
a. den Mitgliedern des Sportkreispräsidiums 
b. drei Vertretern der Mitgliedsvereine, 

davon einer als Vertreter der 
Mitgliedsvereine in der Vollversammlung 
der Sportkreise und Mitgliedsvereine im 
WLSB 

c. drei Vertretern der Mitgliedsverbände 
bzw. deren Unter-gliederungen  

d. einem Vertreter der Sportkreisjugend 
e. dem Referenten für das Deutsche 

Sportabzeichen  
f. sowie bis zu fünf weiteren Beisitzer mit 

besonderen Aufgaben  
 

Scheidet ein Mitglied des 
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Sportkreisvorstandes vor dem nächsten 

Sportkreistag aus, wählt der 

Sportkreisvorstand das neue Mitglied auf die 

verbleibende Wahlzeit gemäß den 

Regelungen in §7 Nr. 6. 

 

2. Der Sportkreisvorstand soll mindestens 
zweimal im Jahr zusammentreten. Ihm 
obliegen die Entscheidungen, für die weder 
der Sportkreistag noch das 
Sportkreispräsidium zuständig sind. 

 

3. Die Sitzungen werden vom Vorstands- und 
Präsidiumssprecher einberufen und geleitet. 
Bei Verhinderung des Vorstands- und 
Präsidiumssprechers übernehmen die 
weiteren Mitglieder des geschäftsführenden 
Sportkreispräsidiums die Vertretung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Der Sportkreisvorstand kann dem 
Sportkreispräsidium oder einzelnen 
Mitgliedern des Sportkreisvorstandes die 
Durchführung bestimmter Aufgaben 
übertragen oder zur Erledigung einzelner 
Aufgaben Kommissionen bilden. 

 

§9 Sportkreispräsidium 

 

Dem Sportkreispräsidium gehören an 

Sportkreisvorstandes vor dem nächsten 

Sportkreistag aus, wählt der 

Sportkreisvorstand das neue Mitglied auf die 

verbleibende Wahlzeit gemäß den 

Regelungen in §7 Nr. 6. 

 

2. Der Sportkreisvorstand soll mindestens 
zweimal im Jahr zusammentreten. Ihm 
obliegen die Entscheidungen, für die weder 
der Sportkreistag noch das 
Sportkreispräsidium zuständig sind. 

 

3. Die Sitzungen werden vom Präsidenten 
einberufen und geleitet. Bei Verhinderung des 
Präsidenten übernehmen die weiteren 
Mitglieder des geschäftsführenden 
Sportkreispräsidiums die Vertretung. 

 

4. Die Sitzungen können als 
Präsenzveranstaltung und/ oder als virtuelle 
Versammlung stattfinden. Zur 
Präsenzversammlung treffen sich alle 
Teilnehmenden an einem gemeinsamen Ort. 
Die virtuelle Versammlung erfolgt durch 
Einwahl der Teilnehmenden in eine Video- 
und/ oder Telefonkonferenz. Eine 
Kombination von Präsenzversammlung und 
virtueller Versammlung ist zulässig, indem 
den Mitgliedern die Möglichkeit eröffnet wird, 
an der Präsenzversammlung mittels Video- 
oder Telefonkonferenz teilzunehmen. 

 

Der Sportkreis-Präsident entscheidet über die 

Form der Sitzung und teilt diese in der 

Einladung zur Vorstandsitzung mit. Bei einer 

virtuellen Vorstandsitzung werden die 

Zugangsdaten spätestens 2 Stunden vor 

Beginn der Versammlung bekannt gegeben. 

Ausreichend ist dabei die ordnungsgemäße 

Absendung der E-Mail an die letzte dem 

Sportkreis bekannt gegebene E-Mail-Adresse 

des jeweiligen Mitglieds. Zur Vermeidung der 

Teilnahme unberechtigter Personen an der 

Vorstandsitzung, ist es den Mitgliedern 

untersagt, die Zugangsdaten an Dritte 

weiterzugeben. 

 

5. Der Sportkreisvorstand kann dem 
Sportkreispräsidium oder einzelnen 
Mitgliedern des Sportkreisvorstandes die 
Durchführung bestimmter Aufgaben 
übertragen oder zur Erledigung einzelner 
Aufgaben Kommissionen bilden. 

 

§9 Sportkreispräsidium 

 

Dem Sportkreispräsidium gehören an 
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1. drei gleichberechtigte geschäftsführende 
Präsidiumsmitglieder, davon einer als 
Vorstands- und Präsidiumssprecher 

2. das Präsidiumsmitglied für Finanzen  
3. das Präsidiumsmitglied für Jugendarbeit 

(Sportkreisjugendleiter) 
4. das Präsidiumsmitglied für die Kommission 

„Frauen im Sport" (Frauenreferentin)  
5. sowie bis zu 5 weitere Präsidiumsmitglieder 

mit besonderen Aufgaben, wobei die Parität 
zwischen Mitgliedsvereinen und 
Mitgliedsverbänden zu beachten ist. 

 

Die Präsidiumsmitglieder gemäß Nr. 2-5 

können gleichzeitig geschäftsführende 

Präsidiumsmitglieder gemäß Nr. 1 sein. 

 

Dem geschäftsführenden 

(vertretungsberechtigten) Vorstand im Sinne 

des §26 BGB gehören die drei 

gleichberechtigten geschäftsführenden 

Präsidiumsmitglieder gemäß Nr. 1, davon 

einer als Vorstands- und Präsidiumssprecher, 

an. 

 

Die drei o.g. Mitglieder des 

geschäftsführenden Präsidiums sind allein 

vertretungsberechtigt; Sie können für die 

Erledigung der Aufgaben dem 

Sportkreisvorstand die Bildung von 

Ausschüssen und Ausschussmitgliedern 

vorschlagen. 

 

Der Sportkreisvorstand nach §8 wählt im 

Nachgang des Sportkreistags im Rahmen 

einer Vorstandsitzung analog der 

Wahlbestimmungen nach §7 Nr. 6 bis 8 den 

Vorstands- und Präsidiumssprecher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. drei gleichberechtigte geschäftsführende 
Präsidiumsmitglieder, davon einer als 
Präsident 

2. das Präsidiumsmitglied für Finanzen  
3. das Präsidiumsmitglied für Jugendarbeit 

(Sportkreisjugendleiter) 
4. das Präsidiumsmitglied für die Kommission 

„Frauen im Sport" (Frauenreferentin)  
5. sowie bis zu 5 weitere Präsidiumsmitglieder 

mit besonderen Aufgaben, wobei die Parität 
zwischen Mitgliedsvereinen und 
Mitgliedsverbänden zu beachten ist. 

 

Die Präsidiumsmitglieder gemäß Nr. 2-5 

können gleichzeitig geschäftsführende 

Präsidiumsmitglieder gemäß Nr. 1 sein. 

 

Dem geschäftsführenden 

(vertretungsberechtigten) Vorstand im Sinne 

des §26 BGB gehören die drei 

gleichberechtigten geschäftsführenden 

Präsidiumsmitglieder gemäß Nr. 1, davon 

einer als Präsident, an. 

 

 

Die drei o.g. Mitglieder des 

geschäftsführenden Präsidiums sind allein 

vertretungsberechtigt; Sie können für die 

Erledigung der Aufgaben dem 

Sportkreisvorstand die Bildung von 

Ausschüssen und Ausschussmitgliedern 

vorschlagen. 

 

Der Sportkreisvorstand nach §8 wählt im 

Nachgang des Sportkreistags im Rahmen 

einer Vorstandsitzung analog der 

Wahlbestimmungen nach §7 Nr. 6 bis 8 den 

Präsidenten sowie die zwei Vizepräsidenten. 

 

Die Sitzungen können als 

Präsenzveranstaltung und/ oder als virtuelle 

Versammlung stattfinden. Zur 

Präsenzversammlung treffen sich alle 

Teilnehmenden an einem gemeinsamen Ort. 

Die virtuelle Versammlung erfolgt durch 

Einwahl der Teilnehmenden in eine Video- 

und/ oder Telefonkonferenz. Eine 

Kombination von Präsenzversammlung und 

virtueller Versammlung ist zulässig, indem 

den Mitgliedern die Möglichkeit eröffnet wird, 

an der Präsenzversammlung mittels Video- 

oder Telefonkonferenz teilzunehmen. 

 

Der Sportkreis-Präsident entscheidet über die 
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Das Sportkreispräsidium erledigt die 

laufenden Geschäfte des Sportkreises. Es 

kann zur Regelung einzelner 

Aufgabenbereiche eine Geschäftsordnung 

beschließen. Die Zuständigkeiten werden in 

einem Geschäftsverteilungsplan festgehalten 

und den Mitgliedern spätestens sechs 

Wochen nach der Wahl durch 

Veröffentlichung auf der Homepage des 

Sportkreises kenntlich gemacht. 

Zuständigkeitsänderungen sind jederzeit 

möglich und unverzüglich zu veröffentlichen. 

 

§10 Arbeitsgemeinschaft der 

Mitgliedsverbände 

 

1. Die Vorsitzenden oder Vertreter der dem 
Sportkreis angehörenden Mitgliedsverbände 
oder deren Untergliederungen gehören der 
Arbeitsgemeinschaft der Mitgliedsverbände 
an. 

 

2. Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft ist es, 
insbesondere den Vertreter der 
Mitgliedsverbände in den Organen des 
Sportkreises zur Wahl vorzuschlagen. 

 

3. Die Arbeitsgemeinschaft wählt in eigener 
Zuständigkeit ihren Vor-sitzenden und einen 
stellvertretenden Vorsitzenden. Der 
Vorsitzende oder bei Verhinderung der 
Stellvertreter laden zu den Sitzungen ein. 

 

§11 Sportkreisjugend 

 

1. Die Jugendarbeit im Sportkreis obliegt der 
Sportkreisjugend gemäß einer vom 
Sportkreisjugendtag beschlossenen 
Jugendordnung. Diese bedarf der 
Zustimmung des Sportkreisvorstandes. Die 
Jugendordnung der Sportkreisjugend darf der 
Jugendordnung der Württembergischen 

Form der Sitzung und teilt diese in der 

Einladung zur Präsidiumssitzung mit. Bei 

einer virtuellen Präsidiumssitzung werden die 

Zugangsdaten spätestens 2 Stunden vor 

Beginn der Versammlung bekannt gegeben. 

Ausreichend ist dabei die ordnungsgemäße 

Absendung der E-Mail an die letzte dem 

Sportkreis bekannt gegebene E-Mail-Adresse 

des jeweiligen Mitglieds. Zur Vermeidung der 

Teilnahme unberechtigter Personen an der 

Präsidiumssitzung, ist es den Mitgliedern 

untersagt, die Zugangsdaten an Dritte 

weiterzugeben. 

 

Das Sportkreispräsidium erledigt die 

laufenden Geschäfte des Sportkreises. Es 

kann zur Regelung einzelner 

Aufgabenbereiche eine Geschäftsordnung 

beschließen. Die Zuständigkeiten werden in 

einem Geschäftsverteilungsplan festgehalten 

und den Mitgliedern spätestens sechs 

Wochen nach der Wahl durch 

Veröffentlichung auf der Homepage des 

Sportkreises kenntlich gemacht. 

Zuständigkeitsänderungen sind jederzeit 

möglich und unverzüglich zu veröffentlichen. 

 

§10 Arbeitsgemeinschaft der 

Mitgliedsverbände 

 

1. Die Vorsitzenden oder Vertreter der dem 
Sportkreis angehörenden Mitgliedsverbände 
oder deren Untergliederungen gehören der 
Arbeitsgemeinschaft der Mitgliedsverbände 
an. 

 

2. Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft ist es, 
insbesondere den Vertreter der 
Mitgliedsverbände in den Organen des 
Sportkreises zur Wahl vorzuschlagen. 

 

3. Die Arbeitsgemeinschaft wählt in eigener 
Zuständigkeit ihren Vor-sitzenden und einen 
stellvertretenden Vorsitzenden. Der 
Vorsitzende oder bei Verhinderung der 
Stellvertreter laden zu den Sitzungen ein. 

 

§11 Sportkreisjugend 

 

1. Die Jugendarbeit im Sportkreis obliegt der 
Sportkreisjugend gemäß einer vom 
Sportkreisjugendtag beschlossenen 
Jugendordnung. Diese bedarf der 
Zustimmung des Sportkreisvorstandes. Die 
Jugendordnung der Sportkreisjugend darf der 
Jugendordnung der Württembergischen 
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Sportjugend im WLSB nicht entgegenstehen. 
 

2. Die Sportkreisjugend ist verpflichtet, 
Entscheidungen und Beschlüsse der 
Württembergischen Sportjugend zu befolgen. 
Der Sportkreisjugendleiter wird durch den 
Sportkreisjugendtag gewählt; er/sie bedarf 
der Bestätigung des Sportkreistages. 

 

Der Sportkreisjugendtag kann auf der 

Grundlage der Jugendordnung eine 

Sportkreisjugendleitung im Sportkreis 

einrichten.  

 

Der Sportkreis erkennt für seine Mitglieder die 

Rahmenbedingungen der Anerkennung für 

die Trägerschaft der freien Jugendhilfe an 

und setzt diese in der Arbeit mit seiner 

Sportkreisjugend im Sinne des §16 der 

WLSB-Satzung um. 

 

§12 Frauen im Sport 

 

Es wird eine Kommission „Frauen im Sport" 

gebildet. Vorsitzende der Kommission ist die vom 

Sportkreistag gewählte Frauenreferentin. Die 

anderen Mitglieder der Kommission werden vom 

Sportkreisvorstand eingesetzt. 

 

Aufgabe der Kommission „Frauen im Sport" ist es, 

insbesondere den Frauenförderplan des WLSB 

im Sportkreis zu realisieren. 

 

§13 Finanzen 

 

1. Die Finanzierung der vom WLSB 
übertragenen Aufgaben erfolgt durch diesen.  

 

2. Die Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungsführung erfolgt unter der 
Verantwortung des Präsidiumsmitglieds für 
Finanzen durch die Geschäftsstelle des 
Sportkreises. Sie unterliegt der Prüfung durch 
Kassenprüfer, die vom Sportkreistag zu 
wählen sind (vgl. § 15). 

 

§14 Sportkreisverwaltung 

 

1. Zur Erfüllung seiner Aufgaben und zur 
Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen kann 
der Sportkreis eine Geschäftsstelle einrichten.  

 

2. Die Anstellung hauptamtlicher Mitarbeiter 
erfolgt auf der Grundlage des jeweiligen 
Haushaltsplanes und bedarf eines 
Beschlusses des Sportkreisvorstandes. 
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anderen Mitglieder der Kommission werden vom 
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insbesondere den Frauenförderplan des WLSB 

im Sportkreis zu realisieren. 

 

§13 Finanzen 

 

1. Die Finanzierung der vom WLSB 
übertragenen Aufgaben erfolgt durch diesen.  

 

2. Die Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungsführung erfolgt unter der 
Verantwortung des Präsidiumsmitglieds für 
Finanzen durch die Geschäftsstelle des 
Sportkreises. Sie unterliegt der Prüfung durch 
Kassenprüfer, die vom Sportkreistag zu 
wählen sind (vgl. § 15). 

 

§14 Sportkreisverwaltung 

 

1. Zur Erfüllung seiner Aufgaben und zur 
Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen kann 
der Sportkreis eine Geschäftsstelle einrichten.  

 

2. Die Anstellung hauptamtlicher Mitarbeiter 
erfolgt auf der Grundlage des jeweiligen 
Haushaltsplanes und bedarf eines 
Beschlusses des Sportkreisvorstandes. 
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§15 Kassenprüfer 
 
1. Der Sportkreistag wählt zwei Kassenprüfer, 

die weder dem Sportkreispräsidium noch dem 
Sportkreisvorstand angehören dürfen. Die 
Kassenprüfer sollen die Ordnungsmäßigkeit 
der Buchführung und der Belege aller Kassen 
des Sportkreises sachlich und rechnerisch 
prüfen, diese durch ihre Unterschrift 
bestätigen und hierüber einen Bericht 
vorlegen. 
 

2. Bei vorgefundenen Mängeln müssen die 
Kassenprüfer zuvor dem Sportkreispräsidium 
berichten. 

 

3. Die Prüfungen sollen jeweils innerhalb 
angemessener übersehbarer Zeiträume 
während und am Schluss des 
Geschäftsjahres stattfinden. 

 

§16 Satzungsänderung 

 

1. Die Änderung der Satzung kann nur auf 
Sportkreistagen beschlossen werden, bei 
deren Einberufung die Beschlussfassung 
angekündigt ist. Beschlüsse über 
Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit 
von 2/3 der abgegebenen Stimmen. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen 
werden nicht mitgezählt. 

 

2. Eine Satzungsänderung wird erst dann 
wirksam, wenn sie nach erfolgter 
Genehmigung des WLSB im Vereinsregister 
eingetragen ist. 

 

Sollten aufgrund Beanstandungen des 

Registergerichts oder des Finanzamtes 

Änderungen der Satzung notwendig sein, 

wird das Sportkreispräsidium ermächtigt, die 

notwendigen Änderungen der Satzung 

vorzunehmen. 

 

§17 Auflösung 

 

Die Auflösung des Sportkreises kann nur ein 

Sportkreistag beschließen, zu dessen 

Einberufung die Beschlussfassung angekündigt 

ist. Dabei bedarf der Beschluss über die 

Auflösung einer Mehrheit von 3/4 der 

abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und 

ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. Für 

den Fall der Auflösung bestellt der Sportkreistag 

zwei Liquidatoren, die die Geschäfte des Vereins 

abzuwickeln haben. Bei Auflösung oder 

 

§15 Kassenprüfer 
 
1. Der Sportkreistag wählt zwei Kassenprüfer, 

die weder dem Sportkreispräsidium noch dem 
Sportkreisvorstand angehören dürfen. Die 
Kassenprüfer sollen die Ordnungsmäßigkeit 
der Buchführung und der Belege aller Kassen 
des Sportkreises sachlich und rechnerisch 
prüfen, diese durch ihre Unterschrift 
bestätigen und hierüber einen Bericht 
vorlegen. 
 

2. Bei vorgefundenen Mängeln müssen die 
Kassenprüfer zuvor dem Sportkreispräsidium 
berichten. 

 

3. Die Prüfungen sollen jeweils innerhalb 
angemessener übersehbarer Zeiträume 
während und am Schluss des 
Geschäftsjahres stattfinden. 

 

§16 Satzungsänderung 

 

1. Die Änderung der Satzung kann nur auf 
Sportkreistagen beschlossen werden, bei 
deren Einberufung die Beschlussfassung 
angekündigt ist. Beschlüsse über 
Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit 
von 2/3 der abgegebenen Stimmen. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen 
werden nicht mitgezählt. 

 

2. Eine Satzungsänderung wird erst dann 
wirksam, wenn sie nach erfolgter 
Genehmigung des WLSB im Vereinsregister 
eingetragen ist. 

 

Sollten aufgrund Beanstandungen des 

Registergerichts oder des Finanzamtes 

Änderungen der Satzung notwendig sein, 

wird das Sportkreispräsidium ermächtigt, die 

notwendigen Änderungen der Satzung 

vorzunehmen. 

 

§17 Auflösung 

 

Die Auflösung des Sportkreises kann nur ein 

Sportkreistag beschließen, zu dessen 

Einberufung die Beschlussfassung angekündigt 

ist. Dabei bedarf der Beschluss über die 

Auflösung einer Mehrheit von 3/4 der 

abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und 

ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. Für 

den Fall der Auflösung bestellt der Sportkreistag 

zwei Liquidatoren, die die Geschäfte des Vereins 

abzuwickeln haben. Bei Auflösung oder 
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Aufhebung des Sportkreises oder bei Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 

des Sportkreises an den Württembergischen 

Landessportbund e.V., der es unmittelbar und 

ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder 

kirchliche Zwecke im Landkreis Ravensburg zu 

verwenden hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§18 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung hat der Sportkreistag am 17. März 

2018 beschlossen. Sie ersetzt alle früheren 

Satzungen des Sportkreises und tritt mit ihrer 

Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. An der 

bisherigen Mitgliedschaft im Sportkreis tritt keine 

Änderung ein. 

 

Ravensburg, den 17. März 2018 

 

Aufhebung des Sportkreises oder bei Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 

des Sportkreises an den Württembergischen 

Landessportbund e.V., der es unmittelbar und 

ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder 

kirchliche Zwecke im Landkreis Ravensburg zu 

verwenden hat. 

 

§ 18 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte 

 

Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und 

Bestimmungen der EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) und des 

Bundesdaten-schutzgesetzes (BDSG) werden zur 

Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke und 

Aufgaben des Vereins personenbezogene Daten 

über persönliche und sachliche Verhältnisse der 

Mitglieder des Vereins erhoben und in dem 

vereinseigenen EDV-System gespeichert, 

genutzt, verarbeitet und übermittelt. Zur 

Sicherstellung der Pflichten und Aufgaben kann 

das Sportkreispräsidium einen 

Datenschutzbeauftragten bestellen. Weitere 

Einzelheiten kann eine Datenschutzordnung des 

Sportkreises regeln, die das Sportkreispräsidium 

beschließt. 

 

§19 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung hat der Sportkreistag am 21. Mai 

2022 beschlossen. Sie ersetzt alle früheren 

Satzungen des Sportkreises und tritt mit ihrer 

Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. An der 

bisherigen Mitgliedschaft im Sportkreis tritt keine 

Änderung ein. 

 

Bergatreute, 21. Mai 2022 

 

* Beschlussfassung vorbehaltlich einer späteren 

Genehmigung durch den WLSB-Vorstand 
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5.3 STATISTIKEN 
 

OFFIZIELLE MITGLIEDERSTATISTIK JEWEILS ZUM STICHTAG 01.01. NACH 

ALTERSGRUPPEN UND GESCHLECHT 
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MITGLIEDERENTWICKLUNG 

laut Bestandserhebung des jeweiligen Jahres 

 

Das Plus von 14,88% im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der neuen 

Zählweise des Deutschen Alpenvereins bei der Bestandsmeldung. Nach Verhandlungen mit 

dem Württembergischen Landessportbund im Januar 2020 melden diese nun auch neben 

den Kletter-Abteilungen alle weiteren Sportabteilungen (Ski/ Snowboard, Triathlon, Radsport, 

Turnen). Allein die vier DAV-Sektionen im Sportkreis (Ravensburg, Wangen, Leutkirch und 

Aulendorf) vereinen im Jahr 2020 15.481 Mitglieder. 

VEREINSENTWICKLUNG 

laut Bestandserhebung des jeweiligen Jahres 
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DIE GRÖSSTEN MITGLIEDSVEREINE IM SPORTKREIS RAVENSBURG 
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6. DIE GESCHÄFTSSTELLE 
 

 

 

 

 

Nadine Grösch 
Leiterin der Geschäftsstelle 

Schlier 
 

Sportkreis Ravensburg e.V. 
Sauterleutestraße 34 
88250 Weingarten 
 
Telefon   +49 751 85 1985    info@sportkreis-ravensburg.de 
Fax         +49 751 85 1988    www.sportkreis-ravensburg.de 
 
Die Geschäftsstelle des Sportkreises Ravensburg ist Kontakt- und Anlaufstelle für Vereine 
und Verbände sowie der Behörden im Landkreis Ravensburg. Sie dient der Entlastung der 
ehrenamtlichen Arbeit. 
 
Ein besonderes Dankeschön gilt an dieser Stelle dem Landkreis Ravensburg, der dem 

Sportkreis sowohl die Räumlichkeiten als auch die Infrastruktur zur Verfügung stellt. 

DIE AUFGABEN DER GESCHÄFTSSTELLE SIND UNTER ANDEREM 

• Organisation, Abwicklung und Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren, Aus- 

und Fortbildungen sowie Workshops (Sportkreis/ Sportkreisjugend) 

• Bearbeitung des Deutschen Sportabzeichens 

• Bearbeitung von Ehrungsanträgen (WLSB/ WSJ/ Sportkreis) in Absprache mit dem 

Vorstandsmitglied für Ehrungen 

• Bearbeitung von Fördermittelanträgen (Sportkreis/ Sportkreisjugend) in Absprache 

mit dem Vorstandsmitglied für Finanzen, Zuschüsse, Rechnungsprüfung 

• Gewährleistung des Informationsflusses von WLSB/ WSJ an die Sportvereine 

• Verleih-Service (Buttonmaschine, Big-Ball, Sommerbiathlon-Zielscheibe, 

Einkochautomat, Banner) 

• Koordinierung von Terminen der Vorstandschaft (Ehrungen, Jubiläen, 

Mitgliederversammlungen etc.) 

• Verwaltung der Sportkreis-Homepage und Erstellung des Sportkreis-Newsletters 

• Unterstützung des Sportkreispräsidiums und -vorstandes in allen Belangen 

• Unterstützung von Vereinen bei Fragen zum Vereinswesen, ggf. Weitervermittlung an 

Spezialisten 
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Hubertus" Haidgau e.V. • Schützenverein 1924 Mochenwangen e.V. • Schützenverein 1955 Urlau e.V. • 
Schützenverein Aichstetten e.V. • Schützenverein Barbarossa Fenken e.V. • Schützenverein Berg e.V. • 
Schützenverein Blitzenreute e.V. • Schützenverein Bolsternang e.V. • Schützenverein Ebenweiler e.V. • 
Schützenverein Edelweiß Beuren e.V. • Schützenverein Edelweiß Oberhofen e.V. • Schützenverein 
Eichenlaub Friesenhofen e.V. • Schützenverein Eisenharz e.V. • Schützenverein Gebrazhofen e.V. • 
Schützenverein Gießen e.V. • Schützenverein Hubertus Zogenweiler e.V. • Schützenverein Immenried e.V. • 
Schützenverein Leupolz e.V. • Schützenverein Merazhofen e.V. • Schützenverein Niederhofen-Mailand e.V. • 
Schützenverein Niederwangen e.V. • Schützenverein Pfärrich e.V. • Schützenverein Ratzenried e.V. • 
Schützenverein Rohrdorf e.V. • Schützenverein Schloß-Zeil e.V. • Schützenverein Treherz e.V. • 
Schützenverein Weißenau 1925 e.V. • Schützenverein Winterstetten e.V. • Schwimmsportverein Weingarten 
e.V. • Sektion Leutkirch des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V. • Sektion Ravensburg des Deutschen 
Alpenvereins (DAV) e.V. • Sektion Wangen im Allgäu des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V. • Shotokan 
Karate Dojo Altshausen e.V. • Ski- und Bergsteigerzunft Bad Waldsee e.V. • Skiclub Bad Wurzach e.V. • 
Skiclub Ebenweiler e.V. • Skiclub Karsee-Amtzell e.V. • Skifreunde Bodnegg e.V. • Skiverein Welfen 
Weingarten e.V. • SKV für Rollstuhlfahrer Ravensburg e.V. • Sport Klub Weingarten 2003 e.V. • Sportclub 
Blönried e.V. • Sportclub Michelwinnaden 1977 e.V. • Sportclub Unterzeil-Reichenhofen e.V. • Sportclub 
Vogt e.V. • Sportfreunde Urlau e.V. • Sportgemeinde 1865 Kißlegg e.V. • Sportgemeinde Baienfurt e.V. • 
Sportgemeinde Christazhofen e.V. • Sportgemeinde Friesenhofen e.V. • Sportgemeinde Niederwangen e.V. 
• Sportgemeinschaft 1900 Aulendorf e.V. • Sportgemeinschaft Haidgau e.V. • Sportkegelclub Berg e.V. • 
Sportschützen & Kyffhäuserkameradsch. Bergatreute • SportSchützen Verein Leutkirch 2005 e.V. • 
Sportverein "Edelweiß" Waltershofen e.V. • Sportverein 1907 Weingarten e.V. • Sportverein 1920 
Mochenwangen e.V. • Sportverein 1921 Oberzell e.V. • Sportverein 1946 Seibranz e.V. • Sportverein 1951 
Eglofs e.V. • Sportverein 1956 Wolpertswende e.V. • Sportverein 1978 Immenried e.V. • Sportverein Achberg 
e.V. • Sportverein Aichstetten e.V. • Sportverein Alttann e.V. • Sportverein Amtzell e.V. • Sportverein 
Ankenreute e.V. • Sportverein Arnach e.V. • Sportverein Baindt 1959 e.V. • Sportverein Bergatreute e.V. • 
Sportverein Beuren e.V. • Sportverein Blitzenreute e.V. • Sportverein Deuchelried e.V. • Sportverein 
Diepoldshofen e.V. • Sportverein Dietmanns e.V. • Sportverein Ebenweiler e.V. • Sportverein Ebersbach e.V. 
• Sportverein Fleischwangen e.V. • Sportverein Fronhofen e.V. • Sportverein Gebrazhofen e.V. • Sportverein 
Haisterkirch e.V. • Sportverein Haslach e.V. • Sportverein Hauerz e.V. • Sportverein Herlazhofen e.V. • 
Sportverein Hinzistobel Blauweiß Mauerspecht e.V. • Sportverein Horgenzell e.V. • Sportverein Hoßkirch 
e.V. • Sportverein Karsee e.V. • Sportverein Neuravensburg 1928 e.V. • Sportverein Primisweiler e.V. • 
Sportverein Riedhausen 1932 e.V. • Sportverein Schmalegg e.V. • Sportverein Vogt e.V. • Sportverein 
Weissenau 1919 e.V. • Sportverein Wolfegg e.V. • Sportverein Zußdorf e.V. • SV Reute 1950 e.V. • 
Taekwondo Baindt e.V. • Taekwondoclub Bad Wurzach e.V. • Tanzsportclub Wangen e.V. • Tanzsportclub 
Welfen Weingarten e.V. • Tauchgruppe Seehund Ravensburg e.V. • Tauchsportclub Ravensburg 1972 e.V. • 
TC 99 Bergatreute e.V. • Telemark Plus e.V. • Tennisclub 1903 Wangen e.V. • Tennisclub 68 Bad Wurzach 
e.V. • Tennisclub Aitrach e.V. • Tennisclub Altshausen e.V. • Tennisclub Bad Waldsee e.V. • Tennisclub 
Baindt e.V. • Tennisclub Berg e.V. • Tennisclub Bodnegg e.V. • Tennisclub Ebersbach e.V. • Tennisclub 
Gaisbeuren e.V. • Tennis-Club Kißlegg im Allgäu e.V. • Tennisclub Leutkirch e.V. • Tennisclub 
Mochenwangen e.V. • Tennisclub Ösch Weingarten e.V. • Tennisclub Ravensburg e.V. • Tennisclub Rot-
Weiß Wangen e.V. • Tennisclub Schlier-Ankenreute e.V. • Tennisclub Schmalegg e.V. • Tennisclub 
Schomburg e.V. • Tennisclub Vogt e.V. • Tennisclub Weingarten e.V. • Tennisclub Wolfegg e.V. • Tennisclub 
Wuchzenhofen e.V. • Tennisfreunde Primisweiler e.V. • Tennis-Klub Isny e.V. • Tischtennisfreunde 81 
Schomburg e.V. • Tischtennisfreunde Altshausen e.V. • Tischtennisfreunde Kißlegg TTF Kißlegg e.V. • 
Tischtennisverein Wolpertswende-Mochenwangen e.V. • TSG-LJG Unterschwarzach e.V. • TSV Reute e.V. • 
Türkischer Sportverein Wangen e.V. • Turn- und Sportbund 1847 Ravensburg e.V. • Turn- und 
Sportgemeinde 1847 Leutkirch e.V. • Turn- und Sportgemeinde 1861 Bad Wurzach e.V. • Turn- und 
Sportgemeinde Rohrdorf e.V. • Turn- und Sportgemeinschaft Wilhelmsdorf e.V. • Turn- und Sportverein 
Aitrach e.V. • Turn- und Sportverein Altshausen e.V. • Turn- und Sportverein Berg e.V. • Turn- und 
Sportverein Bodnegg e.V. • Turn- und Sportverein Eschach e.V. • Turn- und Sportverein Grünkraut e.V. • 
Turn- und Sportverein Hofs e.V. • Turn- und Sportverein Leupolz e.V. • Turn- und Sportverein Ratzenried 
e.V. • Turn- und Sportverein Wuchzenhofen e.V. • Turngemeinde 1848 Bad Waldsee e.V. • Turnverein 1846 
Isny e.V. • Turnverein Eisenharz e.V. • Turnverein Weingarten 1861 e.V. • Turnverein Wetzisreute-Schlier 
e.V. • TV Weingarten Handball e.V. • Verein für Gesundheitssport e.V. • Vereinigte Schützengesellschaft 
Bad Waldsee e.V. • Vogter Gesundheits- und Herzsport e.V. • Wintersportverein Isny e.V. • Zimmer-
Schützengesellschaft Ravensburg e.V. • Zimmerschützengilde 1909 Kißlegg e.V. • Zimmerschützenverein 
Neutrauchburg e.V. 



 
 
 
 

 


